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1.0 EINLEITUNG            
  
1.1 Anlass, Erforderlichkeit und Zi el der  Planu ng  
 
Anlass der Planung  
Die Gemein de Ostseebad Zinnowitz (im Folgenden als �ÅGemein de �  ́
bezeichnet) verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan in der 
Fassung der 1., 2., 5., 8., 9., 10., 12., 13., 14. Änder ung .  
Die Gemeindevertretung Z innowitz hat  die Neuaufstellung des Flächen -
nutzungsplanes beschlossen , um die Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes an die aktuelle n geme indliche n Entwicklung sziele 
anzupassen . 
Für das Bebauungsplangebiet Nr. 36 hat die Gem einde  die Umwidm ung in 
eine  Wohnbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr.  1 BauNVO vorgesehen . 
In die  Neua ufstellung des Flächennutzu ngsplanes  wird ein  Konzept  zur 
gesamtgemeindlichen Entwicklung  der Wohnbauflächen eingebettet . 
Zum  aktuellen Arbeitsstand  der Konzept bearbeitung erfolgen weitere 
Erläuterungen unter  Punkt 1.4 der Begründung .  
 
Au f Grundlage der aktuellen gesamtgemeindlichen  Planungsvorstellungen  
hat der Eigentümer de r Flurstücke  39/14  und  40/11  in Abstimmung mit de m 
Eigentümer  des Flurstückes 43, alle Flurstücke in der Flur 5 der  Gemarkung  
Zinnowitz, an die Gemeinde den Antra g zur Aufstellung eines 
Bebauungsplanes mit der Ausweisu ng als Wohng ebiet gestellt.  Die 
Eigentümer in de r Flurstück e 39/14  und 40/ 11 beabsichtigt  als 
Vorhabenträger in für die Erschlie ßung und Bebauung der  Wohngrundstücke 
zu fungieren, so dass von  einer zeitnahen Umsetzung der Pla nung auszuge hen  
ist. Die Vorhabenträger in übern immt die Kosten für die B au leitplanung einsc hl. 
der  Fachgutacht en, sämtliche Kosten der verkehrs - und medienseit igen 
Erschließung und  der katasterliche n Neuaufteilun g der Grunds tücke. Nach 
Abschluss der Erschli eßung beabsichtig t d ie Vorhabenträger in die einz elnen 
Grundstücke zu beb au en und an Ansied lungswillige zu ver äußern.  
 
Mit der Gebiets entwicklung  soll eine entstandene Baulücke geschlossen  
werden, die eine städte bauliche Auf wertung und Belebung der 
Bebauungsstruk tur südlich der B undesstraße  111 bewirkt.  
Durch die Nähe zum Achterwasser  und  die vo n der Vorhabenträgerin 
beabsichtigte qualit at iv hochwer tige indivi duelle  Einzelhausbebauung wird 
ein attr aktiver nachgefragter Wohnstandort entwick elt. 
Mit der Erschließung des Plangebietes über die Hafenstraße und de r von d er 
Gemeinde i n Planun g befindliche n Neuanlage eines Gehweg es südlich  der 
Bundesstraße  111 werden di e verkehrlichen  Rahmenbedingungen für die 
Neuansiedlung geschaffen.  
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Erforderlichkeit und Ziel der Planung  
Die Grundstücke liegen nicht im Geltungsbereich der Innenbere ichssatzung  
für den im Zusammenha ng b ebauten Ort steil des Ostseebade s Zinnowitz - 
südlich  der Bahnstrecke Wolgast - Ahlbeck und sind damit d em Außenbereich 
zuzuordne n.  
Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen  für die 
Entwicklung des Wohnge bietes ist da her zunäch st die Auf stel lung eines 
Bebauungsplanes erfo rderlich.  
Die Ge meind evertretung des Ostseebades Zinnowitz  hat hierzu am   
25.04.2017 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes  Nr. 36 
�Å�:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W���D�P���+�D�I�H�Q�  ́���L�P���)�R�O�J�H�Q�G�H�Q���D�O�V���Å�3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W�´���E�H�]�H�L�F�K�Q�H�W�� gef asst. 
Als städtebauliche Zielse tzung w urde d ie Entwicklu ng ei nes Allgemeinen 
Wohngebietes gemäß § 4 BauNVO  bestimmt .  Entsprechend de m 
städtebaulichen Konzept  sollen 15 Grundstücke für eine Bebauung mit 
eingeschossigen Wohngebä uden als Einzelhäuser mit  jew eils einer 
Wohneinheit ausgewies en  werden .  Die Kapazität  des Plan gebietes  beträgt 
damit maximal  15 Daue rwohneinheiten . Ferienwohnungen sollen nicht 
zugelassen werden.  
Mit der Planaufstellung wird  den in § 1 des Baugesetzbuches formulierten 
Grundsätzen der  Bauleitplanung für eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklu ng en tsprochen.  
 
Die Planung wurde erst 2022 mit de r Erstellung des Vorentwurf es weitergeführt,  
da zwischenzeitlich eine Überlastung der Kläranlage Zinnowitz eingetreten ist  
und der Anschl uss neu er Baugebiete  an die öffentliche leitungsg ebundene 
Abwasseran lage erst mit dem voraussicht lich  Ende 2023 erwarteten Abschluss 
der  Ertücht igu ng der Kläranlage Zinnowitz möglich sein  wird . 
 
1.2 Abgrenzung und Besc hreibung des Plangebietes    
 
Lage im Raum  
Die Ge meinde Ostseebad Zinnowitz liegt im Land Mecklenburg - 
Vo rpomm ern und gehört zum Landkreis Vorpommern - Greifswald.  
Geog raphisch liegt die Ge meinde  Ostseeb ad Z inno witz im Westen der Insel 
Usedom auf einer ca . 2 km breiten Landzunge zwischen Ostsee und 
Acht erwasser.  Sie wird im Westen durch die Gemeinden Trassenh eide und 
Mölschow , im Osten durch die Gemeinde  Zempin und im Süden durch die 
Gemeinde Lütow begrenzt . 
 
Das Ostseebad Zinnowit z ist siedlung sstruktu rell als Grundzentrum ausgewiesen 
und Sitz d er Verwa ltung des Amtes Usedom Nord.  Zum Amtsbereich gehören 
die Gemei nden Zinnowitz, Peenemünde, Karlshagen, Trassenheide und 
Mölschow.  
 
Geltungsbereich  
Das Plangebi et  wird im Norden durch  die Bunde sstraße 111, im Osten durch 
Kleingärten und die Hafenstr aße , im Westen durch Wohnbebauung und im 
Süden durch Deichanlage n begr enzt.   
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Zum Plangebiet zählen die gemäß Kennzeichnung im beigefügte n Auszug 
aus dem Lage - und Höh enp lan  (unmaßstäblich ve rkleinert)  mit ein er 
Abgrenzungslinie  gekennzeichneten Flurstücke 39/1 4 teilw eise, 40/11 und 43 in 
der Flur 5 der Gemarkung Zinnowi tz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenüber dem Aufstellungsbeschluss wurden in den  vorliegenden 
Planun terlagen  die Flurstücksbe zeichnungen ent sprechend dem aktuellen 
Kataste r angepa sst. Flurstück 41 (Hafenstraße) wurde au s der Planun g 
ge nommen.  
Die Vorhaben träge rin verkauft an die Gemeinde die Teilflächen des 
Flurstückes 39/14  unmittelbar südlich der B 111, die für die Ertüchtigung des 
öffentlichen Gehweges ben ötigt werden.  
 
Die Gebietsbezei chnung wurde  von zunächst �ÅWohngeb iet  am Hafe n�  ́ in 
�ÅWohngebiet a n de r Hafenstraße �  ́ nördlich des Natursegelhafens Stöhr - 
Laacke  geändert, um die erforde rlich e Anstoßwirkung zum  örtlichen Bezug  
herzustellen.  
 
Nutzungen im Um feld des Plangebietes  
nördlich   Bundesstraße 111 

Gemischte Baufläche  mit Wohnbebauung  und 
Kleing ew erbe  
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westlich  Gemischte Baufläche mit Wohnbebauung , Kleing ewerbe  
und GALA - Baubetrieb  
Flächen für die Landwirtschaft  

südlich   Deichanlagen  
Flächen für die Landwirt sch aft  

östlich  Hafenstraße  
Gemisc hte Baufläch e mit Wohnbebauun g, Kleing ewerbe  
und Bügeleisen museum  

 
Größe des Plangebietes  
Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von  rd. 16.853 m². 
Der Bebauungsplan Nr. 36 wird auf der Grun d lage des Lage - und 
Höhenplanes de s Vermessung sbüros MAB Vorpomme rn von 03-2015/Akt. von  
08-2019 verfasst.  
 
Beschreibung des P lange bietes  
Bei dem Plangebiet  handelt es sich um ein ungenutztes und aufgelassenes 
Areal südlich der Bundesstraße 111.  Nach einer Beräumung des Geländes und 
der Verlegung eine s Regenwasserkan als an der östli chen Plangebietsgrenze 
sind einzelne Baumbeständ e ver blieben, wobei es sich vorrangig um 
Nadelgehölze  handelt. An der n ördlichen Plang eb ietsgrenze befindet sich 
eine einzelnstehende  Eiche . Die Bäume weisen Stammumfänge von mehr als 
100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30  m ab Erdboden auf und unterliege n 
da mit dem gesetzlichen Gehölzschutz gemäß §  18 NatSchAG M -V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da s Plangebiet  weist  einzelne  Baumbestände , vorrangig Nadelgehölze , auf. Im 
Vordergrund sind flächenhafte Bestände von Giersch erkenn bar, die sich im Zuge 
der natürlichen Sukzession  entwickeln konnten.  



 8 

Der Großteil des Plangebietes  wird von ruderalen Staudenfluren geprägt, die 
sich im Zuge der Auflassung ungehindert ausbreiten  konnten und sich auch 
nach erfolgte r Beräu mung wi eder ausbilde n. In einigen Bereichen haben sich 
flächenhaft  Giersch -Bestände  entwickeln können , was auf einen 
nährstoffreichen Standort hinweist . Auf anderen Plangebietsflächen konnten 
sich im Zuge der natürlichen Sukzessio n ungehindert ruderale Veg etationen in 
großer Artenvielfalt ausprägen .  
An der nördliche n und westlichen Plang ebiet sgrenze sind Strukturen ehemals 
gärtnerischer Nutzungen erkennbar. Es wurden teilweise Spireen bzw. einzeln 
eingestreute Pflanzen aus Ziergär ten  vorgefunden. Aber a uch  hier ist eine 
fortschreitende Entwicklung von ruderale n Staudenfluren und Pionierfluren zu 
verzeichnen . 
Die südliche Gr enze des Plangebietes  b ildet ein De ich, desse n kontinuierlich 
gemähten Hangbereiche in das Plangebiet reichen.  Die Unterhaltung de r 
Deic hanlage erfolgt au s nörd licher Richtung über  die in den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes einbezogenen Grundstücke. Hier wurden im Bestand 
wiederum ruderale Staudenfluren mit einzelnen Brombeergebüschen und 
Holunder an der Grenz e zur Gartenanlage vorg efu nden. Flä chenhaft haben 
sich in den Randbereichen Giersch und Brennnesseln  entwickelt, was auf eine 
größere Nährsto ffbelastung durch Gartenabfälle hinweist.  
An der südwestlichen Spitze des Plangebietes  befindet sich ein mit S chil f 
bewac hsener offener Grab en  2. Ordnung, der sic h in der Bewirtschaftung des 
Wasser- und Bodenverbandes Insel Usedom -Peenestrom befindet und sich 
verrohrt unter dem Deich in südlicher Richtung fortsetzt . 
Die Zufahrt  zum Plangebiet  ist über die Hafenstraße vorgesehen. Entlan g 
die ser befindet sich eine mit Linden bestandene Allee , die dem gesetzlichen 
Schutz gemäß §  19 NatSchAG M -V unterliegt .  
Gesetzlich geschützte Biotope gemäß §  20 NatSchAG M -V weist das Kataster 
des Landes M -V für das Plangebiet  nicht aus.  
Im südwestlichen Tei l reichen Schutzgebietsflächen des 
Landschaftsschutzgebietes �ÅInsel Usedom mit Festlandgürtel �  ́ in das 
Plangebiet  hinein. Hier ist eine Ko rrektur des Schutzgebiet es entsprechend 
den Grundstücksgrenzen erforderlich .  
 
1.3 Ziele der Raumord nung  
 
Gemäß §  1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen.  
Folgende Ziele der Rau mord nung und Landesplanung gem äß 
Landesplanungsgesetz, Landesverordnung über das Landesraum -
entwicklun gsprogramm M ecklenburg - Vorpommern (LEP -LVO MV)  vom 
09.06.2016 sowie dem Regionalen R aumentwicklungsprogramm Vorpommern 
(RREP VP) vom 20.09.2010 bestehen  für den Planbereich:  
 

�x Die Gem einde Ostseebad Zinnowitz  fungiert gemäß Punkt 3.2.4 (1) RREP 
VP als Grund zentrum  und ist dem Mittelzentrum Wolgas t zuge ordnet.  
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�Å�*�U�Xndzentren sollen die Bevölkerung ihres Nahbereiches mit 
Leistungen des qualifizierten Grundbe darfs versorgen. Sie sollen al s 
über örtlich bedeutsame Wirtschaftsstandorte gestärkt werden u nd 
Arbeit splätze für die Bevölkerung ihres Nahberei c hs be reitste l�O�H�Q���´ 
(Punkt 3.2.4 (2) RREP VP) 
�ÅSchwerpunkte der Wohnbauflächenentwicklung sind die Zentralen 
Orte. Sie sollen sich fu nktionsge recht entwick eln.�  ́ (Auszug Punkt 4.(1) 3 
RREP VP)  
 

�x Die Gemei nde Os tseebad Zinnowi tz liegt gemäß Punkt 3.1. 3(3) RREP VP 
in einem Tourismusschwerpunktraum  und ist als Schwerpunkt für den 
Kultur- und Städtetourismus ausgew iesen.  (Punkt 3.1.3 (10) RREP VP). 
 
Durch Planung sind keine Beeinträchtigung en  der touristischen  
Nutzunge n zu erwarte n. Das Plangebiet grenzt nicht unmit telbar an 
Gebie te mit touristischer Nutzung.  
 

�x Das Plangebiet  liegt innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Küsten schutz . 
�Å�,�Q�� �G�H�Q�� �9�R�U�E�H�K�D�O�W�V�J�H�E�Leten Küstenschutz sollen alle Planungen und 
Maßnahmen die Bel ange d es Küstenschutz �H�V���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q���´ 
(Pkt. 5.3 (2) RREP VP) 
 

�x Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorbehaltsgebiet es Trinkwasser. 
Es befindet sich innerha lb der  rechtskräftigen Trinkwasserschutzzone n III 
und IV der Wasserfassung Karlshagen (für Karlshagen /Zinnowitz/  
Zempin) . 
�Å�,�Q�� �G�H�Q�� �9�R�Ubehalt sgebieten Trink wasser soll dem  Trinkwasserschu tz ein 
beson deres Gewicht beigemessen werden. In Vorbehaltsgebieten 
Trinkwasser sind alle Planungen und Maß nah men  so abzustimmen, dass 
diese Gebiete in ihrer besonderen Bedeutung für den Trinkwasserschutz  
mögli chst nicht beei nträchtigt werd �H�Q���´��(Punkt 5.5.1 (2) RREP VP) 
 

�x Das Gemeindegebiet befindet sich teilweise in einem Vorbehalt sgebiet 
für Naturschutz und L an dscha ftspflege.  
Das Plangebiet selbst berührt kein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und 
Land schaftspfleg e. 
Das Plang ebiet  liegt , bis auf eine gerin ge Teilfläch e an der 
südwe stlichen Pla ngebietsgrenze  nicht  im Landschaftsschut zgebiet 
�Å�,�Q�V�H�O Usedom mit  Festlandgü �U�W�H�O�´�� Die betroffene  Teilfläche gehört  zum 
Landesschutzdeich . 
 

�x Das Plangebiet befindet sich außerhal b von  
- Vorbehaltsgebiete n Landwirtschaft,  
- Vorbehalt sgebieten Kompensation,  
- Vorbehaltsgebieten oder Vorranggebieten  zur Rohstoffsicherung 
und  
- Eignung sgebieten für Windenergieanlagen.  
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Das Amt f ür Raumordnung und Landesplanung V orpommern hat mit der 
Landesplaner ischen Stellun gnahme vom 06.07.2017 im Rahm en der 
Planungsanzeige festgestellt , dass die Planung mit den Erf ordernissen der 
Raumord nung i n Verei nbarkeit gebracht werden  kann, we nn die 
Stan dortwahl im Kontext mit der gesamtgemeindlichen  Entwic klung  
begründe t werden kann  und die Belange des Küsten - und vorbeugenden 
Hochwasserschutzes sowie de s Ressourcenschutzes Trinkwasser berücksichti g t 
wer den . 
 
Entsprechend de n Forderung en  des La ndkreises Vorpommern - Greifswald aus 
den  Stellungnahme n vom 05.07.2017/28.07.20 17 (im Rahmen  der 
Planungsanzei ge)  ist die Verein barkeit der Planung mit den  naturschutz -
rechtlichen  und immissionsschutzrechtliche n Rech tsbestimm ungen sowie die 
Verein barkeit m it den Zielen der Raumordnung nachzuweisen . 
 
Auf Ebene de r in Aufstellung befin dlichen Neuau fstellung des 
Fläc hen nut zungsplanes  werden die Flächen - und Kapazitätsressourcen f ür die 
gesam tgemeind liche Wohnbauflä chene ntwickl ung betrachtet . Darlegungen 
zum de rzeitigen Planungsstand  sind dem P unkt 1.4  der Begründung zu 
entnehm en.  Durch Fest setzungen  und Hinw eise im Bebauungsplan  werden  
Ma ßnahme n zum Küsten- und vorbeugenden Hochwasserschutz , zum 
Trinkwasserschutz  und zum Immissionsschutz getroffen . 
Die Zielsetzungen der Planu ng können s omit mit den landesplanerischen und 
raumordnerischen Vor gaben in Ü be reinstimmung gebracht werden.  (§ 1 Abs. 
4 BauGB) 
 
1.4 Flächennutzungsplan  
 
Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungs pläne au s de m Flächen -
nutzungsplan zu entwickeln.  
Die Gemeinde Osts eebad Zinnowitz verfügt über einen wirksamen 
Flächennutz ungsp lan i n der  Fassung der 1., 2., 5., 8., 9. , 10., 12., 13., 14. 
Änderung.  Im wirksamen Flächennutzung splan d er Gemeinde Ostseebad 
Zinnowitz ist das Plangebiet zum g rößten Teil als Sondergebiet  Erholung mit 
Zweckbestimmung Ferienhausgebiet gemäß § 1 0 Abs. 4 BauNVO 
au sgewiesen .  
Lediglich untergeord nete Flächen  im westlichen Teil des Plangebietes sind 
bisher no ch a ls Sondergebiet Erholu ng mit Zwe ckb estimmung 
Wochenendhausg eb iet gemäß § 10 Abs. 3 BauNVO  und als gemischte 
Baufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr.  2 BauNVO und al s Fläche für  die 
Landwirtschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr.  9a) festgele gt.  
 
Die Gemeindever tretung Zinnow itz hat die Neuaufstell ung des  
Flächennutzungsplane s beschlossen.  Im Zuge der Vorentwurf serstellung  
erarbeitet die Gemeinde derzei t eine Kon zeption zur mittel - und langfristigen 
Entwicklung von Wohnbauflächen.  Diese beinhalte t eine  Bestandsanalyse , 
Neubewer tung der gemäß wirksamen Flä chennu tzungspla n ausgewiesen 
Wohnbauf lächen und  Ermittlung des zu erwartenden Kapazitätsbedarfes . 



 11 

In diesem Zusammenhang hat sich d ie Gem eind e mit der künftigen 
nutzungsseitig en Ausrichtung der Flächen südlich der  Bundesstraße  111 und 
westlich der Hafenst raße  auseina nd erg eset zt.  
Die bisher als Entwicklungsfläche n für einen Hotelstandort sowie für 
Wochenend - und Feri enhausgebiete erfo lgten Darstellungen sollen 
zurückgenommen werden , da zwis chenz eitlich im Gemeindegebiet an 
anderen a ttraktiver en Standorten touri stische Gebiete entwickelt und 
verdichtet wurden . Die Kapazitäten an Betten in Beherbergungsein richtungen 
sollen künftig nicht  wesent lich  erhöht werden , um die  touristischen  
Qualitätsstandards zu gewähr leisten und  eine r weiteren saisonalen 
Überlas tung  der  Infrastruktur der Gemeinde und des Inselumfeldes 
entg egenzuwirken . Die bisher für einen Hotelstandort und an grenz end als 
Wochen endhau sgeb iet ausgew iesenen Grundstücke  werden zu r Sicherung 
des Bestandes der K leingärten a ls Kleingartenanlage festgelegt .  
Die bisherige  Darstellung der sich westlich ans chließenden Grundstücke als 
Wochenend - und als Ferienhausgebiet re sultiert aus eine r zum Zeitpunkt der 
Aufstellung de s Flächennu tzungsplanes Anfang  der 90er Ja hre beabsich tigten 
Wiederbelebung von ehemal s zu Erholungszwecken genutz ten Gebiete.  Aus 
der Planzeichn ung des wirksamen Flächennutzu ngsplan es ist teilw eise noch 
der Altbestand  der  Gebäu de e rsichtlich. Die Erholungsnutzung der 
Grundstüc ke wur de  aufgegeben , der  marode Altbestand abgeris sen und die 
Areal e beräu mt.   Die Gemeinde hat  sich trotz der städtebaulichen  Randlage 
des Gebietes  daher für die Umwidm ung in eine  Wohnbaufläche gemäß  § 1 
Abs. 1 Nr.  1 BauNVO entschieden . Auf den nördlich des Plangebietes  und der 
Bundes straße 111 vorhandenen Reserveflä chen  sind ebenfalls Wohngebiets -
ausweisungen  vorgesehen , so dass sich das Plangebiet städtebaulich in  die 
gemeindliche Perspektivplanung en einfügen wird.  
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    Auszug  aus dem wirksamen Fläche nnutzungspla n der Gemeinde   
    Ostseebad Zinnowitz  in d er Neufassung von 03 - 2004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Auszug aus de m in Bearbeitung befindlichen Vorentwurf der     
   Neuau fstellung des w irksamen Fläch ennutzungsplanes  
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Um den Bedarf an Wohnraum zu befri edigen  hat die Gemeinde seit der 
Wende eine Vielzahl von verbindlichen Bauleitplänen aufgestellt.  Die 
Wohngebiete liege n im  Gemeindegebiet verteilt und sind auf die 
verschiedensten Ansprüche der Bevölkerung nach Wohnformen    
ausgerichtet.  
  

Wohnbaukapazitä ten  in Plangebieten  
 

Stand 11 -2021 
  

Bauleit -  prognost.  umgesetzte  Reserve Anmerkungen  

pläne  Kapazitäten  Kapazitäten      

V/E- Pläne  
    

7 2 2 0 
 

B- Pläne  
    

3 151 140 11 indiv. W ohnungsbau  

4 62 51 11 indiv. W ohnungsbau  

7 42 42 0 
 

13 25 25 0 
 

15 73 73 0 
 

16 170 170 0 
 

17 12 12 0 
 

21 34 34 0 
 

22 6 6 0 
 

24 30 30 0 
 

26 31 31 0 
 

27 10 10 0 
 

30 9 9 0 
 

32 12 9 3 indiv. W ohnungsbau  

36 15 0 15 in Aufstellung indiv . Wohnungsbau  

39 8 0 8 in Aufstellung indiv . Wohnungsbau  

40 10 0 10 in Aufstellu ng   M ehrfamilienhäus er 

vB- Pläne  
    

3 2 2 0 
 

4 26 0 26 App artements  

6 126 0 126 in Aufstellung   M ehrfamilienhäus er 
     

GESAMT 856 WE 646 WE 210 WE 
 

   
davon  

 

   
  48 WE indiv. Wohnungsbau  

   
136 WE Mehrfamilienhäuser  

   
  26 WE App artements  
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In de n Geltungsbereichen der Innenbereichssatzungen nördlich und südlich 
der Bahnstrecke stehen nur noch punktuell Res tflächen zur Lückenschließung 
zur Verfügung. Diese wurden daher vernachlässigt.  
 
Die zur Verfügung stehenden Baulandreserven von 48 WE für den 
individuellen Wohnungsbau  werden  voraussichtlich in den nächsten 4 Jahren  
aufgebraucht sein.  
Dies kann aus der St atistik des Amtes Usedom Nord zu den Bauanträgen der 
letzten Jahre abgeleitet werden.  
 

Bauanträge  indiv. WB 
 

pro Jahr  (Angaben Bauamt)  
2014 14 

 

2015 14 
 

2016 9 
 

2017 10 
 

2018 9 
 

2019 9 
 

2020 10 
 

bisher 2021 14 
 

 
Die Realisierung von 33 Wohngebäud en  ist unabhängig von der Ertüchtigung 
der Kläranlage Zinnowitz  grundsätzlich genehmigungsfähig, da sich die 
Grundstücke in Plangebieten befind en, die aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan entwickelt wurden.  
Die Planung für die 15 Einfamilienhäuser im Beba uungsplangebiet Nr. 36 ist 
angelaufen und soll 2023 abgeschloss en werden, so dass die Bebauung ab 
2024 mit Ertüchtigung der Kläranlage Zi nnowit z erfolgen kann.  
Die Nachfrage an Wohnungen in M ehrfamilienhäuser n ist stetig gegeben.  
Für die Errichtung der 10 Wohneinheiten im Bebauu ngsplangebiet Nr. 40 
(Verdichtung einer Wohnbaufläche) steht ein Vorhabenträger für eine 
zeitnahe Umse tzung der Pl anung bereit.  
Die 26 Apartments im vorhabenbezogen Bebauungsplangebiet Nr. 4 
(Kulturhaus) befinden sich im Bau . Das Vor haben ist auf  die Befriedigung  des 
gehobener Bedarfs an Wohnraum ausgerichtet.  
 
Die zeitliche Umsetzung der 126 Wohneinheiten  im vorhaben bezoge nen  
Bebauungsplangebiet Nr. 6  (Belvedere)  ist noch nicht absehbar , da das 
Planverfahren derzeit ruht.  
Da  der Baul eitplan nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan  entwickelt 
wird, könnte mit der Umsetzung  erst nach  Ertüchtigung  der Kläranlage 
Zinnowitz und der Neuberechnung der Trinkwasserschutzzone II begonnen 
werden.  
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Gemäß den Flächenausweisungen im wirksamen F lächennutzungsplan 
besteht  verbleibendes  Entwicklungspotential außerhalb der Gebiete mit 
verbindlichen Bauleitplänen  festgelegten Wohnbau fläc he n und gemischten 
Bauflächen . Aus städtebaulicher Sicht und unter Berücksichtigung 
naturschutz - und immissionsschu tzrechtlicher Belange sowie des 
Trinkwasserschutzes werden diese Flächen derzei t hinsichtlich ihrer Eignung 
geprüft.  Die Ausweisung neuer  Wohnb auflächen soll in Anpassung an die 
gegenwärtige Situation der Versorgung und an die unte rschiedlichen 
Bedürfnisse und Möglichkeiten der Menschen erfolgen. Dies betrifft 
insbesondere:  

- Wohnungen  
Es besteht   eine rege Nachfrage nach Wohnungen, sowohl  an 2 - 
Raum WE für Single als auch an 3 -4 - Raum WE für 
Mehrpersonenhaushalte.  Dies resultiert besonders aus dem 
Bedar f von jungen Familien u.a.  der Beschäftigten der 
einheimischen Gewerbe - und Dienstleitungs einrichtungen.  

- Wohneigentum an attraktiven St andor ten  
Im Bereich des individuellen Wohnungsbaus bes teht nach wie vor 
eine rege Nachfrage von einheimischen Bürgern u nd Einwohnern 
des Umlandes. Es sind vermehrt Rückzüge von Bürgern zu 
verzeichnen, die sich mit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben 
wiede r in ihrem Heimatort ansiedeln möchten.  
Außerdem ist v erstärkt ein Zuzug von Bürgern aus anderen 
Regionen und Bundeslän dern zu verzeichnen, die hier ihren 
Lebensmittelpunkt schaffen möchten.  

- Standorte, die im Alter eine gute Nahversorgung gewährleisten 
und  alt ersgerechter Wohnraum mit Betreuungsangeboten  
Die Gemeinde will sich auch der mit dem demographischen 
Wandel einher gehenden steigenden Nachfrage nach 
altersgerechtem und betreutem Wohnraum stellen, um es den 
einheimischen Bürgern zu ermöglichen, ihren Lebe nsabend im 
gewohnten Umfeld zu verleben.  

- Beachtung  der städtebaulichen Aspekte wie Vorrang 
Verdichtung Ortsgefüge, Nutzung kleinteiliger Ergänzungsflächen, 
�8�P�Q�X�W�]�X�Q�J���Y�R�Q���Y�R�U�E�H�O�D�V�W�H�W�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q�« 

 
Die Gemeinde  beabsichtigt die  stufenweise Inangriffnahme d er Umsetzung 
der Planungen für die einzelnen Entwicklungsflächen zu steuer n, in dem die 
Verfahren zur Schaffung von Bau recht zeitlich entsprechend dem 
absehbaren Bedarf durchgeführt werden.  
Die Einflussnahme der Gemeinde auf die Inhalte der Planungen wird über  d ie 
Festsetzungskatalog e der Bauleitpläne und die Städtebaulichen Verträge 
bzw. Durchführungsverträge  gesichert . 
Die Abstimmungen zum  Konzept der Entwicklung der Wohnbauflächen  sollen 
durch die Grem ien der Gemeinde im 1. Halbjahr 2022 intensiviert und  im 
Anschluss ein Beratungs gespräch mit  dem Amt  für Raumordnung  und 
Landesplanung  Vorpommern und dem Landkreis Vorpomme rn �² Greifwald  
durchgeführt werden.  
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1.5 Aufstellungsverfahr en , Planbestandteile  und Planu ngsstand  
 
Aufstellungsverfahren  
Da s Aufstellungs ve rfahren zum Bebauungsplan Nr. 36 wird gem äß 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Beka nntmachung vom  03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset zes vom 10.09.2021 
(BGBl. I S. 4147), durch geführt.  
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB hab en d ie Gemeinden  Bauleitpläne aufzustellen , 
sobald und soweit es für die st ädtebauliche Entwi cklung und Ord nung 
erfo rde rlich  ist. Für den Bebauungs plan Nr. 36 kann das planungsr echtliche 
Erfordernis für die Planau fstellung begründet werden. Die Aufstellung  de s 
Bebauungsplan es Nr. 36 ist erforde rlich,  um d ie bauplanu ngsrechtlichen  
Voraussetzungen f ür die Erschließung und  Bebauun g eines von der Gemeind e 
als Wohnba ufläche bestimmten  Gebietes zu schaffen.  
 
Planbestandt eile des Vore ntwurf es zum Bebau ungsplan Nr.  36: 

- Plan  
mit Planzeichnung (Teil A) eins chl ießlich Zeichenerklärung, Text (Teil B) 
und Nutzungsschablone sowie den  Verfahr ensvermerken  

- Begründung   
TEIL 1   
Darlegung der Ziele , Zwecke und wesentlichen Auswirkung en des 
Bauleitplans (§ 2a 1. Ba uGB) anhand de s städtebaulichen Konzeptes  
TEIL 2  
Die Planung wird nach § 2 ff BauGB au fgestellt. Eine Umweltprüfung ist 
durchzu füh ren.  
Entsprechend § 1 Abs. 6  Nr. 7 BauGB sind bei der Aufs tellung von 
Bauleitplänen die Belang e des Umwe ltschutzes, einschlie ßlich des 
Na turschutzes und der Landschaftspflege, zu ber ücksichtigen.  
Die Auswirkunge n der Planinhalte auf die einzel nen Schut zgüter w erden 
im Rahmen der in das Bauleitp lanverfahren integ rierten Umweltprüfung 
untersucht und  bewertet.    
Im Rahmen des Vore ntwurfes wir d zunächst die Checkliste zur 
Umweltprüfun g mit Vorschlag des Untersuchungs rahmens den Träger n 
öffentlicher  Belange zur Stellungnahme übergeben.  

 
Zur Untersetzung der konkreten Planungsabsichten werden folgende 
Fachgutachte n der Planung beigest ellt:  

- Im Rahmen einer Eingriffs- Ausgleichsbilanzierun g werden die 
Biotopverluste und d ie sich aus den Vo rhaben ergeben den 
funkt ionalen Beeinträchtigungen von  Böden ermitt elt und ein 
entspr echendes Kompensationserfordernis au sgewiesen.   

- Der Artenschutzrech tliche Fachb eitrag (AFB)  beinhalte t die Prüfung, ob 
du rch  das Planvorhaben die artensch utzrechtlichen Ver bote des § 44 
BNatSchG ber ührt werden.  

- In eine m Schal ltechnischen  Gutachten  erfolgt e eine Ermittlung und 
Beurteilung  de r Straße nverkehrsgeräusche  und des Gewebelä rms 
sowie deren Auswirkung en auf die Planung.  
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Checkliste für di e Umweltprüfung , Artenschutzrecht liche r Fachbeitrag  und  
Schalltec hnische s Gutachte n sind Bestandteil der Vorentwu rfsunterlagen . 
 
Der Umweltbericht und die Eingriffs -/Ausgl eichsbilan zierung werd en n ach d er 
vorgezogenen Beteiligung im Zuge der Erstellung der  Entwurfsunterlagen in 
die Planun g eingestellt.  
 

Planung sstand  
- Die Gemeind evertret ung Ostseebad Zinnowitz  hat am 25.04.2017 den 

Beschlu ss zur Aufstellung  des Bebauungsplan es Nr.  36 �ÅWohngebiet  
am Hafen �´��ge fa sst und im Amtsbl att �ÅDer Usedomer Norden �  ́ am 
31.05.20217 bekanntgemacht.  

- Die zur Planungsanzeige  vom 06.06.20217 eingeg angenen Hinweise 
und Vorgaben  aus den Stellungnahmen de s Amte s für Raumordnung 
und Landesplanung Vorpommern  und des Land kreises Vorpomme rn - 
Gre ifswald w erden in die Planung eingeste llt. 

- Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Au sgangssituatio n und der  
behörd lichen Vorgaben wurde zum Bebauu ngsp lan Nr. 36 ein  
Vorentwurf mit Stand von 0 2-2022 erstel lt.  

- Im Rahmen einer frü hzeitige n Beteiligung werden Inhalt, Ziel und Zweck 
der Planung  vorgestellt und anhan d der  Ch eckliste  Umfang un d 
Detail lierungsgrad de r erford erlichen Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB vorgesc hlagen . 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlic hkeit nach §  3 Abs. 1 BauGB soll 
durc h Offenlegung der Vorentwurfsunterlage n für die Dauer  eines 
Monats  erfolgen . Die Behörden  und sonstigen  Träger ö ffentlic her 
Belange werden nach  § 4 Abs. 1 BauGB sowie de r benachbarten 
Gemeinden nach § 2 Abs . 2 BauGB zur Stellungnah me a ufgef ordert.  
 

1.6 Rechtsgrundlagen           
 
Die n achfo lgenden Gesetzlichkeit en bilden die Grundla ge zur Erstellung  des 
Bebauungsplanes N r. 36: 

- Baugesetzbuch  (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert d urch  Artikel 9 des Gesetzes 
vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke  
(Baun utzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung  der 
Bekanntmachung vo m 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gese tzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Baulei tpläne und die 
Darstellung  des Planinh alts (Planzeichenverordnung  - PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Arti kel 3 des 
Gesetzes vom 14.06.2021 (BG Bl. I S. 1802) 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege  (Bundesnatur -
schutzg esetz BNatSchG) vom 29.07.2009 ( BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Artikel  11 G. vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2020) 
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- Gesetz des Landes Mecklenburg �² Vorpommern zur Ausführu ng d es 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG 
M-V) vo m 23.02.2010 (GS M-V GI Nr. 791-9), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetze s vom 05.07.2018 (GVOB l. M-V, S. 221, 228) 

- Gesetz über die  Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG) in der 
Neufassung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540)  

- Landesbauordnung Mecklenburg -Vorpommern  (LBauO M-V) in der 
Fassung d er Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl.  M-V, S. 344), 
zuletzt g eändert durch Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBl. M-V, S. 1033) 

- Gesetz über die  Raumordnung und Landesplanung des Landes 
Mecklenburg -Vorpommern - Landesplanungs gesetz  (LPlG) in der 
Fassung der  Bekan ntmachung vom 05.05.1998, zuletzt geändert  durch 
Artikel 9 des G esetzes vom 09.04.2020 (GVOBl. M-V, S. 166, 181) 

- Landesraumentwicklungspr ogra mm Mecklenburg - Vorpommern  

(LEP- M-V) vom 09.06.2016 (GVOBl. M-V, S. 322) 
- Regionales Raumentwicklungsprogram m Vorp ommern  (RREP VP 2010) 

vom 20.09.2010 GVOBl . M-V, S. 453) 

Auf de r Planunterlage sind in der Ermächti gungsgrundlage sowie im Text (Teil 
B) unte r Hinweise im Punkt �Å�'�H�U�� �3�O�D�Q�X�Q�J�� �]�X�J�U�X�Q�G�H�� �O�L�H�J�H�Q�G�H�� �9�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q�´��
jeweils die  angewendeten aktuellen Fassungen des B augesetzbuches und 
der Baunutzungsverordn ung angegeben.  
 
2.0 PLANINHALT UND FESTSETZUNGEN      
 
Zur Umsetzung des städtebaulichen Konzept es werden in den Text (Teil B) 
Festsetzungen, Nachrichtliche Übernahmen und Hi nweise übernommen , die 
im Folgenden inhal tlich ausgeführt  und begründet werden.  
 
2.1 Planrec htliche F estsetzungen        
 
2.1.1 Art und Maß  der baulichen Nutzung       
 (§ 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 - 21a BauNVO)    
 
�‡�� Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauG B i. V. m. §§ 1 - 15 BauNVO)  
Im Text (Teil B) I. Punkt 1 wird di e für das Plangebi et zulässige Art der baulichen 
Nutzung definiert.  
Maßgebend für d ie städte bau lich e Grundaus richtung sind die 
gesamtgemeindlichen Entwicklungsziele , die  Bedürfnisse der Bevö lkerung 
sowie  die Beac htung de s Einfügungsgebotes in den  örtlichen  
Bebauungszusammen hang . 
Festgesetzt  wird das Allgemei ne Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO.  
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Aufgrund der Kleinteiligkeit und der örtlichen Bes onderheiten des 
Wohngebietes wird es notw endig, die gemäß § 4 BauNVO zulässigen,  
ausnahmsweise zulässi gen und nicht zulässigen Nut zungen s tandortgerecht 
festzulegen.  
Allgemein zu lässige Nutzungen  
Gemäß § 4 BauNVO Abs. 1 BauNVO dienen Allgemeine Wohngebie te 
vorwiegend dem Wohnen.  
Die städtebaul iche Konzeption sieht die Bildung von 15 Grundstücken für die  
Errichtung von Einzelhäusern vor. D ie Kapazität des Plangebietes wird gemäß 
den Festsetzungen zur Größe der Baugrundstücke  i.V.m. der Höchstzulässigen 
Zahl der Wohnungen i n Wohngebä uden mit maxi ma l 15 Wohneinheiten 
prognostiziert.  
Ausnahmsweise zulässige  Nutzungen  
Die gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen der Versorgun g de s 
Gebiets dienenden Läden, Schank - und Speisewirtschaften sowie nicht 
störenden Handwerks betriebe  und d ie gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 
allgemein zuläs sigen Anlagen für kirc hliche, kulturelle, soziale, gesundh eitliche 
und sportliche Zwecke  werden auf G rund lage des § 1 Abs. 5 BauNVO aus 
städtebauli chen  Gründen  unter Wahrung  de r allgemeinen Zwec k-
bestimmung des Baugeb ietes nur als ausnahmsweise zulässig fe stge setzt. 
Es wird ein kleinteil iges Wohngebiet  in Ortsran dlage entwickelt .  
Die Festsetzung ermöglic ht d ie vorhabenbezogene Prüfung der  Zulässigkeiten  
unter Berücksichtigung d er Anforderungen d er Gebietsentwicklung u nd 
schließt Nutzungen aus, die die Qual ität des Wohnens beein trächtigen 
könnten.   
Räume für Freiberufler (z. B. Arzt, Rechtsanwalt, Arch itek t, Steuerberater) 
werden, soweit diese entsprechend der Kommen tierung des § 13 BauNVO für 
Allgemeine Wohngebiete als  na chbarschaftsverträglich und flächenm äßig 
dem Dauerwohnen u ntergeordnet  einzustufen sind, ausnahmsweise 
zugelassen.  
Nebenanlagen gemä ß § 14 Abs. 2 BauNVO zu r Versorgung des Gebietes, wie 
Leitungen un d Anlagen für die Wasser - und Energieversorgung, werde n 
ausnahmsweise zugelassen, da diese fü r die Erschließungssic herheit des 
Plangebietes unabdingbar sind.  
Nicht zuläss ige Nutzungen  
In Allgem eine n Wohngebieten  können gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO  
ausnahmsweise zugelassen werden: 1. Betriebe des Behe rber gungsgewerbes, 
2. sonstige nicht st örende Gewerbebetriebe , 3. Anlagen  für Verwaltungen, 4. 
Gartenbaubetriebe und 5 . Tankstellen.  
Ausnahm en g emäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO sollen aus stä dtebauli chen 
Gründen im Plangebiet nicht zugelassen werden. Da mit werden mögliche 
Nutzungskonflikte i nnerhalb des Gebietes sowie negative Einwirkungen auf 
das Umfe ld vermieden. Ang ebotsflächen zur E rrich tung  dieser 
ausges chlossenen Einrichtungen und Anlagen stehen  im Gemeindegebiet an 
anderer geeigneter Stelle in aus reic hendem Umfang zur Verfügung.  
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Dies schließt auch Ferienwo hnungen gemäß § 13 a BauNVO ein. Der 
Ausschluss von Ferienwohnungen erfolgt  au f Grundlage des § 1 Abs. 6 
BauNVO i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2  BauNVO aus städtebaulichen Gründen 
und zur Wahrung de r allgemeinen Zweckbestimmung des Bauge bietes. Im 
Gemeindegeb iet sind in ausreichendem Umfang Sonderg ebietsflächen für  
den Fremdenverkeh r vorha nden. Durch den Ausschluss von Ferienwohnungen 
werde n zudem  Nutzungskonflikte zwischen Bewohnern und Urlaubern, di e z. B. 
aus unterschiedlichen Tagesabl äufen resultieren, ver mieden . 
Nach § 14 Abs. 1 BauNVO ka nn im Bebauungspl an die Zulässigkei t von 
Neb enan lagen und Einrichtungen eingeschränkt oder ausgeschlo ssen 
werden. Von dieser Regelung soll Gebrauch gemacht  werden und ein 
Ausschluss für die gewerblich e Kleintierhaltung fes tgesetzt werden, da diese 
Nutzung der Eigenart des Allgemeinen Wohnge bietes wi derspricht. An lagen 
und Einrichtungen für nichtgewerblich e Tierhaltung, insbesondere für die 
Hobbytierhaltung, zählen z u den gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO zuläss igen 
Nebenanlagen.  
 
�‡�� Maß der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § § 16 - 20 BauNVO)  
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die G rundflächenzahl und die 
Zahl der Vollgeschosse i.V.m. mit Regelungen zur zulässigen Höhe der 
bau lichen Anlagen bestimm t und in der Nutzungsschablone dargestellt.  
 
Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 Ba uNVO , § 17 und § 19 Abs. 4 Bau NVO)  
Die Grundflächenz ahl (GRZ) spiegelt den Überbauungsgrad der Grundstücke 
wider. Sie gibt an, wieviel m² Grundfläche  je m² Grundstücksfläch e überbaut 
werden dürfen.  Gemäß § 17 BauNVO wird in Allgemeinen Wohngebieten ein 
Orient ierungswert von 0,4 für d ie Grundflächenzahl  ang egeben.  
Für das Plangebiet wird das  zulässige  Höchstmaß der Grundfläche nzahl (GRZ) 
mit 0,3 festge legt. Überschreitungen  der zulässigen Grundfläche durch die in 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen w erde n zugelassen.  
Dies lässt bei einer GRZ v on 0, 3 z. B. bei einer Grundstücks fläch e vo n 600 m² 
eine zulässige Überbau ung von maximal 180 m² du rch das Wohngebäude 
sowie eine weitere Über bauung um  90 m² durch die  in § 19 Abs. 4 1. - 3. 
BauNVO aufgeführten baul iche n Anlagen  zu. 
Die Festsetzung der Grundfläc henzahl erfolgt  unter Berücksichtigung des 
Gebietscharakters  und  der  vorgesehenen  Grundstück szuschnitte . 
 
Zahl der  Vollgeschosse und Höhe der baulichen  Anlagen  
(§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 BauNVO und § 2 0 BauNVO)  
Es wird maximal ein Vollgeschoss  (I) zugelassen.   
Der Begriff Vollgeschoss  ist in § 2 Abs. 6 LBauO M -V defini ert.  
In Verbind ung mit  den festgesetzten zulässigen Dachformen und einer 
Dachneigung  bis 55° ist der teilweise Ausbau des Dachgeschosses  mög lich.  
Die zulässige Geschossigk eit wurde mit folgend en zulässigen Höhen der  
baulichen Anlagen untersetzt:  
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Oberkan te Fertig fußboden  als Mi ndestmaß    OK FF über NHN 2,10 m 
Das Plangebiet liegt auf einem Höhenniveau zwischen 0 m und 1,7 m über 
NHN.  Eine Ho chwassergefährdung kann daher ni cht ausgeschlossen we rden.  
Zur Minimie rung d es v. g. Gefährdungspotent ials wurden d aher  im Text (Teil B) 
I. Punkt 12 Auflagen  zum Küsten- und vorbeugenden Hochwasserschutz  
festgelegt . Gemäß Punkt (2) ist eine Mindesthöhe  für die Oberkante des  
Fertigfußbod ens im Erdgeschoss vo n 2,10 m über NHN (BHW 
Zinnowitz / Achte rwasser/ Krumminer Wiek ) einzuhalten.   
Ge bäudehöhe über Oberkan te des Fertigfußbodens im Erdgeschoss  als 
Höchstmaß          GH über OK  FF 9,00 m 
Die Definition der Bezugspunkte der Gebäudehö he  ist dem Text (Teil B), 
Hinweise, Punkt 1, zu entnehmen.  
Die maximale Gebäudehöhe  (GH) beze ichnet den  Abstand zwischen der  
Oberk ante des  Fertigfu ßbodens  im Erdgeschoss  (OK FF) und der ober sten 
Dachbegrenzungska nte.  
 
Die Regelung en zur Geschossigkeit  und zur Höhe der baulichen Anlagen 
stellen sicher, dass sich die geplante Bebauung  unter Berücksi chtigung des 
Hochwas serschutzes in da s vorhandene Gelände und di e Umgebungs -
bebauung einfüg en . 
 
2.1.2 Bauwe ise und  Baugrenzen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr.  2 BauGB i.V.m.  §§ 22, 23 BauNVO)  
 

�‡�� Bauwei se (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)  
Entsprechend Eintrag in der Nutzungs schab lone wird die off ene Bauweise ( o) 
gemäß § 22  Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Grundsätzlich s ind in der offenen 
Bauweise di e Gebäude mit seitlic hem Grenzabstand zu errichten . Die Größe 
der Grenzabstände richtet sich nach den Vorschriften der LBauO M -V.  
Zugelassen werden  nur Einzelhäuse r (E).  
Mit diesen Fes tsetzungen wird gewährleistet, dass die Ums etzung der Planung  
dem Plan ungswillen der Gemeinde für eine  individuelle und loc kere  
Bebauung folgt . 
 
�‡�� Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO )  
Die überbaubaren Gr undstücksflächen sind in  der Planzeichnung (Teil A) 
durch Baugrenzen festge legt. Zur Rechtseindeutigk eit erfolgte eine 
Vermaßung mit Bezug auf die Grundstücksgrenzen. Gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO dürfen  Baugrenzen nich t über schritten werd en,  jedoch ist ein 
Zurücktreten hinter die Bau grenzen zulässig.  
Die einzuhaltenden Abstandsfläch en gemäß §§ 6 und 32  Lande sbau ordnung 
M-V sind zu be achten.  
Zur Erreichung der gewünschten städtebaulichen Qualität w ird im Text (Teil B) 
I. Punkt 2 (1) festg esetzt, dass die Wohng ebäude parallel bzw. rec htwinklig zu 
den straßenseitigen Baugrenzen zu errichten sind. Dami t wird  ein klares 
Gestaltungsprinzip erkennbar.   
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Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO dürfen nichtüberdachte Stellplätze, Carpor ts, 
Garagen,  Nebengeb äude  und Nebenanlagen g emä ß § 14 BauNVO auch 
außerhalb der Baugren zen errichtet werden.  
Einschränkend wird im Text (T eil B) I. Punkt 2 (2) geregelt, dass Carports, 
Garagen  und  Nebengebäude nicht in den Bereichen zwischen der 
öffentlichen Planstraße und den v orderen Baugrenzen bzw . der gedachten 
Verlängerung der vorderen Bau grenzen eingeordnet werden dürfen, um 
Beeinträchtig ungen de r Vorderansichten der Wohngebäude und damit des 
öffentl ichen Straßenbildes durch untergeordnete bauliche Anlag en 
auszuschließen . 
 
2.1.3 Größe d er Baugru ndstücke  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 2 3 BauNVO)  
 

Die Mindestgröße der Einzelgrundstücke  (F mind. ) wird  im Text (Teil B) I. Punkt 3 
mit 600 m²  festgesetzt.  
Die Festsetzung der Mindestgröße für die Einzelgrund stücke  erfolgt  aus 
städtebaulichen und rau mo rdnerischen Grün den und wurde auf Grundlage  
des städtebaulichen Konzeptes standört lich bestimmt.  
Die Größe der Grundstücke ermöglicht unter Berücksichtigung der 
einzuhaltenden Abstand sflächen auch eine Beba uung mit rohrge deckte n 
Woh ngebäuden.  
Gemäß d er in der Planzeichnung (Teil A) dargestell ten Aufteil ung werden 15 
Grundstück e mit Grundstück sgrößen zwischen 637 und 1.06 9 m² vorgesehen.  
Die durchschnit tliche Gru ndstücksgröße liegt bei rd. 782 m². 
Die Festsetzung w ird durch  die Einschränkungen zur Bauw eise (nur 
Einzelhäuser zulässig) und zur zulässigen Anzahl von maximal eine r 
Dauerwohn ung  je Wohngebäude  unt ersetzt. 
 

2.1.4 Festsetzungen für Flächen für Stellplätze und Garagen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6  und § 14 BauNVO ) 
 
Entsprechend § 12 A bs. 6 BauNVO  kann im Bebauungsp lan festgesetzt 
werden, dass in bestimmten Teilen e ines Plangebietes Stel lplätze und 
Garagen unzulässig oder nur in beschränktem Umfang zulässig sind.  
Gemäß Festsetzung im Text (Teil B) I. Punkt 4 wurde ein Ausschluss von 
Tiefgaragen und  Gemeinschaftsgarag en i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO zur 
Wahrung der städte baulichen Zielsetzunge n und unter Berücksichtigung der  
Belange  des Hoch wasserschutzes  vorgenomm en . 
 
Ansonsten sind gem äß § 23 Abs. 5 BauNVO  auf den nich t überbaub aren 
Grundst ücksflächen Nebenanlagen im Sin ne des § 14 zugelassen . Das g leiche 
gilt für ba ulic he Anlagen, soweit sie  nach Landesrecht in de n 
Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können.  Entsprech end  
Festsetzung im Text (Teil B) I. 3. (2) wird aus städt ebaulichen Gründen lediglich 
für die Anordnung von  Carports  und Garagen außerhalb  der Baugrenzen  im 
Bereich zwischen Planstraße und Baugrenzen  eine  Einschränkung  festgesetzt.   
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Im Zusammenhang mit de r konkreten Grundstüc ksp lanung  ist zu 
berück sichtigen, da ss der Bedarf an Stellplätzen nachzuweisen ist.  
Die Gemeind e Ostseebad Zinnowitz  hat eine Stellplatzsatz ung erlassen, deren 
Geltungsbereich sich auf das  gesamte Gemeindegebiet erstreckt .  
Im Plangeb iet ist die Sa tzung d er Gemeinde Os tseebad Zinnowitz  über  die 
Herstellung  notwendiger S tellplätze sowie über die Erheb ung von  
Ablösebeiträ gen für notwendige Stel lplätze (Stellplatzsatzung ) vom 18.08.2020 
mit den darin getroffenen Festlegungen zur S chaffung , Gestaltung, Anzahl 
und  Größe notw endiger S tellplätze fü r Kraftfahrzeuge anzuwenden.  
In der Anlage 1  zur Stellplatzsatzung sind die Richt zahlen für den Bedarf a n 
Stellplätzen  festgelegt . Gemäß Punkt 1.1 sind für Wohnungen bi s 80 m² mind. 1 
Stellplatz und gemäß Punkt 1.2 für Wohn ungen über  80 m² mind.  2 Stellplä tze 
nachzuweisen . 
Ein entsprec hen de r Verweis  wurde  in den Text (Teil B) unter  Hinweise als Punkt 
2 aufge nommen . 

 
2.1.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnung en in Wohn gebäuden    

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
Gemäß  Festsetzung im  Text (Teil B) I. Punkt 5 wird j e Woh ngebäude maximal 
eine Dauerwo hnung zugelassen.  
In Verbindung mit der  Festsetzung im Text (Teil B) I. Punkt 3 zur Mindestgröße 
der Einzelgrundstücke  von 600 m² soll damit dauerhaft die städtebaulich e 
Qualität des Baugeb ietes  gewährlei stet wer de n. 
Gleichzei tig kann das Entwicklungs pote ntial an Daue rwohneinheiten 
gesteuert werd en . 
Die G esamtkapaz ität des Plange bietes liegt gemäß  dem derzeitigen 
Planungsstand bei maximal 15 Wohneinheiten.  
 
2.1.6 Verkeh rsflächen                  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB)  
 

Die Festsetzung der Verkehrsflächen stellt ein planrechtliches Erfordernis dar, 
da diese gemäß §  30 Abs. 1 BauGB zu den Mindestanforderungen an einen 
qualifizierten Bebauungsplan zählen.  Entsprechend § 9 Abs. 1 Nr.  11 BauGB  
be steht  die  Möglichkeit, Verkehrsflächen als öffentliche  oder als  private 
Flächen festzusetzen.  Das Plangebiet wird als Allgem eines Wohn gebiet  
entwickelt,  so dass die Planstraße als öffentliche Verkehrsf läche  ausgew iesen 
wird . Da es sich um eine Wohnan liegerstraße handelt, erfolgt die Untersetzung  
mit der Zweckbestimmung  verkehrsberuhigt.  
Im Bereich der Aufweit ung der Planstraße an der südwestlichen Grenze des 
Plangebietes wird ein Vorhaltestando rt für eine Löschwasse rentnah mestel le 
mit Beweg ungsfläche  für die Feuerwehr vorgese hen.  
Am nördlichen Endpunkt der Planstraße wird eine Wendeanlage mit einem 
Durchmesser von 22 m ausgewiesen.  
Die rückwärtig de r Planstraße vorgesehenen Grundstücke 11, 12 und 15 
werden über 4 m breite  privat e Erschließungsweg e ang ebu nden (Flächen mit 
Geh -, Fahr- und Leitungsrecht).  



 24 

2.1.7 Hauptv ersorgungs - und Hauptabwasse rleitunge n 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
Aufgrund  der  von d en  Trägern de r Ver- und Entsorgung im Rahmen de r 
Bestandabfrage vorgelegten Pläne n sind d ie vorhandenen Ver - und 
Entsorgungsanlagen  in der Planzeichnung (Teil A)  mit  dem Planzeich en 8 d er 
PlanZV und Bezeichnung des entspr echende n Mediums  dargest ellt. 
Zum der zeitigen Planu ngsstand liegen Informationen  über den Bestand eines 
Regenwasserkan als und eine r Gashochdruck leitung vor . 
Die Leitungs best änd e einschl ießlich  beidseit ige r Sicherheitss trei fen wurden a ls 
Fläche n mit Leitung srecht zugunsten de r jewe iligen Leitung  festgesetzt.    
 
2.1.8 Grünflächen  
 (§ 9 Abs. 1  Nr. 15 BauGB) 
 
Nördlich der Deichanlage ist im Plange biet  eine extensive Wiesenfläche zu 
entwickeln, die einen  Verbund mit den artenreichen Vegetationen  des 
Magerstandortes  in der Hanglage des Deiches herstellen soll. Hierzu ist die 
Fläche zwischen Deich und Pla nstraße mit der Regelsaatgutmisch ung für 
Biotop fläc hen zu begrünen. Eine Mahd der Biotopflächen ist entsprechend 
dem vorgefundenen Artenbestand vorzunehmen und sollte maximal 3x im 
Jahr durch geführt werden . Das Mähgut ist zur Aushagerung des Sta ndortes zu 
entfernen .  
Für die öffentlich zu widmende Grün fläc he wird folgende textliche 
Festsetzung getroffen:  

(1) 
Auf der  gemäß zeichnerischer Festsetzung als private  Grünfläche mit 
Zweckbestimmung Extensivwiese  gekennzeichneten Fläche  ist eine 
Begrünung mit der Regel - Saatgutmischung Biotopflächen - 
a rtenreic hes Extensivgrünland  (RSM 8.1) vorzunehmen.  Die 
Wiesenfläche ist  maximal 3x im Jahr in Abhängigkeit des sich 
entwickelten Arteninventars  zu mähen  und das Mähgut zu entfernen . 
 

Auf den Flurstücken 40/11 und teilweise 39/14 ist nördlich der Zufahrtsstraße 
zum Plangebiet  ein  begrünter Bankettstreifen einzuordnen. Die  Begründung ist 
mit Zierrasen mit eine m hohen Anteil an Kräutern vorzunehmen . Hierzu wurde 
folgende Festsetzung getroffen:  

(2) 
Auf der  gemäß zeichnerischer Festsetzung als private  Grünfläche mit  
Zweckbe stimmung Straßenbegl eitgrün  gekennzeichneten Fläche  ist 
eine Begrünung mit artenreichem Zierrasen der Regel - 
Saatgutmischung Gebrauchsrasen �² Kräuterrasen (RSM 2.4 ) 
vorzunehmen.  
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2.1.9 Flächen f ür die Wasserwirtschaft, den  Hochwasserschutz und die  
Rege lung des Wasserabflusses  
(§ 9 Ab s. 1 Nr. 16 BauGB) 

 
Das Plangebie t grenzt im Süden unm ittelbar an den L andesküstensch utzdeich 
�Å�1�H�X�H�Q�G�R�U�I�´. Im Zuge einer frühzei tigen  Beteiligung hat das Staatliche  Amt  für 
Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern mit Stellungnahme vom 14 .07.2015 
über die Betroffenheite n informiert  und  Auflag en erteilt:  
�ÅDurch die mit dem B -Plang eb iet  in Zusammenhang stehe nde Bauausführung 
(Zufahrt, Material transpor te, etc.) ist eine Beein trächtigung des Deiches 
auszuschließen. Ich weise daraufhi n, dass sich die Benutzung d er Deiche 
gemä ß § 84 Abs. 5 LWaG nach  § 74 LWaG rich tet. Hiernach ist jede  
Benut zung der Deiche und ih rer beiderseitigen, mindestens drei Meter br eiten 
Schutzstreifen, di e ihre Wehrfähigkeit beeinträchtigen kann, unzulässig. Zum  
Schutz der Deiche und ihrer  Schutzstreife n sind insbesond ere das  Errichten 
oder  Verändern von Bauwerke n und  Anlagen,  das Aufstell en, Lagern oder 
Ablagern von Gegenst änden al ler Art sowie das Verleg en von Rohren, 
Kabeln und anderen Leitungen verboten. Die Wasserbehörde kann 
Ausnahmen  hiervon im Ei nvernehmen mit d em Unte rhaltungspflich tigen des 
Deiches geneh migen , wenn di e Wehrfähigke it und die ordnungsgemäße 
Unterhaltu ng des D eiches nicht beeinträcht igt werden und entweder das 
Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würd e oder eine 
Ausnahme im Intere sse des Wohls der Allg emeinheit erforderlich ist. 
Außerdem ist gemäß § 8 9 Abs. 1 LWaG die Errichtung, wesent liche Änderung 
oder Beseitigung baulicher Anlagen an Küstengewässern in einem Abstand 
von 200 Metern land - und seewärt s von der Mitt elwasserlinie be i der 
Wasserbehörde re chtzeitig anzuzeigen. D ie Anzeigepfli cht besteht n icht, 
wenn das Vorhaben nach anderen  Rechtsvorschriften einer Zulass ung oder 
Anzeige bedarf. Die hierfür zuständige Behörde hö rt die Wasserbehörde vor 
ihrer Entscheidun g an (§ 118 Abs.  3 LWaG). 
Ein Vorhaben  ist grundsätzlich zu u ntersagen, wen n es nicht mi t den Belangen 
des Küstenschutzes al s öffentliche Aufgabe vereinbar ist (§ 89 Abs. 2 LWaG).  
Zur Sicherung der Belange des Küs tenschutzes (Flächeninanspru chnahme für 
zukünftige Deicher tüchtig ung) ist ein Ab stand von mindestens 5 m zum 
Böschung sfuß des best eh enden Deiches von jeglichen baulic hen Anlagen 
freizuhalten (inklus ive etwaig geplanter Niederschlagswassereinleitungen).   
Unter der Bedingung, dass die Deichverteidig ung und -unterha ltung 
(zukünftiger Dei chschutzstreifen) des e rtüch tigten De iches über di e 
vorgesehene Erschließungsstraße ge währleistet wird, kann die gepla nte 
Zuwegung in einem Abstand von 5 m zum Böschungsfuß des  bestehenden 
Deiches erricht et werden .�  ́
 
Die im Plangebiet  befind lichen  Anlagen des Landesküstenschutzd eich es 
�Å�1�H�X�H�Q�G�R�U�I�´ einschl. der Vorhalteflächen für eine künfti ge Deichertüchtigung 
wurden in d er Planzeichnung (Teil A) mit dem Planzeich en 10.2 der PlanZV als 
Deichanlagen gekennz eichnet.  
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Die lagemäßige Einord nung  der Planstraße und deren Widmung als 
öf fen tliche Verke hrsfläche ermöglich en  eine Deich ertüc htigung und 
gewährleiste n die Nutzung  der Planstraße für die Deichunter ha ltung.  
Im südwestlichen Berei ch reicht die Planstra ße, bedin gt durch die Verengung 
des Flurstückes 39/14 , nah e an den Bösc hungsfuß des  Deiches.  
Die Flurstücke 39/7 und 40/7 un mittelbar südlich des Deiches gehören der 
Vorhabentr ägerin.  Daher besteht im Bedarfsfall die Möglichkeit , Flächen für 
eine Deiche rtüchtigung auc h au f v. g. Grundstücken vo rzuhalten.  
 
Das Plan gebiet befindet sich auße rhalb des 15 0 m - Uferschutzstreifens zur 
Störlanke.  
 
Das Staatliche  Amt  für Landwirtschaft u nd Umwelt Vorpommern  wird im 
Rahmen  der Beteil igung gemäß  § 4 Abs. 1 BAUGB erneut zur S tellungnahme 
aufgefordert.  
 
2.1.10 Planungen, Nutz ungsregel ungen, Maßnahmen und Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur  Pflege und zur Entwicklu ng vo n Bod en, 
Natur und Lan dschaft (§ 9 Abs. 1 Nr.  20, 25 BauGB) 

 
Die geplanten  Maß nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft beinhalten vorrangig die Minderung der Eingriffe in das 
Schutzgut Flora/ Fauna sowie Boden sow ie die naturnahe Einbindung in das 
Orts- und Landschaftsbild.  
 
Planungen, Nutzungsr egel ungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  
(§ 9 (1) 20 BauGB)  

(1) 
Ebenerdige Stellplätze sind in einer wasser - und luftdurchlässigen 
Bauweise (z.B. Rasengittersteine, Rasenpfl aster , Schot terflächen) 
auszuführen.  

Begründung:  
Durch die Verwendung wasser - und luftdurchlässiger Belagsarten wird das 
anfallende Niederschlagswass er wieder dem Grundwasserleiter zugeführt und 
die Grundwasserneubildung reguliert.  Auch wird durch die Ve rminde rung des 
Versiegelungsgrades der Eingriff in das Schutzgut Boden minimiert.  

 
(2) 
Neuanpflanzungen von Bäume n und Sträuchern sind nur mit 
heimischen und standortgerechten Gehöl zen durchzuführen. Die 
Verwendung exotischer und buntlaubiger Gehölze wie Blaufichten, 
Zypressen, Lebensbäume, Hängebuchen und andere Zierformen ist 
auszuschließen.  
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Begründung:  
Um die Natürlichkeit der Freiflächen und Wohngrundstücke zu unterstreichen 
und eine naturnahe Einbindung in das Orts - und Landschaftsbild zu 
unterstrei chen , sollen gärtnerische Zuchten, die sich durch eine auffällige 
Färbu ng und Zierformen auszeichnen, ausgeschlossen werden.  

 
(3) 
Die entlang der Haf en straße zu erhaltenden  Bäume einer g emäß 
§ 19 NatSchAG M -V gesetzlich geschützten Allee sind vor je gliche n 
Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu schützen. Insbesondere im 
Zuge der Bauausführung sind Maßnahmen des Baumschutzes 
einzufordern. Im Wurzelbere ich der Bäume sind Bodenauffüllungen,  
-verdichtungen und -abgrabungen nicht z ulässig. Erforderliche 
Leitungsa rbeiten sind unter  Einhaltung der geltenden Regelungen des 
Baumschutzes in grabenlosen Verfa hren bzw. in Handschachtung 
durchzuführen  

Begründung:  
Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt über die Hafenstraße , die von einer 
gesetzlich geschützten A llee gesäu mt ist. Um den Erhalt des geschützten 
Baumbestandes zu sichern, sind insbesondere im Zuge der Bauausführung 
Maßnahmen des Baumschutzes einzufordern und zu kontrollieren.  
Zur Ermöglichung der Zufahrt zum Plangebiet  kann die  Fällung von zwei 
Alleebäumen nic ht ve rmieden werden. In die Planun g wurde die 
Kompensation der Baumfällungen gemäß dem Alleenerlass des Landes M -V 
eingestellt.  
 
Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 (1) 25 a BauGB)  

(1) 
In dem  Allgemeinen Wohnge biet  sind mindestens 80 % der nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen als Vegetationsflächen anzulegen 
und von jeglicher Art  der Versiegelung freizuhalten. Mindestens 15 % der 
Vegetationsflächen sind gärtn erisch zu gestalten und zu unterhalten.  

Begründung:  
In dem  geplanten Wohngebiet  werde n kleingliedrige gepflegte Ziergärten mit 
Rasen-, Strauch - und Staudenflächen sowie Bäumen entstehen, wobei auf 
textliche Vorgaben zum Standort der Pflanzungen verzichtet wird, um eine 
individuelle Gestaltung der Freianlage n zu ermöglichen. Die Qualität de r 
Wohnanlage wird maßgeblich durch das Verhältnis von versiegelten Flächen 
und Vegetationsflächen sowie dem Charakter der begrünten Anlagen 
bestimmt. Aus diesem Grunde erfolgte eine Festsetzung zur Größenordnung 
der Bepflan zungen auf den nicht überbaubaren  Grundstücksflächen.  
 

(2) 
In dem Allgemeinen Wohngebiet  sind auf den Grundstücken  11, 12 und 
15 je zwei Laubb äum e in der Pflanzqualität H ochstamm, 3x verpflanzt , 
Drahtballierung, Stammumfang 16 -18 cm gemäß  Artenliste  1 zu 
pflanzen  und dauerhaft zu erhalten.  
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(3) 
An den entlang der Planstraße  festgesetzten Standorten sind Bäume in 
der Pflanzqual ität Hochstamm, 3x verpflanzt, Drahtballierung, 
Stammumfa ng 16 �² 18 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang gleichartig  und mit gleicher Pflanzqualität zu ersetzen. Der 
Standort der Bäume kann ggf. zu gestalterischen Zwecken um max. 2 m 
versch oben werden. Die Artenauswahl ist der Pflanzliste 2 zu 
en tnehmen. Entla ng der Planstraße  sind Bäume derselben Art zu 
pflanzen.  

Begründung:  
Zur gestalterischen Au fwertung und grünordnerischen Strukturierung des 
Plangebietes sind entlang der Planstraße auf den priva ten 
Grundstücksflächen Baumpflanzungen vorzunehmen. D ie Alleenstruktur stellt 
eine wichtige  Zäsur in nordsüdlicher Ausricht ung dar  und ist mit Bäumen 
derselben Baumart anzulegen. In der Pflanzliste 2 ist eine entsprechende 
Artenauswahl aufgeführt. Um die Zufahrt zu den Grundstücken zu 
gewährleisten, können die Baumstandorte um maximal 2  m verschoben 
werden. Die Alleenstruktur muss jedoc h erkennbar bleiben.  Bei den 
Baumpflanzungen handelt es sich um Ersatzpflanzungen, die mit der Fällung 
gesetzlich geschützter Bäume erforderlich werden. Über das Ersatzerfordernis 
hinausgehende Baumpflanzungen können aus Ausgleichsmaßnahm en 
anger echnet wer den.  
Die rückwärtig der Planstraße gelegen en Grundstücke  sind gleichfalls mit je 
zwei Baumpflanzungen zu begrünen. Die Baumpflanzungen, die gleichfalls als 
Ausgleichsmaßnahmen anerkannt werden können, sind entsprechend der 
Artenauswa hl der Pflan zliste 1 umzusetzen.  
 

(4) 
Im Kronenbereich der zu pflanzenden Bäume ist eine 12 m² große 
offene Vegetationsfläche freizuhalten. Der durchwurzelbare 
Bodenraum der neu zu pflan zenden Bäume darf 12 m³ nicht 
unterschre iten. Di e Qualitäten der zu pflanzenden Ge hölze müssen den 
"Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen", herausgegeben von Bund 
deutscher Baumschulen, entspr echen. Das Pflanzgut muss die regionale 
Herkunft norddeutsches Tiefland haben.  

Begründung:  
Mit den Festsetzungen zu den Pflanzqualitäte n und dem  durchwurze lbaren 
Bodenraum werden Voraussetzungen für einen langfristigen Erhalt und eine 
optimale Entwicklung der zu pflanzenden Bäume im Siedlungsbereich 
geschaffen, die zudem als Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichsmaßnahmen 
anerkannt werden und damit der  dauerhafte  Erhalt zu sichern ist. Um die 
regionale biologische Vielfalt zu stärken, sind Pflanzenarten des 
angestammten Verbreitungsgebietes zu verwenden.  
 

(5) 
Zur Begrünung de r Lärmschutz wa nd  ist auf der südlichen Seite eine 
Pflanzung von Rank - und Klet terpflanzen in der Artenauswahl der 
Pflanzliste 3 (maximal 2 Pflanzen  pro lfd. Meter) umzusetzen.  
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Begründung:  
Aus immissionsschutzrechtlichen Gründen ist an der nördlichen Grenze des 
Plangebietes  eine Lärmschutzwand zu errichten. Die Lärmschutzwand is t a uf 
der südlic hen Seite mit Rank - und Kletterpflanzen zu begrünen , um so das 
technische Bauwerk in die Wohnanlage zu integrieren und nich t als 
Fremdkörper erscheinen zu lassen.  
 
Maßnahmen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, St räuchern und s onstigen Bepflanzun gen sowie von Gewässern  
(§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)  

(1) 
Die mit Anpflanzgebot festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu erhalten 
und bei Abgang durch Ersatzpfl anzungen derselben Art und Qualität zu 
ersetzen.   

Begründ ung:  
Mit die ser Festsetzung soll für die vorgesehenen Anpflanzgebote der Erhalt 
und Ersatz geregelt werden. Bei den Baumpflanzungen handelt es sich um 
anrechenbare Ausgleichsmaßnahmen  bzw. Ersatzpflanzungen für 
Baumfällungen , deren dauerhafter Erhalt gesichert werden muss. 
 

(2) 
Die Einzelbaumpflanzungen entlang der Planstraße  sind einer 
fachgerechten Baumpflege zu unterziehen. Veränderungen des 
artspezifischen Kronenhabitus durch Schnittmaßnahmen sind nicht 
zulässig. 

Begründ ung:  
Die Baumpflanzungen  entlang der Planstr aße sollen eine b edeutende Zäsur in 
der Wohnanlage darstellen. Die B aumarten zeichnen sich durch einen 
besonderen Kronenhabitus aus, der mittels einer fachgerechten Pflege zu 
erhalten ist. Einkürzungen und Kappungen der Baumkronen sind  nicht zulässig 
und m achen einen Ersat z des so geschädigten Baumes erforderlich.  
 
2.1.11 Mit  Geh -, Fahr- und Leitungsrechten zu b elastende Fläc hen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr.  21 BauGB) 

 
Die rückwärtig  der Planstr aße vorgesehenen Grundstücke  11, 12 und 15 
werden z ur Sicherung der verkehrs - und  medienseit igen Erschließung über 
einen 4 m breiten privaten Ersc hließungsweg a n die Planstraße angebu nden . 
Zu diesem Zwe ck w erden  die bei den  Erschließungsweg e als mit Geh -, Fahr - 
und Leitungsrecht  (GFL) zugunsten der Anlieger und der T räger der Ver - und 
Entsorgung z u belastende  Fläche n festgesetzt.   
 
Das Plangebiet ist  durch den Leitungsbestand eine s Regenwasserkanals 
entlang  der östlichen Plange bietsgrenze und ein er Gashochdr uckl eitung im 
südlich en Randbereich vorbelastet.  
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Zur Sicherung der Leitu ngsbestände  sind unter Berücksichtigung der zur 
geplanten Bebauu ng einzuhalte nden Sicherheitsabständ e Flächen mit 
Leitungsrec ht  (L 1 und L 2) zugun sten der Führung der Ersc hließungslei tungen 
festge legt.  
 
Innerhalb d er mit Geh -, Fahr- und Leitungsrecht  (GFL) bzw. mi t Leitung srecht  (L 
1 und L 2) festgesetzten Fläche n dür fen keine bau lichen Anlagen errichte t 
und keine Gehölza npflan zungen vorgenommen  wer den.  (Festsetzung gemäß 
Text (Teil B) I. Punkt 10) 

 
2.1.12 Umgrenzung von Flächen für besonder e A nlagen und Vorkehrungen 

zum Schutz vor  schä dlichen U mwelteinwirku ngen im Sinne des  Bundes- 
Immissionsschut zgeset zes  

  (§ 9 Abs. 1 Nr.  24 BauGB) 
 
Gemäß § 50 Bu ndesimmissionsschutzgesetz sind die für eine b estimmte 
Nutzung vorges ehenen Flächen einander  so zuzuord nen, dass schädliche 
Umwelteinwirku nge n auf die dem Wohne n dienenden Gebiete soweit  wie 
mögli c h vermied en  werden.  
 
In einem  Allgemeinen Wohngebiet sind  d ie Orienti erungswerte der DI N 18005   
Teil 1, Beiblatt 1 bzw. bei Ve rkehrslärm die Immissio nsgrenzwert e der 16. 
BImSchV wie fo lgt einzuha lten: 

DIN 18005     16. BImSchV 
nachts  (22.00 Uhr -   6.00 Uhr) 45 dB(A)  bzw.   49 dB(A) und  
tags     (  6.00 Uhr - 22.00 Uhr) 55 dB(A)   bzw.  59 dB(A)  
 
Da das Plangebiet von  allen Seiten durch verschi edenste Nut zungen 
begrenzt wird, ist  zu ana lysieren, o b die Schalli mmissionsbelastung für die 
geplante sch utzbedü rftige Bebauung i nne rhalb der o. g. Orientierungswerte 
bzw. Grenzwerte l iegt.  Daher wurde  ein  Schall technisches G utachten erstellt, 
in dem folgende Emi ssionsque llen untersuc ht  wurd en: 
Schall technisches G utachten  von 08 -2018 
- Straßenverkehr a uf der Bundesstraße  111 und der Hafenstraße  
- Planstraße im  Bebauungsplang ebiet Nr. 3 6 
Fortschreibung des Schall technische n Gutachten s von 0 2-2022 

- Gewerbelärm durch die westlich angrenze nde GALA - Bauf irma und die 
nördlich der B 111 gelege ne Tankstelle  

 
Gewerbelärm  
Im Zusammenhang  mit der Aufstellung  des vorhaben bezogenen 
Bebauun gsplanes  Nr. 7 �ÅLager - und Kompostierflächen GALA - Bau�  ́ südlich 
des Buschkoppelweges wurde eine  Schalltechnische Untersuchung  
durchgeführt.   
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Dabei wurde festgestellt, dass durch den  Winterdienst, bei  dem in der 
Nachtzeit Fahrzeugbewegungen durch die Anfahrt  der Mitarb eiter und die 
Ausfahrt der Winterdienstfahrzeuge entstehen , im Bereich der in Nähe zu den 
Abstellplätzen gelege nen Wohngebäude  Ahlbecker Straße 23 und 24  bzw. zur 
Grenze des Bebauungsplan gebietes Nr. 36 Beurteilungspegel  entstehen , die 
den Orien tierungswer t Nacht überschreiten . 
Zur Gewährleistung  des Orientierungswert es Nacht  wurden  Maßnahmen zur 
Geräuschko ntigenti erung  und  organisato rische Maßnahmen festgesetzt. 
Sofern das An - und Abfahren der Winterdienstfahrzeuge auf den im Freien  
liegenden Ab stellplätze n an der östlichen und südlichen Seite des 
Betriebsgeländes innerhalb der Nachtzeit nicht ausgeschlossen werden  kann, 
sind bauliche Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden an der 
östlichen und südlichen Seite des Betriebsgeländ es notwen dig.  
Die Sicherung der Umsetzung d er Maßnahme n wird im Durchführungsvertrag 
zum vorhaben bezogenen Bebauungsplan  Nr. 7 gere gelt.  
Die Berechnung des Gewerbelärms für das Bebauu ngsplangebiet Nr. 36 
erfo lg te auf Grundlage  der an der östlichen Seite des Betrieb sgeländes d er 
GALA - Baufirma festgelegten 4 m hohen Lärmschutzwand.  
Die Berechnu ngsergebnisse zeigen, dass der gewerbliche  Nachtrichtwert  von 
40 dB(A) für  Allgemeine Wohngebiete innerhalb der aus gew iesenen  
Baufelder n icht überschritten w ird. 
Hinsichtlich  des Nachtbet riebes der nördlich des Plangebietes gelegenen 
Tankstelle wurde  unter Berücksichtigung der abschirm enden Wirkung der 
Bebauung die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm  festgestellt.  
 
Verkehrslärm  
Das Schallguta c hten komm t zu dem Ergebn is, dass hinsichtlich Verkehrslärm 
die Beurteilungspegel von 49 -65 dB(A) tags und 41 -58 dB(A) nachts erreicht 
werden.  
Die Orientierungswerte eines allgemeinen Wohnge bietes von T ag /Nacht 
55/45 dB(A) werden damit tags um bis zu 10 dB(A) und nachts um bis zu 13 
dB(A) üb erschritten.  
Die Anhaltswer te der Grenze  der Gesundheitsgefährdung von 79 dB(A) tags 
und 60 dB(A) nachts werden  im gesamten Plangebiet nicht überschritte n. 
Senkrecht zur Straßenachse der B 111 wer de n die Orientierungswer te der DIN 
18005 im ma ßge benden 1. O bergeschoss tags ab einer Entfernung von rd. 90 
m und nachts ab einer Entfernung von rd. 130 m eingehalten. Die  Grenzwerte 
der Lärmvorsorge der 16. BImSchV werden bezogen auf die Achse der B 111 
ab  einer Entfernung von rd. 50 m tags und 70 m nac hts eingeha lten.  
 
Das Baugebiet wird über  eine Plan straße erschlossen, die als öffentliche 
Verkehrsfläche mit der Zweckbes timmung  verkehrsberuhigt festgesetzt ist.   
Für die nördlich bzw. östlich gelegenen Kleingärten we rden Beurteilungspegel 
von weniger al s 52 dB(A) tags und 42 dB(A) nach ts erreicht. Die Grenzwe rte 
der 16. BImSchV für Kleingärten werden um 12 dB(A) unterschri tten. Es besteht 
kein Anspruch auf Lärmvorso rge . 
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Die Gemeinde hat sich mit den in de m Schalltechnischen Gutachten  zur 
Lösung der Verk ehrslärmkon flikte vorges c hlagenen Maßnahmen 
auseinandergesetzt und nach Abwägung für die Festsetzung von aktiven und 
passiven Schallschutzmaßnahmen  entschieden.  
Die  Vergrößerung des Schutzabstandes zur B 111 kommt nicht in Betracht, 
da eine Abstandsvergrö ßerung bzw.  Verkleinerung der Baufelder den  Wegfall 
von mindestens 9 von 15  Wohngrundstücken nachsichziehen würde und die 
Umsetzung des beabsichtigten städtebaulichen Konzeptes nicht mehr 
möglich wäre.  
 
Aktive r Schallschutz  
Als aktive Schallschutzmaßnahme  ist an der nördlichen Plangeb ietsgrenze 
eine dur chgehende Lärmschutzwand mit einer Höhe der Oberkante von 
mindestens 3 m ü ber der Fahrbahnoberkante der B undesstraße  111 und einer 
Länge von 140  m zu errichten. Die Lärmschutzwand muss eine 
Schalldämmung D LR von mindest ens 25 dB aufw eisen.  
Der östliche Tei l der Lärmschutzwand und der im Öffnungsbereich 
überlappende Abschnitt de r westlichen Lärmschutzwand sind 
hochabsorbierend auszuführen.  
 
Grundriss regel ung  für Aufenthaltsräume in Wohn ung en  
Durch die Anordnun g der Baukö rper und dur ch geeignete 
Grundrissgestaltung  sind die Wohn - und Schlafräume soweit möglich der zur 
Bundesstraße  111 lärmabgewandten Gebäudeseite zuzuordnen.  
Sofern eine Anordnung aller Wohn - und Schlafräume  einer Wohnung an den 
lärmabgewandten Gebäudeseite n nicht mögl ich ist, sind vorrangig  die 
Schlafräume (Schlafzimmer , Kinderzimmer) den lärmabgewandten 
Gebäudesei ten zuzuordnen.   
 
Auf Grundlage der Einführung  der DIN 4109 im Februar 2020  wurde im 
Rahmen der Fortschreibung  des Schalltechnischen Gutachtens von 02 -2022 
eine Neuberechnung des  maßgeblichen Außenlärmpe gels durchg eführt.  
Auf d ieser Grundlage wurden folgen de Festsetzungen in die Planung 
aufgenommen : 
 
Fassadenschalldämmung  
Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 
An lagen sind die Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen im Sinne de r 
DIN 4109-1:2018-01 so zu dimensionieren, dass  die erforderlichen 
resultierenden be werteten Schalldämm -Maße von den Außenbauteilen 
erfüllt werden.  
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  Maßgebliche Außenlärmpegel zur Bemessung              Maßgebliche Außenlärmp egel zur Be messung  
  des Schallschutzes für nac htgenutzte  Räume       des Schallschutzes für taggenutzte Räume   

  
 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau -Schalldämm -Maße 
R'w,ges  der Außenbauteile vo n schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter 
Berücksichtigu ng der unterschiedlichen Rauma rten nach folgender 
Gle ichung  
R'w,ges = La  - KRaumart  
mit  
R'w,ges   gesamte bewertete Bau -Schalldämm -Maß der Außenbauteile in dB  
La   maßgeblicher Außenlärmpegel nach D IN 4109-2:2018-01 in dB(A)  
KRaumart  =  30 dB für Aufenthalt sräume in Wohnungen, Übernacht ungsräume in 

Beherbergu ngsstätt en, Unterrichtsräume und Ähnlich es, 
KRaumart  =  35 dB für Büroräume und Ähnliches.  
 
Mindestens einzuhalten sind:  
R'w,ges = 30 dB für Au fenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume  
in Beherberg ungsstätten, Unterrichts räume,  Büroräume und Ähnliche s. 
An Au ßenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm 
aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeit nur einen 
untergeordneten Beitrag zum Innenpegel leistet , werden keine 
Anfo rderungen g estellt.  
Ausnahmsweise kann vo n den Festsetzungen abg ewichen werden, wenn im 
Rahmen eines Einzelnachweises aus der tatsächlichen Lärmbelastung 
geringere Anforderungen an den Schallschutz entstehen  als im 
Bebauungsplan angenommen.  
 
Ausführung der  dem Wohnen  zugeordneten Außenwohnbere iche  
Zum Schutz vor Ver kehrslärmim missionen sind entlang der Bundesstraße  111 
innerhalb der Grundstücke  6 und  7 mit Gebäuden baulich verbundene 
Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen, Balkone, Loggien ) von Wohnungen, die 
nicht mit mindestens einem baulich v erbundenen Außenwohnbereich zur 
lärmab gewandten Gebäudeseite ausgestattet sind, und bei denen der 
Beurteilungs pegel über 62 dB(A)  am Tag liegt, nur als verglaste Vorba uten 
oder verglaste Loggien zulässig.  
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Auf diese Schutzmaßnahmen kann verzichtet werden, wen n sichergest ellt ist, 
dass in 1,2 m Höh e über der Mitte  der Bo denfläche des Außenwohnbereichs 
im Tagzeitraum (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) ein Beurte ilungspegel von 62 dB(A) 
nicht überschritten wird. Der Nachweis muss im Bau genehmigungsverfahren  
durch Berechnung  nach �Å�5�L�F�Ktlinien für den Lärmschu tz an Straßen -RLS-90�´��
gef ührt werden.  
 
Die Schallschutzmaßnahmen  sind im Text (Teil B) unter I. �Å��1. Umgrenzung von 
Flächen für besond ere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne de s Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes ���†���������������������%�D�X�*�%���´ verbindlich festgesetzt .  
In der  Planzeichnung (Teil A) wurde n der Bereich  der geplanten 
Lärmschutzwand  als Lärmsch utzmaßnahme  1 (LSM 1) und d ie 
Baugrundstücke als  Lärmschutzmaßnahme 2 (LSM 2) jeweils  mit dem 
Planzeichen 15.6 der PlanZV    gekennz eichnet.  
 
Gesunde Wohn - und Arbeitsverhältnisse gemäß §1 (6) 1. Bau GB können somit 
durch aktive und passive Schallschutzmaßna hmen gesichert werden.  
Mit der Entscheidung für die Umsetzung der festgesetzten Maßna hmen wird 
der Verhältnismäßigkeit zw ischen der Überschreitung der Immissionsrichtwerte 
und den notwendigen Schutz maßnahmen unter Berücksichtigung einer 
gerechten Abwägung entsprochen.  
 
2.1.13 Höhenlage baulicher Anlagen und baul iche Nutzung von G rundstücke n 

für überei nanderliegende Geschosse  und Ebenen sowie  sonstiger Teile 
baulicher Anlagen (§ 9 Abs.  3 BauGB) 
i. V. m.  
Flächen, bei deren Bebauu ng besondere baulic he Vor keh runge n 
gegen äu ßere  Einwirkungen oder bei denen besonder e bauliche 
Sicheru ngsmaßnahm en gege n Nat urgewalten erforderlich s ind  
(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB s ind bei d er Aufstellun g von Bauleitplänen 
insbesondere auch die Belang e d es Hochwassersc hutzes zu berücksichtigen.  
Aufgrund der ö rtlichen Lage der Plangebiete s und  der geringen 
Geländehöhen sind  die Belange des  Küsten- und vorbeugenden 
Hoch wasserschutzes betroffen.  
Daher wurde bereits frühzei tig  im Ve rfahren eine Beteil ung des Staatlichen 
Amte s für Landwirtschaft und Umwelt Vorpomme rn durchgeführt.  Ge mäß 
Stellungnahme vom  14.07.2015 liegen  folge nde Informationen  vor:  
�Å�'�H�U�� �%�H�U�H�L�F�K�� �=�L�Q�Q�R�Z�L�W�]�� �Z�L�U�G�� �G�X�U�F�K�� �+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�� �Yon  der Ostsee, v om 
Achterwasser und der  Krumminer Wieck be einfl usst. 
Gemäß der Ric htl inie 2-���� �´�%�H�P�H�V�V�Xngshochwasserstand u nd 
Referenzhochwass �H�U�V�W�D�Q�G�´�� �G�Hs Regelwerk es Küstenschutz M -V beträ gt das 
Bemessungshochwasser (BHW), welches einen Ruhewasserspiegel dar stellt 
und nic ht den mit Hochwasser e inhergehenden Seega ng be rück sichtigt, für  

die  Außenküste der I nsel Usedom / Ostsee                 2,90 m NHN  
Zinnowitz / Ach te rwasser/ Krumminer Wiek             2,10 m NHN. 
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Gegenwärtig liegt das vorhandene Gelände bei Höh en zwischen 0 m NHN im 
Südwesten und steigt in Richtung Norde n bi s auf 1,4 m NHN .  
Die vorhandenen Ho chwasserschutzanlag en können keinen de m BHW 
entsp rechenden S ch utz sicherstellen. Bei  extremen Sturmf lutereignissen ist 
infolge der Lücken innerhalb des Küs tenschutzsyste ms für den Inselnorden 
Usedoms eine Beeinf lussung d es Vorhabenbere ich es durch einströme ndes 
Wasser von der  Ostsee nicht gänzl ich auszusc hließen.  
Da s Plangebiet grenzt unmi ttelbar landseit ig an den 
�/�D�Q�G�H�V�N�•�V�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�G�H�L�F�K�� �Å�1�H�X�H�Q�G�R�U�I�´���� �Z�H�O�F�K�H�U��zusammen mit d em 
�/�D�Q�G�H�V�F�K�X�W�]�G�H�L�F�K�� �Å�.�U�X�P�P�L�Q�´�� �G�L�H�� �2�U�W�V�O�D�J�H Zinnowit z gegenüber erh öht en 
Wasserständen v om Achterwasser/Kru mminer Wiek  sichert . Jedoch kö nnen 
beide Deiche infolge ihrer Kon tur (vor allem D eichhöhe und 
Böschungsneigungen) unter Berücksichtigung  der mit Sturm hochwasser 
einhergehend en Seegangsbelastun g nic ht d as BHW von 2,10 m NHN kehren.  
Somit ist infolge der v.  g. Höhen und der u fernahen La ge für den B-
Planbereich eine Überf lutungsgefährdun g und / oder eine Gefährdung durch 
entsprechende Seegan gsbelastungen z. Zt. nicht auszuschli eßen. Mit einer 
Ertüchti gung  der Sturmfluts chu tzanlagen ist erst  mittelfristig zu r echnen.  
Bei Gelände höhen unter halb des BH W sind hinreichende Schu tzmaßnahmen, 
wel che ggf. eine nicht vorliegende Eignung des Baugrundstü c kes im Sinne 
des § 13 LBauO M -V komp ensieren sollen, no twend ig.  
Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person , die durch Hochwas ser betroffen sein 
kann, im R ahmen des i hr Möglichen und Zumutba ren verpflichtet,  geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteilige n Hochwasserfo lgen und zur 
Schadensmi nderung zu treffen,  insbesondere die Nutzun g v on Grundstücken 
de n möglichen nachtei ligen Folgen für Me nsch, Umwe lt oder Sac hwe rte 
durch Hochwasser anzupassen. �  ́
 

Seitens des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwel t Vorpommern 
wurden daher  zur Minimie rung des bis zur Fe rtigstel lung des komplex en 
Küstenschutzsystems  verbleibenden Gef ährdungspotenzials  folgende 
Schutzmaßnah men  gefordert , die vollu mfänglich als Fes tsetzung in den Text 
(Teil B) unter I. Punkt 12 aufgenomme n wurden:  

(1) 
Für alle  bauliche n Anla gen  ist eine Stands icherheit gegenüber 
Wasserständen  bis 2,90 m NHN (Bemessungshochwasser (BHW  
Außenkü ste) sicherzustell en.  
(2) 
Die in der Nutzu ngsschablone fest gesetzte Mindesthöhe für die 
Oberkante des Fertigfußbodens  im Erdge scho ss von 2,10 m über NHN 
(BHW Zinnowitz / Achte rwasser/ Krumminer Wiek ) ist einzuhalten.   
(3) 
Unterkellerunge n sind im gesamten Pla ngebiet  unzulässig. 
(4) 
Für elektrische An lagen und die Lag erung wassergefährdender Stoffe 
(Treib- und Schmierstoffe, Anstrichmitte l, etc.) ist eine Si che rheit 
gegenüber  einem  BHW von 2,90 m  NHN he rzustellen. 
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Aufgrund der Wichtigkeit  werden zur Erläuterung der f estgesetzte n 
Schutzmaßnah men die gru ndlegenden Aussa gen des Staatlichen Amt es für 
Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern aus der Stellungn ahme vo m 
14.07.2015 im Text (Teil B) unter Hinweise in  Punkt 3 zitiert. 
 
Gemäß § 9 Abs. 5  Satz 1 BauGB sollen im Bebauun gsplan  Flächen  
gek ennzeichnet werden , bei deren Beba uung besonde re baulic he 
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen beson dere 
bauliche Sicherung smaßnahmen  ge gen Naturgewalten e rforderlich sind .  
Die Baufelder werd en  daher in der Planzeichnung  (Teil A) entsprech end mit 
dem Planz eichen 15.11 . de r Plan ZV gek ennzeichnet . 
 
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt wird im Ra hmen der 
Beteiligung g emäß § 4 Abs. 1 BauGB erneut zur Stellungnahme aufgefordert.  
 
2.2 Bauordnungsrechtliche Gest altungsvors chriften   
 
Entsprechend § 1 Ab s. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen insbesondere auch die Belange der Baukultur  und die 
Gestaltung des Orts- und La ndschaftsb ildes, zu berücksichtigen.  
Mit § 9 Ab s. 4 BauGB wird die Möglichke it eröffnet , dass auf Land esrecht 
beruhen de  Regelung en in den Bebauungsplan als Festsetzunge n 
auf genommen werden können und inwieweit au f diese Festsetzungen  die 
Vorsch riften des B auGB Anwen dung finden.  Auf Grundlage d ieser 
Ermächtigu ng ist in § 86 der LBa uO M -V gere gelt, dass örtl iche  Bauvorschr iften 
als Festsetzung en in den Bebauungsplan aufgen ommen  werden können.  
 
Es handelt sich um ein Geb iet , welch es im Westen und i m Norden dur ch 
gemisch te Bebauung sowie  im Osten durch eine  Kleingartenanlage begrenzt 
wird. Aufgru nd der Nutzu ngsdurchmischung  auf den umge benden 
Grundstücken ergeben sich für das Plan gebiet  keine positiven gestalterischen 
Vorgaben . Das Plangeb iet selbst ist unbebaut . Es bie te t sich daher die 
Möglichkeit von  Festsetzung en  für eine eigenständ ige homogen e 
Gesamt archite ktur, die zu ei ner wesentl ichen Aufwertung de s südöstlichen 
Ortsrandes des Ostseebades Zinnowitz beitr agen wird.  
  
Die folgenden gestalterisch en  Festsetzunge n w erde n im Text (Teil B) unter �Å�,�,����
Bauordn ungsrechtliche Gestalt ungsvor �V�F�K�U�L�I�W�H�Q�´ entsprechend den 
Grundsätzen d er Erforder lichkeit und Bestimmtheit getroffen und 
berücksichtigen die praktische Umsetzbarkeit der Vorhaben . 
 

�x Festsetzungen zu r äußeren Gestaltung d er baulichen Anlagen  
 (§ 86 Abs. 1 Nr . 1 LBauO M -V) 
Das Gestaltung sprinzip de s Wohngebietes wird hinsic htlich der 
Fassadengestaltung  für die Wohngebäude und Garagen durch Festsetzung 
der zulässigen orts - und insel typische n Ma terialien  Putz, Fachwerk  und 
Verblendmauerwerk in Weiß unterstützt.  
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Giebel verbretterungen  sind typisch für die Insel Usedom und solle n di e 
individue lle Fassadengestaltung unterstützen.  
Die Zulässigkeit von Glaskonstruktionen wurde aufgenommen, da ohn e diese 
geson der te Festsetzung groß flächige Glasflächen für Anbauten ode r 
Winte rgärten nicht erlaubt wären.  
Carp orts und Nebengebäude sind  unt ergeordnete  bauliche Anlagen, für die 
entsprechend ihrer Funktion einfache Holzkonstruktionen zu Anwendung  
kommen dürfen.  
Die Regl ementierung für Dop pelgaragen und benachbarte Grenzgarag en  
hinsichtlich der Auswahl e iner identi sche n Fassadenoberflächena rt unterstützt 
den  beabs ichtigte n homogene n Gesamt eindruck des Gebietes . 
Die Vorschriften zu den zulässigen Materialar ten  für die Fassadengestaltung 
biet en ausreichende Freiheiten für eine i ndivid uelle Gebäudeplanung un d 
verhinder n zugleich den Einsatz von  störenden und verunstaltenden 
Elementen.  
Als Dachformen  für die Wohngebäude sind ausschließlich Satteldächer, 
Satteld ächer mit Kr üppe lwalm und Walmdäche r zulässig. 
Die zulässige Dachneigung  der H auptdachflächen der Woh ngebäude wi rd 
mit maximal 55° festges etzt  und ermögl icht unter  Einhaltung der Obergrenze 
von einem Vollgeschoss den Ausbau des Dachraumes zu Wohnzwecken  
sowie den Einsa tz von Rohreindeckung . 
Für Carports, Garagen und Nebengebäu de sin d Flachdächer und 
Satte ldächer bis  22° zulässig. 
Für die Dac hein deckung  der  Hauptdachflächen der Wohngebäude werden 
Rohreindeckung und Dachziegel in Anthrazit zugelassen . Der ges talterische 
Spie lraum wird durch di e Zulässigkeit von Glaskonstruktionen  ergän zt. 
Der Einsatz von Tec hnik für er neuerbare Energien fördert  die  Umsetzung 
energieeffizienter Bebauung.  

Die europäische Gebäuderichtlinie fordert in Artikel 9 spätestens für alle  
nach dem 31 .12.2020 errichteten Ne ubauten die Ausführung als 
�Å�1�L�H�G�U�L�J�V�Wenergi egebäude". Dieses sind gemäß Artik el 2 der Richtlinie 
Gebäud e mi t einer seh r hohen Gesamtenergieeffizienz, bestimmt 
gemäß dem Anhang I (Allgemeiner Rahmen für die Berechnung der 
Gesamtenergi eeff izienz von Gebäuden ) der Richtlinie. Der 
Energiebedarf f ür Heizung, Warmwasser, Lüftu ng und Kühl ung sollte 
möglichst durch  Energie aus er neuerbaren Energiequellen, die am 
Standort oder in der Nähe erzeugt wird, gedeckt werden.  

Die Festsetzungen zu  den  Dac heindeck ungen sollen  nicht für untergeordnete 
Dachflächen , Garagen , Carports, Nebengeb äude   und Nebenanlagen 
gelten, da es si c h um die de r Hauptnutzung untergeordnete Anlagen 
handelt, die keine detaillierten Vorschriften erfordern.  
Eindeckunge n mit Kuns trohr sowie Eternit - und Faserzementplatten w erden  
aus gest alterisch en Gründen ausgeschl ossen. 
Dopp elgaragen  und benachbarte Gre nzgaragen si nd jeweils  in identischer 
Dachform, Dachneigung und Dacheindeckungsart auszuführen , um 
Disproportionen zu vermeiden und  die Umsetzung des für das Plangebiet 
verfolgten städteb aulichen Konzeptes  zu unterst ützen . 
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Das Plangebiet befindet sich nic ht im Geltun gsbereich der örtlichen 
Werbeanlagensatzung. Daher sollen für das Plangebiet gesonderte 
Regelungen getroff en werden.  Gemäß § 10 Abs. 4 Sat z 2 LBauO M -V darf in 
Allgemeinen Woh ngebieten  nur an der Stätte d er Leistung  geworben 
we rden.  
Da im Allge meinen Wohng ebiet neben der Dauerwohnnutzung z. B. auch  
Räume für freie Berufe  zulässig sein sollen, werden Hinweisschilder mit e iner 
Ansichts fläche  von maximal 0,5 m² zugelass en . Die ö rtliche Zulässigkeit der 
Schilder  wurde eingegrenzt, um Beeinträchtigu ngen der Fa ssaden - und 
Grunds tücksgestaltung, z. B. durch Überfrachtung en, ausschließen.  
 

�x Einfriedungen  
 (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M -V) 
Die Vorschrif ten für zulässige Grundstückseinfried ungen wurden  auf die der 
öffentli chen  Planstraße zugewan dten Grundstück sseiten be grenzt. Es werden 
nur blickdurchlässige Holzzäune, Metallziergitterzäune, bepf lanzte 
Natursteinmauern sowie blühen de  Hecken bis zu einer H öhe von 1,2 0 m 
zugelassen,  um den of fenen und naturnahen C hara kter des  Wohngebietes 
zu betonen.  

 
�x Plätze für  bewegliche A bfallbehälter  

(§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M -V) 
Die Festsetzung zur zulässigen Ano rdnung der Plätze für bewegli che 
Abfa llbehälter auf den Gru ndstücken soll eine Störung de s öffen tlichen 
Straßenraume s und damit ein e Beeinträchtigung des Gesamteind rucks des 
Geb ietes verhindern.  

 
�x Ordnungswidrigkeiten  

(§ 84 LBauO M -V) 
Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1  LbauO M -V handelt ordnungswidrig , wer vorsätzlich 
oder fa hrlässig einer nach § 86 Abs. 1 und 2  LbauO M -V erlassenen Satzung 
zuwid erhandelt, sofern die S atzung für  einen bestim mten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. Als rechtliche Grundlage w urde daher eine 
Festsetzung zur A hnd ung von Ordnungswidrig keiten bei Zuwiderhandlung 
gegen die getroffenen gestalteris chen Festset zungen aufgenommen.  
 
2.3 Natu rschutzrechtliche Re gelungen g emä ß § 11 Abs. 3 BNatSchG  
 
Um den artenschutzrechtlichen Belangen Rechnung zu tragen, wurde im 
Rahmen  der Bauleitplanung ein  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  erstellt. 
Dieser hat zum Inhalt, unter Bezugnahme der vorgefundenen 
Habitatstrukturen  das potenzielle  Vorkommen von Europäischen Vogelarten 
und Arten des Anhangs IV der FFH - Richtlinie einzuschätze n und mögliche 
Auswirkungen auf die geschützten Populationen aufzuzeigen.  
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Für die durch das Vorhaben betroffenen Arten ist im Pr üfverfahren 
darzustellen, ob ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach 
§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs.  5 BNatSchG bezüglich de r gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Arten erfüllt ist und ob die naturschutzfachlichen  
Voraussetzungen für eine Ausnahme von de n Verboten gemäß 
§ 45 Abs. 8 BNatSchG gegeben sind.  
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde vom Kompetenzzentrum 
Naturschutz  und Umweltbeobachtung Greifswald, Herrn Berg, erarbeitet.  
 
Im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens  können geschützte Tierarten 
erheblich gestört, verletzt oder getötet werden. Eine Betroffenheit ist 
insbesondere für Amphibien - und Reptilienvorkommen , Fledermäuse,  
Fischotter und Biber sowie für Vögel  möglich, so dass sich die Untersuchungen 
speziell auf diese Tiergruppen beziehen. Zusätzlich wurden die 
Gehölz bestände  nach xylobionten Käfern untersucht.  
 
Die Erfassung der Brutvogelfauna  erfolgte im Zuge von drei  
Kartierungsdurchgängen  (jew eils eine abendliche und eine morgendliche  
Kartierung)  im Zeitraum April bis August 2015 . Eine ak tualisierende 
Bestandsaufnahme wurde  im Februar des Jahres 2022  durch geführt . Die 
Erfassung erfolgte mittels der Revierkartierungsmethode nach BIBBY et al. 
(1995). Das Untersuchungsgebiet wurde hierzu vollständig begangen. Auch 
der Gehölzbestand wu rde nach  Nestern durchsucht. Die im Plangebiet 
angefundenen Vögel wurden hinsichtlich ihres t erritorialen und bezogenen 
Verhaltens (Balzflüge, Nestbau, Gesang, Fütterung) kartiert. Auch das 
Plangebiet streifende und nahrungssuchende Vogelarten wurden erfas st. 
In dem Zusammenhang erfolgt e durch Geländebegehung auch e ine 
Kartierung von Amphibien un d Reptilien . 
Zur Erfassung von Fledermausquartieren und Jagdhabitaten wurden zwei 
abendliche/ nächtliche sowie zwei morgendliche Kartierun gen durchgeführt. 
Die Erfassung er folgte mittels Ultraschalldetektor. Zudem wurde der 
Gehölzbestand auf Höhlungen als potenzielle  Fledermausquartiere 
untersucht.  
Um zu prüf en, ob benachbarte Vorkommen des Fischotters und ggf. des 
Bibers das Plangebiet  durchstreifen, wurde über mehrere Woc hen eine 
Wildkamera eingesetzt.  
Die Bestandskartierungen kamen zu folgendem Ergebn is: 
Das Vorkommen von xylobionten Käfern  kann ausgeschlossen werden. Im 
Gehölzbestand konnten keine Mulmhöhlungen  festgestellt werden.  
Im Rahmen der Geländebegehungen wur den keine Reptilien  festgestellt. 
Zudem haben  die Vegetationsstrukturen des Plangebietes  keine Eignung als 
Habitate für geschützte Rept ilienarten.  
Im Rahmen der Bestandskartierungen zu Amphibien  gelangen regelmäßige 
Sichtbeobachtungen des Moorfrosches  sowie Grasfros ches . Aufgrund der 
Habitatausstattung kann auch ein Vorkommen der Wechselkröte nicht 
ausgeschlossen werden. Im Vorhabengebiet sind Vorkomm en rufender 
Laubfrösche in terrestrischen Teillebensräumen festgestellt worden. Gehölze  
und Brombeersträ uch er dienen als Sitz - und Rufwarte.  
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Geeignete Laichgew ässer sind im Plangebiet  nicht vorhan den . Jedoch 
befinden sich in der nahen Umgebung verschiedene Feuchtbiotope, die 
potenzielle Laichhabitate von Amphibien sind.  
Überwinterung en von einzelnen Individue n des Laubfrosches und des 
Moorfrosches sind im Plang ebiet möglich. Jedoch sind in der  angrenzenden 
Gartenanlage eher geeignete  Strukturen für eine Überwinterung vorhanden.  
Durch Rodungen und Er darbeiten kann es zu Tötungen und Verletzungen von 
Amphibien  kommen. Zudem gehen mit der geplanten Bebauung und 
Umnutzung des Geländes essenzielle terrestrische Habitate der 
nachgewiesenen Amphibienarten verloren.  Dies macht Maßnahmen zur 
Vermeidung sowie die Schaffung von Ersatzhabitaten erforderlich.  
Unter Berücksichtigung des Vorkommens von Laubfröschen sind bauzeitliche 
Regelungen für Gehölzrodungen und Erdarbeiten zu treffen (VM  1 und  VM 2). 
Der Rodungszeitraum ist hier auf die Monate  November bis Februar 
(Winterruhe) einzugrenzen. Erdarbeiten sind erst währe nd der Aktivitätsphase 
der Amphibien ab Ma i durchzuführen. Dieses betrifft auch die Rodung der 
Wurzelstöcke der Gehölze.  
Um Störungen, Verletzungen  und Tötungen  von Amphibien zu vermeiden, sind 
gemäß den Vorgaben des Artenschutzbeauftragten ab März mobile 
Amphibienschutzzäune , abschnitts weise mit Fang eimern, zu errichten  (VM  3). 
Die Zäune bleib en über die gesamte Bauphase bestehen  und sind durch eine 
Ökologische Baubegleitung hinsichtlich  ihrer Funktionalität zu prüfen.  
In den Monaten März bis Mai sind die  Fangeimer regelmäßig zu leeren und 
die Vorhabenfläche nach weiteren Amphibien abzus uchen . Eine Umsetzung 
erfolgt auf die südlich des Plangebietes  gelegenen Grünlandflächen.  
Zur besseren Sichtbarkeit der Individuen und zu deren Vergrämung ist vorab 
der bau lichen Erschließung i m Zeitraum November bis Ende Februar das 
Plangeb iet zu mähen.  
 
Neben diesen Vermeidungsmaßnahmen sind vorgezogene Ausgleichs -
maßna hmen (CEF -Maßnahmen) umzusetzen. Dieses betrifft sowohl die 
Anlage eines naturnahen Kleingewässers in der  Mindestgröße von 100 m² 
(CEF 1) sowie die Anlage einer 80 m langen naturnahen Hecke bzw. 
mindestens 400 m² großen Gebüschfläche  (CEF 2) in den Grünlandflächen 
südlich des Plangebietes . Die Hecke/ Gebüschfläche ist mit einem 
Überwinterungsquartier für Amph ibien zu ergänzen  (CEF 3). Dazu soll eine 
Gesteinsaufschüttung bzw. Trockenmauer gemäß den Vorgaben des 
Artenschutzbeauftragten errichtet werden.  
 
Fledermausquartiere in Form von größeren Baumhöhlen oder 
Rindenspaltenquartiere wurden a uf der Vorhabenfläch e nicht vorgefunden. 
Das Plangebiet wird jedoch als Jagdhabitat genutzt.  Über  Lautanalysen 
wurden die Fledermausarten  Zwerg -, Mücke n-, Rauhhaut - und 
Breitflügelfledermaus sowie der Große Abendsegler und B rau nes Langohr 
erfasst. Infolge der Überplanung eine r Brachfläche, welches  Jagdhabitat für 
Fledermäuse  ist, sind erhebliche Störungen und Schädigun gen der 
Fledermauspopulationen zu erwarten.  
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Auch führen Emissionen künstlicher Beleuchtungen zu Störungen , so dass 
Maßnahmen zur Minimierung der Beeintr ächtigung en erforderlich werden  
(VM  4).    
Durch die Anlage eines naturnahen Kleingewässers  (CEF 1) sowie einer 
naturnahen Feldhecke / Gebüschfläche  (CEF 2) werden Habitatstrukturen für 
Fledermausarten geschaffen, die den Verlust von Lebensraumstrukture n 
teilweise  ausgleichen . 
 
Bei den im Plangebiet vorkommenden Vogelarten  handelt es sich um  
ubiquitäre Arten, die im Siedl ungsbereich häufig vorkommen und sich durch 
eine sehr hohe Toleranzbreite auszeichnen.   
Bei den Begehungen konnten keine Nistplätze für Vögel festge stellt werden. 
Einzelne Nistplätze sind jedoch auf Grund des Revierverhaltens und der 
häuf igen Sichtungen auf der Vorhabenfläche und in den unmittelbar 
angrenzenden Bereichen möglich. Dieses betrifft z.B. Bachstelze, Zaunkönig 
und Rotkehlchen.  
Die Freiflä chen sind au fgrund der zunehmenden Ruderalisierung 
Nahrungshabitate für verschiedene Vogelarten.  
Das Vorkommen von Storch, Wiesenpieper und Kiebitz auf den westlich 
gelegenen Grünlandflächen , die als Nahrungshabitate dienen können,  kann 
nicht ausgeschloss en werden. Die Habitate werden  jedoch durch die 
Bewirtschaftung und durch das Vorhandensein von Staunässe beeinflusst. 
Aufgrund der Nähe zur Siedlung und den Nutzungsstru kturen der Gemischten 
Bauflächen ist nur von einem sporadischen Vorkommen der benannte n Arten 
auszugehen und erhebliche Störunge n der ge schützten Populationen nicht zu 
erwarten.  
 
Um Tötungen und Schädigungen von Vogelarten auszuschließen, sind 
bauzeitliche Regelungen für Gehölzrodungen  und bauliche Maßnahmen zu 
treffen  (VM  1 und VM  2). Kollisionen von Vögeln mit Glasflächen und damit 
verbundene In dividuenverluste sind zu vermeiden (VM  5). Zudem werden mit 
der Anlage einer naturnahen Hecke bzw. Gebüschflächen in den südlich 
gelegenen Grünlandfläch en weitere Nist - und Brut - sowie N ahrungshabit ate 
geschaffen  (CEF 2). Die Maßnahmen sind vor Umsetzung der Erschließung des 
Plangebietes  umzusetzen . Auch die Anlage eines Kleingewässers an dem 
Standort schafft  Strukturen, die Lebensraum für verschiedene Vogelarten sind  
(CEF 1). 
 
Im Ergebnis der Prüfu ng im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag  wurde 
festgestellt, dass unter Berücksichtigung von Ver meidungs - und 
Minderungsmaßnahme n sowie durch die CEF - Maßnahme die 
Verbotstatbestände der Tötung, Schädigung und Störung gemäß § 44 
BNatSchG nicht ausgelöst we rden. Eine artenschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung ist damit nicht erforderlich.  
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Um die arte nschutzrechtlichen Belange bei d er Umsetzung der Planvorhaben 
zu würdigen, wurden zu den im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
benannten konfliktvermeidenden M aßnahmen und CEF - Maßnahmen im Text 
(Teil B) Punkt �Å�,�,�,���� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�� �5�H�J�H�O�X�Q�J�H�Q�� �D�X�I�� �G�H�U Grundlage des 
§11 Abs. 3 BNatSc �K�*�  ́folgende Festsetzungen getroffen:  

(1) 
Die Bestimmungen des besonderen Artenschutz es gemäß 
§ 44 BNatSchG sind zu beachten. Durch die Bau maßnahmen dürfen 
keine Nist-, Brut-, Wohn - oder Zufluchtss tätten der gemäß 
§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr.  14 BNatSchG geschützte n heimischen, 
wildlebenden Tierarten entnommen, beschädigt oder zerstört werden .  
(2) 
Um erhebliche Störungen, Verletzun gen und Tötun gen von möglichen 
Brutvögeln zu vermei den, sind erforderliche Gehölzr odungen 
ausschließlich im Zeitraum  1. Oktober bis 28. Februar des 
nachfolgenden Jahres durchzuführen. Der Rodungszeitraum ist bei 
Vorkommen von Laubfröschen auf die Monate November  bis Februar 
einzugrenzen. Rodungen von Wurzelstöcken sind ab  Mai au szuführen 
und die gerodeten Gehölze um gehend zu entfernen. 
(Ve rmeidungsmaßnahme VM 1) 
(3) 
Um Tötungen, Verletzungen und erhebliche Störungen von Amphibien 
zu vermeiden, sind Erdarbei ten erst während der Aktivit ätsphase von 
Amphibien ab Mai durchzuführen.  (Vermeidungsmaßnahme VM 2) 
(4) 
Um Tötungen  und Verletzung en von  Amphibien und anderen 
Kleintieren im Zuge der Bauausführung zu vermeiden, sind ab März 
mobile Amphibienschutzzäune , abs chnittsweise mit Fangeimern, zu  
errichten.  Vorab ist im Zeitraum Nove mber bis Ende Februar zur 
Sichtbarmachung und Vergrämung  das Plange biet  zu mähen.  Die 
Zäune bleiben über d ie gesa mte Bauphase bestehen und sind durch 
eine Ökologische Baubegleitung hinsichtlich ihrer Funktionalit ät zu 
über prüfen. Das Leeren der Fangeimer ist gemäß den Vorgaben de s 
Arten schutzbeauftragten  durchzuführen.  (Vermeidungsmaßnahme 
VM 3) 
(5) 
Lichtemissionen der A ußenbel euchtungen sind auf ei n notwendiges 
Maß zu begrenzen sowie inse kten - und fledermausfreundliche 
Lichtquellen zu verwenden. (Vermeidungsmaßnahme VM 4) 
(6) 
Individuenverluste durch Kollision von Vögeln insbesondere mit großen 
Glasflächen  sind zu vermeiden,  indem für Neubauten reflexionsarmes 
Glas (entspiegelte Gläser mit  einem Außenreflexionsgrad von maximal 
15%) und bewegliche oder feste Sonnen schutzsysteme  (z. B. 
Außenjalousien oder Isolierglas mit ein gelegtem Holzgeflecht ) 
verwendet werden .  
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Eine für Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon - oder 
Terrassenbrüstungen aus G las ist durch die Verwendung von 
halbtransparenten Materialien , wie z. B. Milchglas / beschichtetem 
Glas, zu vermeiden . (Vermeidungsmaßna hme VM 5) 
(7) 
Als CEF-Maßnahme  CEF 1 ist als Ersatz für den Verlust von 
Teillebensräumen und Nah rungshabi taten von Amphi bien -, Vogel - und 
Fledermausarten  in den südlich  gelegenen Grünlandflächen  ein 
naturnahes Kleingewässer mit einer Mindestgröße von 100 m² mit 
flachen Uferböschungen anzulegen. Die Flachwasserbereiche des 
Gewässers sollen zwischen 0, 40 m und 0, 80 m betragen  und mindeste ns 
50% des Gewässers ausmachen. Eine Initialbegrünung ist vorzunehmen. 
Im Uferbereich und einem 5  m breiten Saum ist der 
Vegetationsbestand einer natür lichen Sukzession zu belassen und eine 
Mahd auszuschließen.  
(8) 
Als CEF-Maßnahme  CEF 2 ist als Ersatz für den Verlust von 
Teillebensräumen und Nah rungshabi taten von Amphibien -, Vogel - und 
Fledermausarten  in den südlich  gelegenen  Grünlandflächen  eine 
mind estens 80 m lange zweireihige Hecke aus heimischen 
früchtetragenden Sträuchern anzulegen. Alte rnativ kann eine 
mind estens 400 m² Gebüschfläche  entwickelt werde n. Diese soll am 
westlichen Rand zudem Windschutz bieten, nach Norden d ie 
Rückwanderung von Amphibien begrenzen und Versteck - und 
Überwinter ungsquartiere bieten. Dazu wird die Hecke mit Wurze lstuben 
und nach Westen mit einer Gesteinsaufschüttung (Trockenmauer) 
ergänzt.  
(9) 
Als CEF-Maßnahme  CEF 3 ist als Ersatz für den Verlust  von  
Überwinterungsquartieren für Amphibien  in der geplanten Hecke/ 
Gebüschfläche in  den südlich gelegenen Grünlandfläch en ein 
Überwinterungsq uartier für Amphibien zu in tegrieren. Dazu ist eine 
Ge steinsaufschüttung/ Trockenmauer (Länge 8 m , Breite 2 m und Höhe 
1 m, Gründung nach Aushub auf 30 cm Schotterbett , aus kantigen 
oder gebrochenen Natursteinen , versetzt mit 10% Totholzästen ) zu 
errichten . 
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2.4 Nachrichtliche Übernahmen  
 
2.4.1 Trinkwassersc hutzzonen 
 
Da s Vorhaben b efindet sic h teilweise in der Trinkwa sserschutzzone III und in  
der Trinkwassersch utzzone I V der Wasserfassung Karlshag en (für Ka rlshagen /  
Zinnowitz /  Zempin).  
Gemäß § 52 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit de m DVGW -
Regelwerk  Arbei tsblatt W 1 01 ist die Durchführung be stimmter Maßnahme n, 
Tätigkeite n und Bau vorha ben innerh alb der Trinkwasserschu tzzone III 
ve rboten.  
Die Abgren zung zwi schen den Trinkwasserschutzzone n III und IV wurde 
symbolisch nachrichtlich in de r Planzeic hnung (Teil A) mit de m Planzeichen  
10.3 der PlanZV sowie den Kürze ln TWSZIII und  TWSZIV gek ennzeichnet und im 
Text (Teil B) unter �Å�,�9���� �1�D�F�K�U�Lchtlic he Über nahmen �  ́ in Punkt 1 ein 
entsprechender Verweis aufgenommen.  
 
2.4.2 Denkmalschutz       
 
Die untere De nkmalschu tzbehö rde hat im Rahmen der 
Gesamtst ellungn ahme  des Landkr eises Vorpom mern - Greif swa ld vom 
05.07.2017 zur Planungsanzeige  Hinweise gege ben , die in de n Text (Teil B) 
unter �Å�,�9���� �1�D�F�K�U�L�F�K�W�O�L�F�K�H�� �h�E�H�U�Q�D�K�P�H�Q�´ in Punkt 2 wie folgt  auf genommen  
wurden : 

(1) 
Baudenk malpfl ege  
Durch das Vorhaben werden keine B au - und Kunstde nkmale berüh rt. 
(2) 
Bode nde nkmalpfl ege  
Nach gegenwärtigem Kenntnis stand sind i m Plangebiet keine 
Bodende nkmale bekannt.  
Da jedoch jeder Ze it Funde im P langebiet entdeckt werden k önne n, 
sind folgende  Hinwe ise zu beachten:  
(1)  
Der Beginn der Erdarbeiten ist  4 Woc hen vo rher schrift lich und 
verbindlich der unteren Denkmalsc hutzbehörde und d em Lande samt 
für Bode ndenkmalpflege anzuzeigen.  
(2)  
Wenn während de r Erdarbeiten Boden funde (S tein setzungen, Mauer n, 
Mau erreste, Hölzer, Holzkons truktionen, Bestattungen, S kelet treste,  
Urnenscherb en,  Münze n u. ä.)  oder auffällige Bodenve rfärbungen, 
insbe sondere Brandstellen,  entdeckt werden, sind diese gemäß  § 11 
Abs. 1 und 2 DSchG M -V vom  06.01.1998 (GVOBl . M-V Nr. 1, 1998, S. 12 
ff., zuletzt ge ändert durch A rtikel 10 des G esetzes vom 12.07.2010 
(GVO BL. MV S. 383, 392), unverzüglich der u nteren 
Denkm alsc hutzbehör de anzuzeigen .     
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Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 D SchG M - V für den 
Entdecker , de n Leiter der Arb eiten,  den Grundeigentümer oder 
zufällige Z eugen, die den Wert des Fun des erkennen . Der Fund und die 
Fundstelle sind gemäß § 11 Abs. 3   DSchG M -V in unveränderte m 
Zustand zu erhalten.  
Die Verpfli chtung erlisc ht 5 Werktage nach Zugang d er Anzeige . 
(3) 
Gem.  § 2 Abs. 5 i.V.m. § 5 Ab s. 2 DSchG M-V sind auch unter d er 
Erdoberflä che, in Gewä ssern oder in Mooren verborgen liegende un d 
deshalb no ch  nicht entd eckte archäol ogische Fundstätten und 
Bodenfunde  geschützte B odendenkmale.  

 

Gemä ß § 2 Ab s. 1 UVPG werden im Rahmen  der Umweltprüfung die 
Auswirkungen d es Vorhabens au f die Kultur - und Sachgü ter  im 
Unte rsuchungsraum ermittel t, beschr ieben und be we rte t. 
 
Das Landesamt für  Kultur-  und Denkmalpflege wird im  Rahmen der 
Beteiligung gemäß  § 4 Abs. 1 BauGB zur Stellungn ahme a ufgefordert.  
 
3.0 NATUR- UND UMWELTSCHUTZ        
 unterset zt durch die Checkliste zur  Umweltprüfung  
 
Die Planung wird nach § 2 ff. B auGB aufgestellt. Es ist eine Umweltprüfung  
durchzuführen, in der die Auswirkungen der Planungen auf die einzelnen 
Schutzgüter untersucht und bewertet werden. Der Umweltbericht ist als 
gesonderter Teil der Begründung zu erarbeiten.  
Im Plangebiet befinde t sich gemäß §  18 NatSchAG M -V gesetzlich 
geschützter Einzelbaumbestand. Die Belange des gesetzlichen 
Gehölzschutzes werden in die Planungen eingestellt.   
Der Baumbestand entlang der Hafenstraße ist als Allee gemäß 
§ 19 NatSchAG M -V geset zlich geschützt. Die Zufahrt zum Plangebiet  erfolgt 
durch Alleenbestand hindurch, so dass die Belange des Alleenschutzes in die 
Planungen einzustellen sind.  
Schutzgebiete eines Natura 2000 - Gebietes werden durch das Vorhaben 
nicht unmittelbar berührt. In e iner Entfernung von  ca. 180 m südlich des 
Plangebietes befindet sich das EU -Voge �O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Å�3�H�H�Q�H�V�W�U�R�P�� �X�Q�G��
�$�F�K�W�H�U�Z�D�V�V�H�U�´�����'�(����������-401). In einer Entfernung von ca. 300 m befindet sich 
das FFH-�*�H�E�L�H�W���Å�3�H�H�Q�H�X�Q�W�H�U�O�D�X�I�����3�H�H�Q�H�V�W�U�R�P�����$�F�K�W�H�U�Z�D�V�V�H�U���X�Q�G���.�O�H�L�Q�H�V���+�D�I�I�´��
(DE 2049-302). Eine unmittelbare Inanspruchnahme der Schutzgebietsflächen 
und damit erhebliche Beeinträchtigungen der maßgeblichen Bestandteile 
des Schutzgebietes können ausgeschlossen werden. Eine FFH -Vorprüfung wird 
nicht erforderlich.  
Eine minimal e Teilfläche des Plangebietes  befindet sich im 
Landsc haftsschutzgebiet �ÅInsel Usedom mit Festlandgürtel � .́ Eine Korrektur der 
Schutzgebietsgrenze ist in Anpassung an die Grundstücke erforderlich.  
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Durch die geplanten Nutzungen und den damit verbundenen 
Versiegelungen ist ein Verlust von Biotopen zu verzeichnen, der eine 
entsprechende Kompensation erforderlich macht.  
Im Rahmen der Planaufstellung ist eine Bilanzierung des Eingriffs  vorzunehmen 
und Maßnahmen zur adäquat en Kompensation  für den Verlust an Nat ur und 
Landschaft nac hzuweisen.  Dieses betrifft auch d ie Ermittlung von 
Ersatzpflan zungen für erforderlich werdende Fällungen geschützten 
Baumbestandes.  
 
Zur Einschätzung möglicher artenschutzrechtlicher Befindlichkeiten wurde  ein 
Artenschutzrechtlicher F achbeitrag  erstellt . 
Er beinhaltet die Prüfung, ob durch die Planvorhaben die 
artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG berührt werden. 
Erforderliche Vermeidungs - und Minderungsmaßnahmen sowie CEF- 
Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) werden v erbindlich 
festgesetz t. 
 
4.0 ERSCHLIESSUNG 
 
4.1 Verkehr   
 
�x Äußere Erschließung , über örtlich  
- Straße 
Die Gemeinde Os tseebad Zin now itz ist vom Festland ü ber die regionalen 
Achsen Greifswal d/ Anklam - Wolgast - Zinnowitz - Ahlbeck (Swinemünde) 
erreichbar.  Ein günstiger Ans chluss an das überregionale Straßen verkehrsnetz  
(Bundesautobahnen) ist  durch die Autobahn A 20 gegeb en, deren 
Anb ind ung in der Nähe der Stadt Gützkow, ca. 35 km vom Ostseeba d 
Zinnowitz entfernt, verläuft.  
- Bahn  
Die Gemeinde Ostseebad Zinnow itz ist vom Festland ü ber die 
Bahnverbindung Züss ow - Wolgast  - Ahlbeck an die Inter regionallinie (IR -Linie) 
in d en Personenfer nve rkehr der Deutsc hen Ba hn AG eingebunden.  
Auf der Insel U sedom erfolgt durch die Usedomer Bäderbah n (UBB) die 
Erschließung de r Gemeinde Osts eeb ad Z innowitz.  
Die Usedomer Bäder bahn  verkehr t täglich mindestens im  60 - Minutentakt von 
4.30 Uhr bis 23.00 Uhr.  
Der Bahnhof des  Ostseebades Zinnowitz befindet sich nörd lich der 
Bundesstraße 111 und westlich de r Alten Strandstraße in  einer Entfernung von 
rd. 1,3 km Luftlinie vom Plangeb iet . 

- Bus 
Die Usedomer Bäderbahn hat  in den letzten Jahren ein Liniennetz für d en 
Busverkehr aufge baut.  Im Nahverkehr werden alle Gemeinde n der Insel 
Usedom  bedient sowie d er Bere ich  Festland bis Lubmin und G reifswald 
einschl. An schluss an das überregional e Schienenn etz (Greifswald und 
Züssow)  abgedeckt.  
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Fernbusse der Usedomer Bäder bah n verkehren mit Halt im Ostseebad 
Zinnowitz (in der Regel  2-mal täglich)  auf den Strecken über  Rostoc k nach 
Hamburg und Berlin. 
- Schifffahr t und Hä fen       
Die Gemeinde Ostseebad  Zinnowitz wird im Nordost en durch die Ostsee und 
im Süden durch das Achterwa sser begrenzt.  Über di e Hafenstraße erreicht 
man den  Natursegelh afen Stöhr-Laacke , der infra strukture ll ausgebaut wurde 
und über ein großes Angebot an Liegeplätzen verfüg t.   
Der Hafen  befindet sich vom Plangebiet  Luftlinie nur ca. 0,5 km entfernt.  
- Luftverkehr        
Für die touristische Erschließung der Insel U sedom hat der Flughafe n 
Heringsdorf, Or tslag e Garz, eine wichtige Funktion. Die Entfernun g zwischen 
dem Ostseebad Zinno witz und dem  Flughafen Heringsdorf beträgt  ca. 40 km.  
Die zum Amtsbereich gehö rende Gemeinde P eenemü nde verf ügt über einen 
Flugplatz, der  für touristische Run dflüge und private  ge werbliche Flüge 
genutzt wird.  
- Rad - und Wander wegenetz      
Das öffentliche Rad - und Wan der wegenetz ist entspre chend d en natürlichen 
Gegebenheiten und Anz iehungspunkte der Inse l Usedom  sehr gut ausgebaut 
und umfas st ca. 400 km.  
Küstenwanderwege verla ufen e ntlang der Ostsee vom Seebad Ahlbeck b is 
Wolgas t.  Vom Plangebiet ist der Küstenwanderwe g auf der Promenade 
Zinnowi tz in einer Entfernung von rd. 1,6 km e ntfernt.  Unmit telbar n ördlich  des 
Plangebietes verläuft straßenbegleitend zur Bundesstraße 111 e in weiterer 
regionaler Radwanderweg.  

- Gehweg e 
Die Geme inde bereitet derzeit planerisch den Ne ubau des Geh weges südlich 
der Bunde sstraße 111 zwischen Mösk enweg u nd Hafenstr aße  vor.  
Da  die Grundstücke de r Vorhabenträger in bis unmitte lbar an die 
Bundesstraße 111 reichen,  stellt d iese die für den Neubau  des Gehwe ge s 
erforde rlichen Grundstücksflächen (Teilfläche aus Flurstück 39/14) der 
Gemeinde zur Verfügung. Die Teilungsvermessun gen wurd en  bereits  
durchgef ührt. 
 
�x Äußere Erschließun g, örtlich  
Die Anbindung  des Plangebietes an das öffentliche Verkehrsnetz  soll über die 
Schaffung einer gemeinsamen Zu - und Abfahrt üb er die Hafenstraße erfo lgen.  
 
Im Rahmen  der Vorentwurfs bearbeitung erfolgte  zunächs t eine Prüfung von 
Alternativen zur ver keh rsseitigen Erschließung . Hierzu wurde a uch eine 
fachliche Stellungnahme vom Straß enbauamt Neu strelitz eingeh olt.  
 

- Prüfung der Anbindu ng  des Plangebie tes vo n der B undesstra ße 111, Zu- 
und Abfahrt d irekt auf Höhe Plangeb iet : 

Das Straßenbauamt Neu strelitz hat  mit Stellungnahme vom 28.11.201 7 
festg estellt, dass derzeit keine direkte Zufahr t von der B 111 zum Plangebiet 
vorhanden ist.  
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Mit der Entwicklung eines Wohngebie tes würde  die Erschließungsstraße des 
Plangebietes a ls gemeindlich e Straße neu an die Bunde straße 111 
angebunden werden.  Aus Sicht de r Straßenbauverwal tung wurde daher 
geforde rt, dass zunächst zu prüfen ist, ob das Plangebiet über vorhan dene 
ge meind liche Straßen erschlossen werd en kann. Dies ist über die Ha fenstraße 
real isierbar.  
Eine Anbindung des Plangebietes über di e Hafenstra ße verh inder t, dass die 
Durchlässigkeit de s Verkehrs im Bereich der Ortsdurchfahrt  der B 111 durch 
eine  weitere Zu - und Abf ah rt we iter  bela stet w ird. 
Das Straßenbauamt Neu strelitz ha t in dem Zusam menhang festgestellt : 
�ÅDie B 111 ist der Verbin dungsstufe II  für eine überregionale Stra ßen-
verbindung zuge ordnet und  gilt als Hauptachse für die touristische 
Erschließung der In sel Usedom. Die Verke hrsbel astung a uf der B 111 in der OD 
Zinnow itz ist mit ca . 11.000 Kfz/24 h als hoc h e inzustufen.  
Zur Gewä hrleistung d er Sicherheit und Leichtigkei t des Verkehrs sin d  
zusätzliche Kreuzungspunkte zu vermeiden, da jede Stelle im Straßenne tz, an 
der Verkehrsström e zusammenf ließen oder sich  kreuzen, für  den 
Verkehrst eilnehmer eine n Bereich m it einem hohen Gefahren potential un d 
eine Beeinträchtigung des V erkehrs darstellt. �  ́
�ÅUnter Berücksichtigung der v .g. Punkte sowie der zukünf tigen Nutzung  de s B-
Plang ebietes u nter Beac htung  der jetzt schon sehr pr oblem atische n 
Verke hrssituation im Verlauf d er Bundesstraße in Verbindung mit d en örtl ichen 
Gegebenheiten  ist jedoc h auf eine zu sätzliche direkte Anbindung an die 
Bundesstraße zu verzi chten, da die  Erschließun g über da s vorhand ene 
öffentliche Netz, hier di e Haf enstraße mit A nbindung an die Bundesstr aße, 
gesichert ist.  
Eine weitere d irekte Anbindung an die B 111 würde den Verkehrsf luss auf der 
Bundesstraße weiter beeinträchtigen und die  ohnehin schw ierige 
Verke hrssituation we ite r verschärfen. �  ́
 
Des Weiteren  wäre n b ei Anbindun g des Plangebietes über d ie B 111 die 
imm issionsschutzrechtlich not wendi gen Maßnahmen nicht umsetzbar . 
Gemäß dem Schalltechnisc hen Gutachten ist es erforde rlich, an der 
nördlichen Pla ngebiet sgrenze sowi e in östlicher Verlänge rung eine 
Lärmschutzwand  zu errichten , die die Einhaltun g d er Imm issionsrichtwerte für 
das Plangeb iet sicherstellen soll.  
 

- Prüfung der Anbin dung  des Plangebiet es der Bundesstraße  111, Zu- und 
Abfahrt über benachbar te G rundstücke :  

Östlich  des Plangeb ietes bis zur Hafenstraße reich t eine Kleingart enanlage, 
die ü ber  die Hafenstraße und einen vorgelagerte n Parkplatz erschlosse n ist. 
Westlich des Plangebiet es befinden sich ein Wohngrundstück und gewerblich 
genutzte Grundstücke.  Die Anb indung  des Plangebie tes über die dort 
vorha ndenen Zufahrten durch R egelung von Übe rfahrtsrechten ist aus 
privatrechtlichen u nd imm issionsschutzrec htlichen Gründen nic ht möglich und 
würde die  vom St raßenbauamt darges tellte problematische Ver kehrssituation 
weiter ve rschärfen.  
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- Prüfung der Anbindung des Plang ebiet es über die Hafenstra ße: 
Aus Sicht der S traßenbauverwal tung wurde ge fordert, dass zu prüfen ist, ob 
das Plange biet über eine vorhan dene gemeindliche Straße  erschlossen 
werden  kann . Das sich unmittelba r west lich an die Hafenstraße 
anschließende Flurstück 40/ 11 ist Eigentum der Vorha ben trägerin und w ird für 
die Herstellung d er öffentlichen Plan straße bereitgestellt.  
Die Hafenstraße dien t als Anliegerstraße . Sie ist in einer Ausbaubre ite v on rd. 
4,75 m be festig t. 
Aus Sic ht  der  Straßenbauverwaltu ng  ist eine Erschließung  über die  
Hafenst raße für alle v .g. Grundst ücke ausreichend , zweckmäßi g und für  die 
Verkehrsteilneh me r nachvoll ziehbar.  
 
Für die geplante A nbindung an die  Hafenstraß e hat das  StALU Vorpommern  
Forde rungen erhob en, die in der Planung be achte t werde n.  Es sind Flächen 
für ein e ggfs. spätere Deichertü chtigung  vorzuhal ten . Gleichzeit ig soll die 
Erschließungsstraße als Wartu ngsstraße vom STALU Vorpommern genutzt 
werden können.   
 
In dem zur Verfügung  stehe nden  Bereich zur Einordnung der Zufah rt an der 
Hafenstraße  sind Linden bäume  im Bestand , die zu ei ner Allee gehören.  
Ge mäß dem aktuellen Planungsstand müssen zur Herstellung der 
Straßenanbindung an die Hafenstraße zw ei Linden gefällt w erd en. 
Den Ersatz für die Alleebäu me hat  die Vorhabenträger in entspre chend den 
Vorgaben der z ustän dig en Natursch utzbehörde zu erbringen.  
 
Die Gemeinde arbe itet an einer Verkeh rskonzept ion für die Ortsdurchfahrt    
der Bundesstraße , die  langfristig zu eine r spürbare n Reduzierung der 
Verkehrsprobleme füh ren soll. In dieser Planung wird die Erschließung de s 
Plangebietes  über die Hafenstraße vorges ehen.  
 
�x Innere Ersch ließung  
Zur inneren Erschließung wird über Flurstück 40/11 eine Planstraße angelegt, 
die zunä chst südlich der  Kleingartenanlage und nördlich des Deic hes 
eingeordnet wurde  und dann  im Bereich der  Aufweit ung des Flurstückes 
39/14 in nö rd liche  Richtung einschwenkt . 
 
Die Ausbaubreit e der Planstraße wi rd gemäß dem unter der Planzeichnung 
(Teil A) darge stellten Straßen quersc hnitt  mit 5,50 m als Mischfläche mit  
beidseit igem Bankettstreifen festge legt . Inner ha lb de r Mischfläche  soll ein 1,50 
m breiter  Ge hweg  farblich abgesetzt we rden.  Die Verkehrsfläche erfährt 
durch Baumpflanzungen auf den angrenzenden Wohngrundstücken in Form 
einer Allee eine besonder e Strukturierung.   
 
Am nördlichen Endpunkt der Planstraße wird eine Wendea nlage mit einem  
Durchmesser von 22 m aus gewiesen.  
Eine direkte A nbindung des Plangebietes an die B 111 wird für Fußg än ger und 
Radf ahrer von der Wendenage  durc h einen Versatz in der geplanten 
Lärmsch utzanlage vorgesehen.  



 50 

Die rückwärtig der Planstraße vorgese henen Grundstück e 11, 12 und 15 
werden  über einen  4 m breiten p rivaten Ersc hließungsweg angebunden 
(Flächen mit Ge h-, Fahr- und Le itungsrecht).  
 
Der Zwec kbe stimmung und der Kleinteiligkeit des Woh ngebietes angepasst , 
erfolgt die Ausweisung  der Planstraße  a ls öffentliche  Verkehrsfläche mi t der 
Zweckbestimmung als verke hrsberuhigte r Bereich.  Die öffentlichen 
Verkehrsflä che n sind durch d ie Vorh abenträger in herzustellen und werden 
nach mä ngelfreier Abnahme kostenne utral in die Baula st der Ge meinde 
übernomm en.  
Die Trasse der Planstraße  ist gle ichzei tig  für die Verlegung der  notwendige n 
Erschließungsleitungen vorzusehen . 
 
4.2 Medien  
 
Bisher liegen  folgend e Informationen zu Lei tung sbeständen  vor:  

- Regenwasser kanal  
Zur Verbesserung der Entw ässerung der Verke hrsflächen der Bundess traße 111 
im Bereich des Plangebietes hat d as zuständige Straßenbauamt Neustrelitz  
zusätzliche Entwässer ung san lagen einbauen  lassen. Die Ableitu ng des 
anfallenden Regenwa ssers erfolgt über einen Kanal PVCU DN 500 in den 
südlich des Plangebi etes verlaufende n Vorf lute r. 
Der Regenwasse rkana l verläuf t mit Billigung der Vorhabenträgerin  im 
Plan gebiet parallel zu r östlichen Plang ebi etsgrenze  über die geplanten 
Grundstücke 1 bis 6 . 
Die Trasse de s Regenwasserka nals ist in de r Planzeichnung (Teil A)  darg estellt 
und als Fläche mit Leitungsrecht 1 (L 1) zuguns ten  der  Führung eines 
Regenwasse rkana ls bezeichnet.  
 

- Gasho chdrucklei tung   
Entsprechend Stellung nahme  der Gasversorg ung Vorp ommern Netz GmbH  
vom 16.08.2021 be finden sich  im Plangebiet Anlagen des Ve rsorgers. 
Entlang der südlichen Plangebietsgrenze verlaufen  zwei G ashochdruck -
leitung en.  
Die Gasho chd rucklei tung  300 ST-25 03.098.06A ist stillgelegt . Parallel dazu  
wurde im Jahr 202 0 eine neue  Gashochdrucklei tung  DN 200 PN 16 verlegt . 
 
Die Trassen der Gashoc hdrucklei tung en  wurden in d ie Planzeichnung (Teil A)  
übe rnommen . 
Der beidseitige  3 m- breite  Schut zstreifen  für die neue  Gashochdrucklei tung  
wurde  als Fläche mit Leitungsrecht  2 (L 2) zuguns ten der Führung einer 
Gashochdrucklei tung  dargestellt.  
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Notwend ige Planungen  zur Ver- und Entsorgung : 
- Wasserversorgung/Abw asserbeseitigung  

Die Kap azitäten der Kl ära nlage Zinnowitz voll ausg eschöpft. Dahe r ist der 
Anschl uss weiterer Entwicklungsgebiete an die öffentliche leitungsg ebundene 
Ab wasseranlag e derzeit nicht m öglich . Nach Inf ormati on  des 
Zweckverbandes so llen die Bau maßnahme n zur Erweiterung  der Kläranlage  
Zinnowitz bis 2023 abgeschlossen werden , so dass anschließend wieder 
Anschlusskapazitäten freigesetzt werden können.  
Die Vorhaben trägerin  ha t rechtzeitig vor  Baube gin n beim Zweckv erband  den 
Kapazitätsbed arf  anzumeld en und die Anschlüsse an das öffentliche  
Trinkwasserver - und Abwasserentsorgungsne tz zu beantragen.  
 
Bei der Planung  der zeitlichen Umsetzung der Bauvorhaben sind die 
de rzeitigen A nschlussbeschränk ungen für Abwass er zu be rück sichtigen.  
Die Ertüch tigung de r Kläranlage Zinnowitz st ellt die Voraus setzung für die 
Umsetzung der Vorhaben dar .   
 

- Löschwasserversorgung  
An der Ahlbecker Straße und an der Hafenstraße sind jeweils  Hydranten 
vo rhanden, die f ür die Erstbrandbe kämp fung  genu tzt werden könn ten . 
Gem äß de m gem eindlichen Brandschutz bedarfsplan be finden sich die 
unabhängigen Einrichtung en für die Löschwasserversorgung erst im w eiteren 
Umfeld unmittelbar am Hafen bec ken  und am Möskenweg.  Daher  muss für 
die Sicherung der  Löschver sorgung eine zusätzliche Löschwa sser-
entnahmestelle vorges ehen werden.  
 
Gemä ß Darstellung i n der Planzeichnung  (Teil A) wird an der südwestlichen 
Grenze des Plangebietes im Bereich der Aufweit ung der Planstraße ein 
Vorhaltestando rt für eine Löschw asserentnah mestel le mit Beweg ungsfläche 
für die Feuerwehr vorgese hen.  Für die Bewe gun gsfläche ist gemäß den 
geltenden Rich tlinien eine Fläche mit den Abmaßen 7 m x 12 m vorzuhalt en .  
 
Für die Dacheindeckung der Wohng ebäude sol len sowohl Ziegel als auch  
Roh r zugelasse n wer den.  Daher ist von  eine m erfor derliche n 
Mindestlösch wasservolumen von  96 m³/h , für einen Zeitraum von mind estens 
zwe i Stunden also 192 m³, auszugehen . 
 
Sollte ein  Löschwasserbrunnen nicht das erforderliche Mindes tlösch -
wasservolumen förder n können, ist in Kombi na tion oder a lterna tiv de r Einbau 
von  Löschwasserbehältern vo rzusehen . 
 

- Behandlu ng des Niederschlagsw assers 
Im Jahr 2015 wurde für das Plangebiet ein Geote chnischer Bericht  erstellt , der 
u.a .  Empfehlungen zur Behandl ung des Niedersc hlagsw assers enthält.  Es 
wurden vier Rammke rnsondierungen b is zu 7 m unter  die vorha nde ne  
Gel ändeober fläche abg eteuft und du rch Sachverst ändige für Geotechnik 
bewertet.   
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Der Geot echnische  Bericht  empfie hlt, das Regenwasser der Grundstücke 
durch ein entspre ch ende s Gefäl le vom Gebäude wegzul eiten und  au f dem 
Grundstü ck offen oder über Rigol en zu versickern.  Für die Bemessung kann  
ein Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von 10 -4 b is 10-5 m/s verwendet  werden.  
Vor der Einleitung in den Untergrund wird  eine Regenwasse rspeic herung  und 
-nutzung (Bewä sserung Gart enland ) empfohlen . 
 
Das auf de n Verkehrsf läc hen anfallend e Niedersc hlagswasser soll im Bankett 
ge sammel t und mittels Muldenversickerung  oder geeign eter Anlagen ( wie 
Füllkörperrigolenversickerung / Sickerstrang - bzw.  Sicke rkompak tanlage ) 
ab ge leite t werden .  Hierzu wurden f olgende  textliche  Aussagen unt er 
�ÅHinweise � ,́ Punkt �Å9. Behandlu ng d es Niederschlagswasser s�  ́aufgenommen : 

(1) 
Das auf  den Privatg rundstücken anfallende Niederschla gswasser ist zu 
samme ln, für die  Bewässerun g der Vegetationsflä chen zu nutzen und 
mit Hilfe von Mulden, Rigol en oder Zist ernen schadlos gegen die  
Anlieger zu ver sickern. Der regenwassertechnischen Berechnung  sind 
die ermit telten Versiegelungsflä chen je G rundstück  entsprechend der 
zulässigen Gru ndfl äc henzahl (GRZ) zugr unde zu lege n. 
(2) 
Das anfall ende Niederschlag swasser der öff entlich en Verkeh rsfläche 
(Planstraße)  ist im Straßenbereich zu sammeln und mittels ein er 
geeigne te r Versickerung sanlage n einschl. von An lagen zum 
Grundwa sserschutz im Plan gebi et  zu versickern.  

 
- Abfallbeseitigung  

Die Abfuhr des Ha usmülls erfolgt durch e in vom Land kreis Vorpommern  - 
Greifswald  beauftragtes Entsorgun gsunternehmen.  
Die rückwä rtig der Planstraße ausgewiesenen  Grundstücke 11, 12 und 1 5 
können n icht durch die Entsorgungsfahrzeuge angefahren werden.  
Dahe r wird angrenzend an die Planstraße inner hal b der al s GFL bezeichne te n 
privaten Z uwegungen  jewe ils ein Stellplatz für bewegliche Abfallbehälter (M) 
ausgewiesen , auf dem  die Abfallbehälter an den Ab holtagen des Entso rger s 
deponie rt werden können.  
 
Ansonsten  mü ssen die Plätze für bewegl ich e Abfallb ehä lter auf  jede m 
Grundstück  im erforder lichen Umfang vorgesehe n werden.  
Die Plätze für bewegliche Abfallbehälter   sind  gemäß gestalterischer 
Festsetzung im Text (Teil B), II. Punkt 3 durch Mauern, Holz - und Rankge rüste  
oder Pflanzu ngen so abz uschirmen, d ass sie von  den öff entlichen 
Verkehrsflä chen aus nicht  einzuseh en sind.  
 
Die Träger der Ver - und Entsorgung  werden im Rahmen der Beteiligung 
gemäß § 4 Abs.  1 BauGB zur Stellungn ahme aufgefordert.  
 
Die Vorhabenträge rin hat mit d en Trägern der Ver - und Entsorg ung die 
entsprech enden Erschließungs verträge abzuschli eßen.  
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Die Kostentragung der Vorhabenträgeri n für all e im Zusammenhang mit d em 
Vorhaben stehende n e rschließungsseitig en  Planungs - und Bau kosten einschl. 
der Errichtung de r Löschwassereinrichtungen wird im Städtebaulich en Vertrag  
zwischen  der Gemeinde und der Vorhabe nträgerin verbindlich geregelt.  
 
5.0 FLÄCHENBILANZ         
 
Geltungsbereich         16.853 m²  
davo n 
   

�x Grundstücksfläche n        11.736 m² 
(Nettobaulan d)  

 Grundstück 1   637 m²  
 Grundstück 2   705 m² 
 Grundstück 3   722 m² 
 Grundstück 4   716 m² 
 Grundstück 5   712 m² 
 Grundstück 6   735 m² 
 Grundstück 7          1.069 m² 
 Grundstück  8  738 m² 
 Grundstück  9  736 m² 
 Grundstück 10   729 m² 
 Grundst ück 11   954 m² 
 Grundstück 12   869 m² 
 Grundstück 13   673 m² 
 Grun dstück 14   766 m² 
 Grundstüc k 15  975 m² 
 

�x Flächen mit Geh -, Fahr- und Leitu ngsrecht  
(zwe i private Stichwege )    232 m²  
 

�x Lärmschutza nlage      315 m²  
 

�x Plan straße               2.447 m² 
 

�x Grünflä chen          612 m²  
 

�x Deichanl agen             1.512 m² 
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6.0 HINWEISE DER BEHÖRDEN UND  
SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 
Landkreis Vo rpo mmern -Greifswald  
(Auszüge aus der Gesamtste llungnahme vom 05.07.2017 zur 
Planung sanzeige)   

- Sachgebiet  Abfallwirtschaft  
�ÅNach de m gegen wärtigen  Kenntnisstand sind im Pla nbereich k eine 
Alt lastverdachtsfläc hen ( Altablagerun gen, Altstandorte) bekannt. �  ́

- Sach geb iet Verkehrsstel le 
�ÅDie eingereichten Unter lagen lassen zum jetzigen Zeitpunkt eine auf die 
Örtlichkei t bezogene ve rkehrl ich e Begutachtung sei ten s des Sachberei ches 
Verke hrslenkung ni cht zu. Gr undsätz lich bestehe n unsererseits zum o.g. 
Vorhaben k eine Einwände , wenn : 
- bei Veränderungen der Verkehrs führung oder  beim  Neu -, Um- und 
 Ausbau von Straßen, Wegen,  Plätzen und an dere n Verkehrsflächen die  
 entsprechenden Unterlagen  (Lagepl an mit  Maßen, gg f. Mar kierungs - 
 und Beschilderungsplan ...) rechtze itig zur gesonderte n Stellungnahme 
 vorgelegt werden.  
- Bereits be i der  Planung als auch bei der Anbindung an bes tehende 
 Verkeh rsfläch en sind die rechtl ich en Voraussetzu ngen für d ie 
 Beschilder ung der zu  schaf fenden bzw. zu verändernden 
 Verkehrsflächen e ntsprechend zu berü cksichtigen.  
 Dies betrifft z.B. Ve rkehrsberuhi gt e Berei c he bzw. Tempo -30- Zonen, 
 aber auch K reuzungen un d Einmünd ungen.  
- Durch (auc h zu einem später en Zeitpun kt gepla nte) B ebauung, 
 Bepfla nzung, parke nde Fahrzeuge oder Werbeanlagen dü rfen keine 
 Sichtbe hind erungen für Verkehrsteilnehmer entstehen.  
 Die Straßen müssen so angelegt werden, dass  

o die  Befahrbark eit für Ver- und Entsorgungsf ahr zeuge sowie 
Rettungsfah rzeuge u nd Feue rwehr g ewährlei stet ist und  

o eine (eventuell geplante) Vorfah rts�U�H�J�H�O�X�Q�J�� �Å�5�H�F�K�W�V vor  �/�L�Q�N�V�´��
eindeutig und zweifelsfr ei erkennba r ist. 

- Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich au f den St raßenverk eh r 
 auswirken, müssen die  Unternehmer  - die Bau unterneh mer unte r 
 Vo rlage ein es Verkehrszeichenplans - von der unteren 
 Straße nverkehrsbehörde  des Landkreises Vorpommern -Greifswa ld 
 verkehr srechtl iche Anordnungen (nach § 45 STVO, Abs. 1 b is 3) da rüber 
 einholen, wie ihre Arbeit sstellen abzusp erren und zu kennzeichnen sind, 
 ob und wie der Verk ehr, auch bei teilweiser Straßensp errung, zu 
 beschrä nken , zu leiten und zu regeln ist, f erner ob un d wie sie ge sperrte 
 Straßen und Umleitungen zu k ennzeich ne n haben . 
- Dem Antrag ist die ent sprechende A ufgrabe -/ bzw. 
 Sondernutz ungserlaubnis des zuständi gen Straßenbaulastträgers 
 beizufü gen ��� ́  
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Die weiteren im  Rahmen der Beteiligung der Öffe ntlichkeit,  der Behö rde n und 
sonstigen Träger öffentlicher B elange sowie der N achbargemeinden 
eingeh end en Hinweise werden gemäß Abwägung der Gemeindevertretung 
des Ostseebades Zinnowitz  entsprechend Pl anu ngsfort schritt einge arbeitet.  
 
 
Ostseebad Zinnowitz  im Februar 2022   
 
Der Bürgermeister  
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Checkliste  

A. Merkmale des Bauvorhabens 

A 1 Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens Umfang / Größe  

A 1.1 Gesamtgröße des Plangebietes 16.853 m²  

Planvorhaben: Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes möchte die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz die baurechtlichen 
Voraussetzungen für die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes gemäß § 4 BauNVO schaffen. Mit der 
beabsichtigten qualitativ hochwertigen Einzelhausbebauung wird ein attraktiver Standort im Nahbereich des Achterwassers 
erschlossen und der zunehmenden Nachfrage nach individuellem Wohnungsbau Rechnung getragen. 

Entsprechend dem städtebaulichen Konzept ist vorgesehen, auf 15 Grundstücken eine Bebauung mit eingeschossigen 
Wohngebäuden zuzulassen. Die Kapazität des Wohngebietes beträgt damit maximal 15 Dauerwohneinheiten. Die 
Mindestgröße der Grundstücke beträgt 600 m².  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt aus Richtung der Hafenstraße. Die Planstraße dient zudem als 
Erschließungsweg zur Unterhaltung und Sicherung des südlich des Plangebietes anschließenden 
�/�D�Q�G�H�V�N�•�V�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�G�H�L�F�K�H�V���Ä�1�H�X�H�Q�G�R�U�I�³��  

Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem RREP VP und FNP: Der Geltungsbereich des Plangebietes wird im wirksamen 
Flächennutzungsplan zum größten Teil als Sondergebiet Erholung mit Zweckbestimmung Ferienhausgebiet gemäß 
§ 10 Abs. 4 BauNVO ausgewiesen. Die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz hat die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes beschlossen. Darin erfolgt eine Umwidmung des Gebietes in eine Wohnbaufläche gemäß 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO. Damit werden die Planungsabsichten des Bebauungsplanes Nr. 36 in Übereinstimmung mit den 
gemeindlichen Entwicklungszielen gebracht.  

B. Standortbezogene Kriterien des Vorhabens 

B 1  Schutzkriterien:  Bemerkungen 

B 1.1 Naturschutzgebiete gem. § 23 BNatSchG  

B 1.2 Nationalparke gem. § 24 BNatSchG       

B 1.3 Biosphärenreservate gem. § 25 BNatSchG  

B 1.4 Landschaftsschutzgebiete gem. § 26 BNatSchG �0�L�Q�L�P�D�O�H���7�H�L�O�E�H�U�H�L�F�K�H���G�H�V���/�6�*���Ä�,�Q�V�H�O���8�V�H�G�R�P��
�P�L�W���)�H�V�W�O�D�Q�G�J�•�U�W�H�O�³���E�H�I�L�Q�G�H�Q���V�L�F�K���L�P��
Plangebiet, eine Korrektur der Grenzen ist ggf. 
erforderlich  

B 1.5 Naturpark gem. § 27 BNatSchG Naturpark Insel Usedom 

B 1.6 Naturdenkmale gem. § 28 BNatSchG  

B 1.7 Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG  

B 1.8 Schutz der Alleen gem. §19 NatSchAG M-V Lindenallee entlang der Hafenstraße 

B 1.9 Gesetzlich geschützte Bäume gem. §18 NatSchAG M-V Einzelbäume mit Stammumfängen von mehr 
als 100 cm, gemessen in 1,30 m Höhe ab 
Erdboden, sind gesetzlich geschützt  

B 1.10 Küsten- und Gewässerschutzstreifen gem. §29 NatSchAG M-V Plangebiet befindet sich außerhalb des 150 m 
Küstenschutzstreifen des Achterwassers 

B 1.11 �(�X�U�R�S�l�L�V�F�K�H�V�� �1�H�W�]�� �Ä�1�D�W�X�U�D�� ���������³�� ���*�H�E�L�H�W�H�� �Y�R�Q��
gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische 
Vogelschutzgebiete) gem. § 32 BNatSchG 

Entfernung des Plangebietes zum FFH-Gebiet 
�Ä�3�H�H�Q�H�X�Q�W�H�U�O�D�X�I�����3�H�H�Q�H�V�W�U�R�P�����$�F�K�W�H�U�Z�D�V�V�H�U��
�X�Q�G���.�O�H�L�Q�H�V���+�D�I�I�³�����'�(����������-302) ca. 300 m, 
�]�X�P���6�3�$���Ä�3�H�H�Q�H�V�W�U�R�P���X�Q�G���$�F�K�W�H�U�Z�D�V�V�H�U�³��
(DE 1949-401) ca. 180 m. 

hogh
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C. Auswirkungen der Vorhaben auf die Schutzgüter und vorgeschlagener Untersuchungsrahmen 

Bestandssituation Beurteilung der 
Erheblichkeit 
möglicher 
Auswirkungen 
auf die 
Schutzgüter 

Ergänzungen zu den Eingriffswirkungen 

noch erforderliche Untersuchungen bzw. 
einzuholende Unterlagen 

 

E
ingriffsw

irkungen nicht relevant
 

zu erw
artende E

ingriffsw
irkungen

 

erhebliche E
ingriffsw

irkungen
 

 

Mensch / Bevölkerung / Wohnen 

Gemäß dem RREP VP ist die 
Wohnbauentwicklung der Gemeinde am 
Eigenbedarf, der sich aus der Größe, Struktur und 
Ausstattung des Ortes ergibt, zu orientieren. Die 
Gemeinde hat mit der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes eine Konzeption zur 
mittel- und langfristigen Entwicklung von 
Wohnbauflächen entwickelt. Dabei hat sich die 
Gemeinde auch mit der nutzungsseitigen 
Ausrichtung der Flächen südlich der Bundesstraße 
111 auseinandergesetzt. 

Entgegen den bisherigen Darstellungen der 
Plangebietsfläche für ein Ferienhausgebiet hat 
sich die Gemeinde für die Umwidmung in eine 
Wohnbaufläche entschieden.  

Das Plangebiet soll verkehrsseitig über die 
Hafenstraße erschlossen werden. Es befindet sich 
in einer Ortslage südlich der Bundesstraße 111 
und zeichnet sich durch seine Nähe zur 
naturnahen Landschaft des Achterwassers aus. 

Die Lage des Plangebietes an der Bundesstraße 
111 sowie angrenzenden Gewerbeflächen 
erfordert, verkehrsrechtliche sowie 
immissionsschutzrechtliche Belange in die 
Planungen einzustellen. 

   Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36 der 
Gemeinde Zinnowitz sollen die bauplanerischen 
Voraussetzungen für die Entwicklung eines 
Allgemeinen Wohngebietes geschaffen werden. Bei 
dem Plangebiet handelt es sich um einen 
aufgelassenen Standort in Ortsrandlage, der ehemals 
als Ferienhausgebiet genutzt und zwischenzeitlich 
beräumt wurde.  

Maßgeblich für die städtebauliche Ausrichtung sind 
die gesamtgemeindlichen Entwicklungsziele, die 
Bedürfnisse der Bevölkerung sowie die Beachtung 
des Einfügungsgebotes in den örtlichen 
Bebauungszusammenhang. Das städtebauliche 
Konzept sieht die Bildung von 15 Grundstücken für 
die Errichtung von qualitativ hochwertigen 
Einzelhäusern vor. Die Grundstücke sind groß 
bemessen, so dass auch die Errichtung von 
rohrgedeckten Gebäuden bei Beachtung der 
erforderlichen Abstandsflächen möglich ist. Mit der 
Gebietsentwicklung soll eine städtebauliche 
Aufwertung der Bebauungsstruktur südlich der 
Bundesstraße bewertet und eine Baulücke 
geschlossen werden. Der zunehmenden Nachfrage 
nach Wohnbauflächen für den individuellen 
Wohnungsbau wird mit der Baugebietsentwicklung 
Rechnung getragen. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes an der 
Bundesstraße 111 sowie der Nähe zu einer 
Gemischten Baufläche und einer Tankstelle nördlich 
der Bundesstraße sind immissionsschutzrechtliche 
Belange in die Planungen einzustellen. Hierzu wurde 
das erforderliche Schallgutachten erstellt und zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut Mensch aktive und passive 
Schallschutzmaßnahmen festgelegt.  
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Bestandssituation Beurteilung der 
Erheblichkeit 
möglicher 
Auswirkungen 
auf die 
Schutzgüter 

Ergänzungen zu den Eingriffswirkungen 

noch erforderliche Untersuchungen bzw. 
einzuholende Unterlagen 

 

E
ingriffsw

irkungen nicht relevant
 

zu erw
artende E

ingriffsw
irkungen

 

erhebliche E
ingriffsw

irkungen
 

 

Mensch / Bevölkerung / Wohnen 

    Vorgeschlagener Untersuchungsraum: 
Geltungsbereich des Plangebietes, für das Schutzgut 
Mensch relevante Einflussbereiche (z.B. immissions-
schutzrechtlich relevante Anlagen im Nahbereich zum 
Plangebiet) 

Datengrundlage: Bestandssituation, Ergebnisse der 
Schallimmissionsprognosen 

Tiere 

Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher 
Belange wurde ein Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag erstellt. Eine Betroffenheit infolge der 
Umsetzung des Vorhabens ist insbesondere für 
Amphibien- und Reptilienvorkommen, 
Fledermäuse, Fischotter und Biber sowie für Vögel 
möglich, so dass sich die Untersuchungen speziell 
auf diese Tiergruppen beziehen. Zusätzlich 
wurden die Gehölzbestände nach xylobionten 
Käfern untersucht. 

Im Plangebiet wurden Nistplätze von Vögeln nicht 
vorgefunden. Einzelne Nistplätze, so von 
Bachstelze, Zaunkönig und Rotkehlchen, sind in 
Anbetracht des Revierverhaltens und der häufigen 
Sichtungen im nahen Umfeld möglich. Die 
ruderalen Vegetationsflächen stellen geeignete 
Nahrungshabitate für Vögel dar. 

Das Vorkommen von xylobionten Käfern kann 
ausgeschlossen werden. Im Gehölzbestand 
konnten keine Mulmhöhlungen festgestellt werden.  

Im Rahmen der Geländebegehungen wurden 
keine Reptilien festgestellt. Zudem haben die 
Vegetationsstrukturen des Plangebietes keine 
Eignung als Habitate für geschützte Reptilienarten. 

Im Rahmen der Bestandskartierungen zu 
Amphibien gelangen regelmäßige 
Sichtbeobachtungen des Moorfrosches sowie  

   Im Umweltbericht sind auf der Grundlage der 
Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages die im Plangebiet zu erwartenden 
Beeinträchtigungen für den nach §10 Abs. 2 Nr. 10 
bzw. Nr. 11 BNatSchG besonders und streng 
geschützten Artenbestand aufzuzeigen. Eine 
Einschätzung potenziell möglicher Vorkommen 
geschützter Arten erfolgt in Abschätzung der im 
Plangebiet vorgefundenen Habitatstrukturen. Zudem 
basieren die Untersuchungen auf konkrete 
Bestandskartierungen.   

Durch die großflächige Biotopveränderung und die 
Umnutzung und Bebauung einer Brachfläche sind 
Störungen und Schädigungen von Fledermäusen, 
Vogelarten und Amphibien möglich. Dies macht 
Maßnahmen der Vermeidung sowie vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
erforderlich.  

Um die artenschutzrechtlichen Verbote des 
§ 44 BNatSchG nicht zu berühren, sind bauzeitliche 
Regelungen zur Rodung von Gehölzen sowie zu 
Erdarbeiten festzulegen. Die Vermeidungs-
maßnahmen betreffen zudem die Errichtung eines 
mobilen Amphibienschutzzaunes, die Vermeidung 
von Kollisionen von Vögeln mit Glasflächen sowie die 
Minimierung von Lichtemissionen der 
Außenbeleuchtungen im Wohngebiet.  
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Bestandssituation Beurteilung der 
Erheblichkeit 
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Tiere 

Grasfrosches. Aufgrund der Habitatausstattung 
kann auch ein Vorkommen der Wechselkröte nicht 
ausgeschlossen werden. Im Vorhabengebiet sind 
Vorkommen rufender Laubfrösche in 
terrestrischen Teillebensräumen festgestellt 
worden. Gehölze und Brombeersträucher dienen 
als Sitz- und Rufwarte. Geeignete Laichgewässer 
sind im Plangebiet nicht vorhanden. Jedoch 
befinden sich in der nahen Umgebung 
verschiedene Feuchtbiotope, die potenzielle 
Laichhabitate von Amphibien sind.  
Überwinterungen von einzelnen Individuen des 
Laubfrosches und des Moorfrosches sind im 
Plangebiet möglich. Jedoch sind in der 
angrenzenden Gartenanlage eher geeignete 
Strukturen für eine Überwinterung vorhanden.  

Fledermausquartiere in Form von größeren 
Baumhöhlen oder Rindenspaltenquartiere wurden 
auf der Vorhabenfläche nicht vorgefunden. Das 
Plangebiet wird als Jagdhabitat von Fledermäusen 
genutzt. 

   naturnahen Kleingewässers (CEF 1) sowie die 
Pflanzung einer Hecke bzw. Gebüschfläche 
definierter Größe in den Grünlandflächen südlich des 
Plangebietes (CEF 2) zu werten. In die 
Gebüschfläche ist zudem als Überwinterungsquartier 
für Amphibien eine Gesteinsaufschüttung vorzusehen 
bzw. eine Trockenmauer zu errichten (CEF 3). 

Mit den benannten Vermeidungsmaßnahmen sowie 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen wird den 
artenschutzrechtlichen Verboten Rechnung getragen.  

Vorgeschlagener Untersuchungsraum: 
Geltungsbereich des Plangebietes 

Datengrundlage: Bestandsbeschreibung auf der 
Grundlage von LINFOS- Daten des LUNG M-V und 
der Ergebnisse des AFB, Einschätzung potenzieller 
Vorkommen besonders und streng geschützter 
Tierarten durch Bewertung der im Plangebiet 
vorhandenen Habitatstrukturen 

 

Pflanzen 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein 
ungenutztes und in Auflassung befindliches Areal 
südlich der Bundesstraße 111, welches östlich von 
einer Kleingartenanlage, westlich von Gemischten 
Bauflächen sowie südlich von einer Deichanlage 
begrenzt wird. Das Plangebiet wurde beräumt und 
ein Regenwasserkanal an der östlichen 
Plangebietsgrenze verlegt. Nunmehr haben sich 
im Zuge der Auflassung ruderale 
Vegetationsbestände entwickeln können, die 
bereits vor der Beräumung das Plangebiet 
prägten. Flächenweise kommen große Bestände 
an Giersch vor, die auf einen nährstoffreichen 
Standort hinweisen. 

   Im Rahmen der Umweltprüfung sind die mit den 
Planinhalten zu erwartenden Auswirkungen auf den 
Biotopbestand des Plangebietes darzustellen. 

Mit der geplanten Bebauung ist ein Verlust von 
ruderalen sowie siedlungstypischen Vegetationen zu 
erwarten, der eine entsprechende Kompensation 
erforderlich macht. Da ruderale Vegetationen eine 
besondere naturschutzfachliche Bedeutung haben, ist 
von einem hohen Kompensationserfordernis 
auszugehen. 

Der Biotopverlust und die mit der Bebauung 
einhergehenden Bodenversiegelungen werden in 
einer Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung ermittelt. Die 
Bilanzierung des Eingriffs erfolgt nach den  
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Pflanzen 

Im südlichen Bereich des Plangebietes, in 
Angrenzung an die Kleingartenanlage, kommen 
zudem Brennnessel-bestände mit eingestreuten 
Holundergehölzen zur Ausprägung, die gleichfalls 
auf eine Nährstoffbelastung durch Gartenabfälle 
zurückzuführen sind. Der ruderale 
Vegetationsbestand wird als Ruderale 
Hochstaudenflur frischer bis trockener 
Mineralstandorte (RHU) kartiert. An einigen 
Standorten ist eine beginnende 
Vegetationsentwicklung des Standortes mit 
vorwiegend ruderalem Arteninventar erkennbar, so 
dass dieser Vegetationsbestand als Ruderale 
Pionierflur (RHP) erfasst wurde. 

Einige Teilflächen sind von ehemals gärtnerischen 
Nutzungen und Pflanzenarten sowie Gehölzen 
geprägt. Dieses betrifft sowohl Plangebietsflächen 
im nördlichen Teil als auch an der westlichen 
Plangebietsgrenze auf dem Flurstück 43.  

Einzelbaumbestand kommt im Plangebiet nur 
vereinzelt vor. Es handelt sich hierbei vorrangig 
um Nadelgehölze. Markant ist eine Eiche an der 
nordwestlichen Grenze des Plangebietes. Die 
Bäume weisen Stammumfänge von mehr als 
100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m ab 
Erdboden, auf und unterliegen damit dem 
gesetzlichen Gehölzschutz gemäß § 18 NatSchAG 
M-V. 

Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt aus östlicher 
Richtung von der Hafenstraße aus. Hier säumt 
eine Allee aus Linden die Straße. Die Bäume 
unterliegen dem Alleenschutz gemäß 
§ 19 NatSchAG M-V, so dass diese Belange in die 
Planungen einzustellen sind. 

Die südliche Grenze des Plangebietes bildet eine 
Deichanlage. Der Hangbereich ist von 
Pflanzenarten mageren Standortes geprägt und 
zeichnet sich durch eine hohe Artenvielfalt aus.   

   �Ä�+�L�Q�Z�H�L�V�H�Q���]�X�U���(�L�Q�J�U�L�I�I�V�U�H�J�H�O�X�Q�J�³���G�H�V���/�D�Q�G�H�V���0-V.  

Im Zuge der Umsetzung der Planungen ist die 
Fällung von gesetzlich geschützten 
Einzelbaumbeständen nicht vermeidbar. Dieses 
betrifft Einzelbäume des Plangebietes mit einem 
Stammumfang ab 100 cm, gemessen in einer Höhe 
von 1,30 m ab Erdboden. Es sind Ersatzpflanzungen 
nachzuweisen, die gemäß dem Baumschutz-
kompensationserlass des Landes M-V zu ermitteln 
sind. Zudem ist zur Herstellung der Zufahrt des 
Plangebietes von der Hafenstraße aus die Fällung 
von zwei Alleebäumen nicht vermeidbar. Der Ersatz 
ist gemäß dem Alleenerlass des Landes M-V im 
Verhältnis 1:3 zu erbringen. Insbesondere im Zuge 
der Bauausführung ist dem Alleenbestand besondere 
Beachtung zu schenken und Maßnahmen des 
Baumschutzes einzufordern und zu kontrollieren. 

Im Plangebiet sehen die grünordnerischen 
Maßnahmen die Pflanzung einer Allee entlang der 
Planstraße in nordsüdlicher Ausrichtung vor. Die 
Baumpflanzungen erfolgen auf den 
Privatgrundstücken und wurden hinsichtlich zu 
pflanzender Baumarten und Pflanzqualität mit 
entsprechenden textlichen Festsetzungen unterlegt. 
Weitere Baumpflanzungen sind auf den rückwärtig 
der Planstraße gelegenen Grundstücken vorgesehen. 
Die Baumpflanzungen werden als Ersatzpflanzungen 
für Baumfällungen sowie über das Ersatzerfordernis 
hinausgehend als Ausgleichmaßnahmen 
angerechnet. 

Es ist davon auszugehen, dass der Ausgleich im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht 
vollständig umsetzbar ist, da aufgrund der 
Grundstückszuschnitte die naturschutzfachlichen 
Voraussetzungen zur Anerkennung als 
Ausgleichsmaßnahmen nicht erreicht werden können. 

Die verbleibende Kompensation des Eingriffs soll 
durch Ersatzmaßnahmen außerhalb des  
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Pflanzen 

An der südwestlichen Spitze des Plangebietes 
befindet sich ein offener Graben, der sich in der 
Bewirtschaftung des Wasser- und 
Bodenverbandes Insel Usedom �± Peenestrom 
befindet. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahmen 
wies das Gewässer in den Hangbereichen 
Schilfvegetationen auf. Eine kontinuierliche 
Unterhaltung des Grabens ist erkennbar. 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß 
§ 20 NatSchAG M-V weist das Kataster des 
Landes M-V für das Plangebiet nicht aus. 

   Plangebietes bzw. durch Ablösung von Ökopunkten 
aus einem Ökokonto erfolgen, welches sich in der 
Landschaftszone Ostseeküstenland befindet. 

In Umsetzung des Planvorhabens ergeben sich keine 
Betroffenheiten für gesetzlich geschützte Biotope. 

Vorgeschlagener Untersuchungsraum: 
Geltungsbereich des Plangebietes  

Datengrundlage: Bestandsbeschreibung auf der 
Grundlage von LINFOS- Daten des LUNG M-V und 
aktueller Bestandsaufnahmen 

Boden 

In Auswertung der LINFOS- Daten des LUNG M-V 
befinden sich im Plangebiet vorrangig 
grundwasserbestimmte Sande. Die Böden haben 
gemäß den Katasterdaten eine geringe bis mittlere 
Funktionalität.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
ehemalige Ferienhaussiedlung, so dass nur in 
geringem Umfang natürlich gewachsene Böden 
vorkommen. Es kann von anthropogenen 
Bodenauffüllungen in unterschiedlichen 
Mächtigkeiten ausgegangen werden. 

Für das Plangebiet wurde zur Beurteilung der 
Baugrundschichten im Jahr 2015 ein 
Geotechnischer Bericht durch der Erdbaulabor 
Regine Nehmzow erstellt. Die Untersuchungen 
ergaben, dass der Oberboden, teilweise aufgefüllt, 
aus locker gelagerten humosen Sanden besteht. 
Unterhalb der Sande stehen holozäne Sande an, 
die durch Torfe und Sand gebildet werden. 

 

 

 

   Im Rahmen der Umweltprüfung ist zu klären, in 
welchem Umfang natürliche Bodenfunktionen durch 
die zu erwartende Art der Bodennutzung 
voraussichtlich beeinträchtigt werden.  

Infolge der geplanten Bebauungen sind funktionale 
Verluste und Beeinträchtigungen von Böden zu 
erwarten. Mit der Inanspruchnahme von Böden sind 
Versiegelungen, Strukturveränderungen durch 
Bodenverdichtungen, Veränderungen des 
Bodenwasserhaushaltes sowie Schadstoff- und 
Nährstoffeinträge verbunden.  

Die sich mit der geplanten Bebauung ergebenden 
Bodenversiegelungen werden in die 
Eingriffsbilanzierung eingestellt und bedingen ein 
entsprechend höheres Kompensationserfordernis. 

Ein Vorkommen von Altlasten oder 
Kampfmittelbelastungen im Plangebiet ist nach 
aktuellem Kenntnisstand nicht bekannt. 

Vorgeschlagener Untersuchungsraum: 
Geltungsbereich des Plangebietes 

Datengrundlage: Informationen aus der Analyse der 
Bodenpotentiale und ihrer Bewertungen im Rahmen 
der Landesweiten Analyse und Bewertung der 
Landschaftspotentiale (LINFOS) 



Checkliste zur Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 36 für das �ÄWohngebiet am Hafen�³ der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz 

 -Seite  7 - 

Bestandssituation Beurteilung der 
Erheblichkeit 
möglicher 
Auswirkungen 
auf die 
Schutzgüter 

Ergänzungen zu den Eingriffswirkungen 

noch erforderliche Untersuchungen bzw. 
einzuholende Unterlagen 

 

E
ingriffsw

irkungen nicht relevant
 

zu erw
artende E

ingriffsw
irkungen

 

erhebliche E
ingriffsw

irkungen
 

 

Fläche 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen 
Ortsrand und damit in Anbindung an die bebaute 
Ortslage und verkehrstechnisch an das öffentliche 
Verkehrsnetz angebunden. 

Mit der Umsetzung des Planvorhabens zur 
Entwicklung eines Wohngebietes wird eine 
entstandene Baulücke südlich der Bundesstraße 
111 am Standort einer ehemaligen 
Ferienhaussiedlung im Ortsbereich Zinnowitz 
geschlossen. Mit der geplanten hochwertigen 
individuellen Wohnbebauung wird die Ortslage 
städtebaulich aufgewertet und ein durch die 
Auflassung hervorgerufener Missstand beseitigt.  

Im Bereich des Plangebietes haben sich im Zuge 
der Auflassung ruderale Vegetationen entwickelt, 
die zwar aus naturschutzfachlicher Sicht 
Bedeutung haben, jedoch aus städtebaulicher 
Sicht innerhalb der Ortsstruktur nicht vertretbar 
sind.  

Grünlandflächen sowie Waldbestände, die 
bezüglich der Bewertung des Schutzgutes Fläche 
einen besonderen Stellenwert einnehmen, 
kommen im Plangebiet nicht vor. 

   Gemäß § 1a (2) BauGB soll mit Grund und Boden 
sparsam umgegangen werden. Zur Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen ist der Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtungen und Maßnahmen 
zur Innenentwicklung Vorrang zu geben. Generell 
sind Bodenversiegelungen auf ein Mindestmaß zu 
begrenzen. Die Notwendigkeit der Umwandlung 
landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen ist 
zu begründen. 

Eine Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 
Flächen sowie Waldbeständen kann ausgeschlossen 
werden. Die Innenentwicklungspotentiale werden im 
Zuge der Planungen analysiert und bewertet und eine 
Begründung für die Entwicklung der Wohnbaufläche 
an dem vorgesehenen Standort vorgenommen. 

Vorgeschlagener Untersuchungsraum: Plangebiet 
und Entwicklungspotenziale gemäß FNP 

Datengrundlage: Bestandsaufnahmen, 
landesplanerische Zielstellungen gemäß RREP VP 

 

Grund- und Oberflächenwasser 

Grundwasser 

Das Grundwasser ist gemäß den Umweltdaten 
des LUNG M-V im Plangebiet aufgrund der 
sandigen Bodenverhältnisse und überwiegend 
geringen Grundwasserflurabständen gegenüber 
flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht 
geschützt. Die Mächtigkeit bindiger Deckschichten 
beträgt weniger als 5 m. Die LINFOS-Daten des 
LUNG M-V weisen für das Plangebiet 
Grundwasserflurabstände von weniger als 2 m 
auf. Bei den durchgeführten Baugrundunter-
suchungen wurde teilweise Grundwasser bei  

   Grundwasser 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind mögliche 
Befindlichkeiten des Grundwasserschutzes und des 
nutzbaren Grundwasserdargebotes abzuschätzen. 
Für das Plangebiet wird eine detaillierte 
Beschreibung der Grundwassersituation sowie von 
möglichen Beeinträchtigungen vorgenommen. 

Die Ergebnisse des Baugrundgutachtens werden 
hinsichtlich der Belange des Grundwasserschutzes 
diskutiert. 
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Grund- und Oberflächenwasser 

1,00 m unter Geländeoberkante angetroffen. Es 
handelt sich hierbei um den ersten unbedeckten 
Grundwasserleiter, der jahreszeitlichen und 
witterungsabhängigen Schwankungen unterliegt. 

Das Plangebiet hat bezüglich der 
Grundwasserneubildung eine besondere 
Bedeutung. Die Grundwasserneubildung wird für 
das Plangebiet mit mehr als 250 mm/a 
angegeben. 

Trinkwasserschutz 

Der nördliche Bereich des Plangebietes befindet 
sich in der Trinkwasserschutzzone III. Die südlich 
gelegenen Plangebietsflächen befinden sich in der 
Trinkwasserschutzzone IV. 

Küsten- und Hochwasserschutz 

Um Befindlichkeiten mit dem Küsten- und 
Hochwasserschutz für das Plangebiet zu 
ermessen, wurden die relevanten 
Bemessungshochwasserstände hinzugezogen. 
Diese betragen gemäß der Richtlinie 2-5 
�Ä�%�H�P�H�V�V�X�Q�J�V�K�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�V�W�D�Q�G�� �X�Q�G�� �5�H�I�H�U�H�Q�]-
hochwa�V�V�H�U�V�W�D�Q�G�³���G�H�V���5�H�J�H�O�Z�H�U�N�H�V��Küstenschutz 
M-V für die Außenküste Usedoms 2,90 m über 
NHN, für den Bereich Zinnowitz/ Achterwasser/ 
Krumminer Wiek 2,10 m über NHN.  

Die Höhen des Plangebietes betragen im Süden 
ca. 0,00 m NHN und steigen in nördlicher Richtung 
auf 1,40 m NHN an. Die vorhandenen 
Hochwasserschutzanlagen, wie der 
�/�D�Q�G�H�V�N�•�V�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�G�H�L�F�K�� �Ä�1�H�X�H�Q�G�R�U�I�³�� �V�R�Z�L�H�� �G�H�U��
�/�D�Q�G�H�V�V�F�K�X�W�]�G�H�L�F�K�� �Ä�.�U�X�P�P�L�Q�³�� �N�|�Q�Q�H�Q�� �D�X�I�J�U�X�Q�G��
ihrer Kontur unter Berücksichtigung der mit 
Sturmhochwasser einhergehenden 
Seegangsbelastung keinen dem BHW 
entsprechenden Schutz gewährleisten, so 

   Trinkwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich in der 
Trinkwasserschutzzone III sowie IV. Den Belangen 
des Trinkwasserschutzes ist bei den Planungen 
sowie bei der Umweltprüfung Rechnung zu tragen 
und Abstimmungen mit der zuständigen Behörde 
vorzunehmen.  

Küsten- und Hochwasserschutz 

In Anwendung des Regelwerkes Küstenschutz und 
den darin aufgeführten Bemessungshoch-
wasserständen für die Außenküste sowie Zinnowitz/ 
Achterwasser/ Krumminer Wiek sind die Belange des 
Küsten- und Hochwasserschutzes in die Planungen 
einzustellen.  

Gemäß der Stellungnahme des StALU VP sind bei 
Geländehöhen unterhalb des BHW hinreichende 
Schutzmaßnahmen erforderlich. Zum Schutz der 
geplanten Wohnbebauungen sind Maßnahmen, wie 
Geländeerhöhungen, Festlegungen der 
Fußbodenoberkante, Verzicht auf Unterkellerung zu 
treffen sowie der Nachweis der Standsicherheit der 
baulichen Anlagen gegenüber Wasserständen bis 
2,90 m über NHN (BHW Außenküste) zu führen. 
Entsprechende Festsetzungen wurden in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

Zur Sicherung der Belange des Küstenschutzes ist 
ein Abstand von mindestens 5,0 m zum 
Böschungsfuß des bestehenden Deiches von 
jeglichen baulichen Anlagen freizuhalten. Die 
Deichverteidigung und -unterhaltung des an das 
Plangebiet südlich angrenzenden Deiches soll über 
die vorgesehene Erschließungsstraße gewährleistet 
werden. Hier ist die geplante Zuwegung in einem 
Abstand von 5,0 m zum Böschungsfuß des Deiches 
zulässig. 
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Grund- und Oberflächenwasser 

dass das Plangebiet hochwassergefährdet ist. Es 
werden Hochwasserschutzmaßnahmen im 
Plangebiet erforderlich. 

   Vorgeschlagener Untersuchungsraum: 
Geltungsbereich des Plangebietes, relevante 
Deichanlagen im BHW-bezogenen Küstenbereich 

Datengrundlage: Datenabfrage zu Wasserpotentialen 
und Grundwasserschutz beim LUNG M-V, 
Stellungnahmen der Behörden im Rahmen der 
Bauleitplanverfahren 

Klima / Luft 

Das Plangebiet befindet sich laut Gutachtlichem 
Landschaftsrahmenplan in der Landschaftszone 
Ostseeküstenland. Es kann dem Bereich des 
östlichen Küstenklimas zugeordnet werden, das 
stärker kontinental geprägt ist. Die 
Temperaturamplituden sind größer, 
Sonnenscheindauer und Frostgefährdung nehmen 
zu und der Land- Seewind- Effekt ist stärker 
ausgeprägt. Das Plangebiet befindet sich in einem 
Bereich, der als niederschlagsbenachteiligt 
eingestuft wird. Die Hauptwindrichtung ist West bis 
Nordwest.  

Das Plangebiet weist keine Bodenversiegelungen 
sowie baulichen Anlagen auf, so dass die 
Plangebietsflächen hinsichtlich klimatischer 
Ausgleichsfunktionen eine besondere Bedeutung 
haben.  

Große klimawirksame Flächen sind die sich 
südlich der Bundesstraße befindenden 
Grünlandflächen und Gehölzbestände sowie die 
Ostsee und das Achterwasser. Diese haben 
hinsichtlich eines klimatisch- lufthygienischen 
Austausches eine spezielle Funktionalität. 

 

 

   Im Rahmen der Umweltprüfung sind die 
Auswirkungen der geplanten Bebauung hinsichtlich 
einer Beeinflussung der klimatischen Situation an 
dem Standort zu werten. Grundlage der Darstellung 
der klimatischen Situation bilden die Biotop- und 
Nutzungsstrukturen, die hinsichtlich ihrer klimatisch- 
lufthygienischen Bedeutung beschrieben und 
bewertet werden. Zu berücksichtigen sind der Verlust 
klimatisch bedeutsamer Vegetationsstrukturen aber 
auch Maßnahmen zur Kompensation der 
Belastungen.  

 

Vorgeschlagener Untersuchungsraum: 
Geltungsbereich des Plangebietes und angrenzende 
klimatisch wichtige Strukturen, die zur Einschätzung 
der klimatischen Situation und Auswirkungen 
einzubeziehen sind 

Datengrundlage: Biotop- und Nutzungstypen in 
Auswertung des Gutachtlichen Landschaftspro-
gramms, Bestandsaufnahmen zu den 
klimawirksamen Strukturen im Plangebiet 



Checkliste zur Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 36 für das �ÄWohngebiet am Hafen�³ der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz 

 -Seite  10 - 

Bestandssituation Beurteilung der 
Erheblichkeit 
möglicher 
Auswirkungen 
auf die 
Schutzgüter 

Ergänzungen zu den Eingriffswirkungen 

noch erforderliche Untersuchungen bzw. 
einzuholende Unterlagen 

 

E
ingriffsw

irkungen nicht relevant
 

zu erw
artende E

ingriffsw
irkungen

 

erhebliche E
ingriffsw

irkungen
 

 

Landschaftsbild 

Landschaftsbildprägende Strukturen des 
Gemeindegebietes sind insbesondere die Wälder 
und Gehölzflächen des Küstenbereiches sowie die 
Grünlandflächen südlich der Bundesstraße 111, 
die bis an das Achterwasser heranreichen. Die 
Siedlungsflächen selbst werden als urbane 
Strukturen betrachtet, die für das Landschaftsbild 
ohne Belang sind. 

Das Plangebiet befindet sich in dem 
Landschaftsbildraum mit der Bezeichnung 
�Ä�:�L�H�V�H�Q�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W���V�•�G�O�L�F�K���=�L�Q�Q�R�Z�L�W�]-Lo�G�G�L�Q�³��(Bild-
Nr. III 7-25), welches eine hohe Schutzwürdigkeit 
hat. Der besondere Charakter des 
Landschaftsraumes ergibt sich aus den weiten 
Sichtbeziehungen in Richtung des Achterwassers 
durch die Dominanz an Grünlandflächen, die nur 
von wenigen Gehölzzäsuren unterbrochen sind. 
Das Achterwasser weist breite Schilfröhrichte aus, 
die zahlreichen Tieren Lebensraum bieten und 
den naturnahen Charakter dieser Landschaft 
unterstreichen. 

Bei dem Plangebiet selbst handelt es sich um 
einen aufgelassenen und in zunehmendem Maße 
ruderalisierenden Standort südlich der 
Bundesstraße 111. Die umgebenden Grundstücke 
sind von siedlungstypischen und gewerblichen 
Nutzungen geprägt. Das Plangebiet erscheint als 
Lücke innerhalb der Siedlungsstruktur, die sich 
aufgrund der jahrelangen Auflassung als 
städtebaulicher Missstand darstellt.  

Markante Elemente des Landschaft- und 
Siedlungsraumes stellen einzelne Baumbestände 
dar, wobei es sich hierbei zumeist um 
Nadelgehölze handelt. Eine wichtige Zäsur des 
Landschaftsraumes bildet der Alleenbestand an 
Linden entlang der Hafenstraße. 

 

   Im Rahmen der Umweltprüfung ist zu ermitteln, ob 
landschaftsbildprägende Strukturen durch die 
Bauvorhaben im Plangebiet betroffen sein könnten.  

Da es sich um einen bereits gestörten innerörtlichen 
Standort handelt, der aufgrund der zunehmenden 
Auflassung der Vegetationsflächen einen 
städtebaulichen Missstand darstellt, wird die geplante 
Bebauung mit qualitativ hochwertigen 
Einzelhausbebauungen in der Nähe des 
Achterwassers positiv bewertet.  

Mit den Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen 
Nutzungen wird eine lockere und qualitativ 
hochwertige Wohnbebauung garantiert. Die großen 
Grundstücksgrößen lassen auch eine Bebauung mit 
rohrgedeckten Wohngebäuden zu.  Nicht 
überbaubare Grundstücksflächen sind weitestgehend 
zu begrünen. 

Der Verlust markanter Gehölzbestände wird 
Auswirkungen auf das Erscheinungsbild des 
Plangebietes haben. Die grünordnerischen 
Maßnahmen sehen die Anpflanzung von 
Einzelbäumen auf den Privatgrundstücken sowie 
einer Allee entlang der Planstraße vor. Damit werden 
besondere Akzente gesetzt und eine natürliche 
Einbindung der geplanten Bebauung angestrebt. 

Vorgeschlagener Untersuchungsraum: Allgemeine 
Beschreibungen und Bewertung der 
Landschaftsbildräume im Bereich des Plangebietes  

Datengrundlage: Analyse der Landschaftsbild-
potentiale und der Landschaftsbildräume in 
Auswertung der Landesweiten Analyse und 
Bewertung der Landschaftspotentiale (LINFOS) 
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irkungen
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ingriffsw
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Kultur- und Sachgütergüter 

Gemäß der Stellungnahme der unteren 
Denkmalschutzbehörde des LK Vorpommern-
Greifswald sind nach derzeitigen Informationen im 
Plangebiet keine Baudenkmale und 
Bodendenkmale bekannt.  

  

   Baudenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt, so 
dass sich hierfür keine Betroffenheiten ergeben. 

Durch das Vorhaben werden die Belange der 
Bodendenkmale nicht berührt. Da jedoch jederzeit 
Funde möglich sind, wurden in die Hinweise des 
Bebauungsplanes Ausführungen zu den Belangen 
der Bodendenkmalpflege aufgenommen. 

Vorgeschlagener Untersuchungsraum: Geltungs-
bereich des Plangebietes 

Datengrundlage: Stellungnahme des SB 
Baudenkmalpflege und des SB Bodendenkmalpflege 
des LK V-G und des Landesamtes für Kultur- und 
Denkmalpflege 

Biologische Vielfalt 

Kriterien für die biologische Vielfalt sind sowohl die 
genetische Vielfalt innerhalb der Arten aufgrund 
genetischer Unterschiede zwischen Individuen und 
Populationen als auch die Vielfalt von 
Ökosystemen.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen 
aufgelassenen innerörtlichen Standort, in dem im 
Zuge der Sukzession in zunehmendem Maße 
ruderale Vegetationen zur Ausprägung kommen. 
Diese Vegetationsbestände zeichnen sich durch 
eine hohe biologische Vielfalt aufgrund des 
Artenreichtums an vorkommenden Pflanzen- und 
Insektenarten aus.  

   Im Umweltbericht erfolgt eine Beurteilung der 
Auswirkungen der Planungen auf die biologische 
Vielfalt des Plangebietes. Die Grundlage der 
Bewertung stellen die im Plangebiet vorkommenden 
Biotopflächen und das darin vorgefundene 
Arteninventar dar.  

Der sich infolge der natürlichen Sukzession 
entwickelte ruderale Vegetationsbestand ist der 
biologischen Vielfalt förderlich. Mit dem Verlust der 
Vegetationen sowie der Anlage von zumeist 
gepflegten siedlungstypischen Grünflächen werden 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt des 
Plangebietes erkennbar sein. Es wird empfohlen, 
vorwiegend heimische und standortgerechte 
Pflanzenarten für die Begrünung zu verwenden und 
eine extensive Pflege zu bevorzugen. 

Vorgeschlagener Untersuchungsraum: 
Geltungsbereich des Plangebietes  

Datengrundlage: Biotopbestand des Plangebietes 
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Wechselwirkungen zwischen den Belangen 

    Die Wechselwirkungen zwischen den biotischen und 
abiotischen Faktoren des Naturhaushaltes, der 
Landschaft und der verbleibenden Schutzgüter 
werden im Umweltbericht auf der Grundlage der 
Einschätzung möglicher Beeinträchtigungen in dem 
Plangebiet dargestellt. 
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1.  Aufgabenstellung 
 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad 
Zinnowitz wurde das Applikationszentrum Akustik mit der Erstellung eines 
schalltechnischen Fachbeitrages beauftragt. Gegenstand des vorliegenden Gutachtens 
ist die Ermittlung und Beurteilung der Straßenverkehrsgeräusche, hervorgerufen durch  
die nördlich des Plangebietes verlaufende Bundesstraße B111 und die östlich des B-
Plangeltungsbereiches gelegene Hafenstr. Im Konfliktfall waren 
Lärmschutzmaßnahmen zu benennen.  
 
 
2.  Beurteilungsmaßstäbe  
 

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung sind 
den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen in der Regel schalltechnische 
Orientierungswerte zugeordnet. Deren Einhaltung oder Unterschreitung ist 
wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Gebietes verbundene 
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen. Die 
Berechnung und Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt gemäß DIN 18005 Teil 1 
[03]. Für die vorhandenen bzw. für die gemäß Planvorentwurf [15] beabsichtigten 
Nutzungen gelten die in Tabelle 2-1 aufgeführten Orientierungswerte des Bbl. 1 zu  DIN 
18005 Teil 1 [04]. 
 
 
2.1 Orientierungswerte / Grenzwerte 
 
Tabelle 2-1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 [04] 
 

Gebietsstatus Orientierungswerte in dB(A) 
Tag Nacht 

Mischgebiete 60 50 (45) 

Kleingartenanlagen 55 55 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete und Campingplatzgebiete  55 45 (40) 

 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie 
für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. Der höhere Nachtwert ist für 
Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen anzuwenden. Der Status der Flächennutzung 
außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Nutzung unter 
Berücksichtigung von [19] und [20] festgelegt. Ein Auszug aus dem Entwurf des Flächennutzungsplanes 
wurde umseitig dargestellt.  
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 Auszug aus dem Vorentwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes [20] 
 
 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen keine Grenzwerte dar, sondern definieren 
vielmehr im Vorgriff auf entsprechende Sachverständigenaussagen Anhaltswerte für 
einen wünschenswerten Schallschutz. Sie bilden die Grundlage der immissions-
schutzrechtlichen Beurteilung und sind nach Möglichkeit einzuhalten. 
Hinsichtlich des Abwägungsspielraums gibt es keine verbindlichen Regelungen. Im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird zur Definition des Abwägungsspielraums 
für Verkehrsgeräusche hilfsweise auf die nachfolgend dargestellten Grenzwerte der 
Verkehrslärmschutzverordnung - 16.BImSchV [9] zurückgegriffen.  
 
Tabelle 2-2: Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung gemäß § 2 der 16. BImSchV  
 

Gebietsstatus Orientierungswerte in dB(A) 
Tag Nacht 

in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 64 54 

Kleingartenanlagen 64 54 

Reine und Allgemeine Wohngebiete, 
Kleinsiedlungsgebiete  59 49 

 

Die Grenzwerte der 16.BImSchV werden dabei als Obergrenze dessen angesehen, was 
der Gesetzgeber offensichtlich als zumutbar ansieht.  
 
Diese Betrachtungsweise ist aus Sicht des Gutachters insofern gerechtfertigt, da 
fachlich kein Unterschied darin besteht,  ob ein neu gebauter Verkehrsweg (Straße, 
Schiene) an ein bestehendes Wohngebiet heranrückt oder ob eine Kommune ein 
Baugebiet in der Nähe bestehender Verkehrswege ausweisen will. 
Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 
abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein 

P
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Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung 
und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen) vorgesehen und 
planungsrechtlich abgesichert werden. Zuvor ist die Einhaltung der Orientierungswerte 
unter Berücksichtigung aktiver Schallschutzmaßnahmen zu überprüfen.  
 

Das BVerwG hat bestätigt, dass die schalltechnischen Orientierungswerte in der 
Bauleitplanung als Orientierungshilfe herangezogen werden können, um die zumutbare 
Lärmbelastung eines Wohngebiets im Rahmen der gerechten Abwägung zu 
bestimmen. Eine Überschreitung der Orientierungswerte für Wohngebiete durch 
Verkehrslärm um 5 dB(A) kann das Ergebnis einer gerechten Abwägung sein.1 
 
Grundsätzlich gilt:2 "Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten 
werden, desto gewichtiger müssen allerdings die für die Planung sprechenden 
städtebaulichen Gründe sein und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und 
technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese 
Auswirkungen zu verhindern."  
 
Für ein geplantes Wohngebiet, an dessen Rändern die Orientierungswerte um 10 dB(A) 
und mehr durch Verkehrslärm überschritten werden, bedeutet dies nicht grundsätzlich, 
dass die Grenzen gerechter Abwägung überschritten werden. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn  
 

- die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe gewichtig sind,  
-  der Plangeber die baulichen und technischen Möglichkeiten ausschöpft, die ihm zu 

Gebote stehen, um negative Lärmauswirkungen zu verhindern,  
- im Innern der Gebäude durch die Anordnung der Räume und die Verwendung 

schallschützender Außenbauteile angemessener Lärmschutz gewährleistet wird, 
- in besonderer Weise darauf geachtet wird, dass auf den lärmabgewandten Seiten 

der Grundstücke geeignete geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden 
können.  

Im Einzelfall kann aus Vorsorgegründen aber auch die Vorgabe geringerer 
Beurteilungspegel, als in den Orientierungswerten vorgesehen, Ergebnis einer 
sachgerechten Abwägung sein. 
 
 

2.2 Beurteilungspegel 
 
Für die an einem Immissionsort einwirkenden Geräuschimmissionen sind nach [2] 
Beurteilungspegel Lr zu bilden. Der Beurteilungspegel ist ein Wert zur Kennzeichnung 
der mittleren Geräuschbelastung während der Beurteilungszeit Tr unter Berück-
sichtigung von Zu- und Abschlägen für bestimmte Geräusche, Zeiten und Situationen. 
Der Beurteilungspegel ist der mit den schalltechnischen Orientierungswerten bzw. 
anderen Immissionsrichtwerten zu vergleichende Pegel.  
In Abhängigkeit von der Geräuschart sind bei der Bildung der Beurteilungspegel  
verschiedene Beurteilungszeiträume zu berücksichtigen. Beim Verkehrslärm gilt eine 
16-stündige Beurteilungszeit für den Tagzeitraum und eine 8-stündige Beurteilungszeit 
für die Nacht. Abweichend hierzu wird beim Gewerbelärm der Beurteilungspegel Nacht 
für die Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel bestimmt.  

                                            
1  BVerwG, Beschl. v. 18.12.1990 – 4 N 6.88 
2  BVerwG, Beschl. v. 22.03.2007 – 4 CN 2.06  
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2.3 Immissionsorte 
 
Lage der Immissionsorte 
 

Die Lage der maßgebenden Immissionsorte richtet sich nach den Umständen im 
Einzelfall. Sie befinden sich  
 

- vor Gebäuden  in Höhe der Geschoßdecke (0,2 m über der Fensteroberkante) an 
der Außenfassade des zu schützenden Raumes  

- bei Balkonen und Loggien an deren Außenfassade (Brüstung) in Höhe der 
Geschoßdecke der betroffenen Wohnung 

- bei Außenwohnbereichen (Terrassen, Kleingärten) liegen die Immissionsorte 2 m 
über der Mitte der als Außenwohnbereich genutzten Fläche. 

 
Bei unbebautem Plangebiet  befinden sich die Immissionsorte an der im B-Plan 
gekennzeichneten Baugrenze. 
Die Lage der Berechnungsprofile kann den Schalltechnischen Lageplänen Anlage 2 
entnommen werden. 
 
Höhe der Immissionsorte 
 

Der Investor beabsichtigt die Errichtung „typischer Einfamilienhäuser“ mit einem 
Vollgeschoss und ausgebautem Dachgeschoss. Für die Ausbreitungsrechnung wurden 
2 Geschossebenen (EG, 1.OG) mit einer Geschosshöhe von 2,8m pro Geschossebene 
berücksichtigt. 
 
 
2.4 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung im Planungsprozess 
 
Um bereits im Planungsprozess Konflikte zwischen dicht beieinander liegenden 
Verkehrslärmquellen und schutzbedürftigen Nutzungen zu vermeiden, stehen 
verschiedene planerische Instrumente zur Verfügung. Zu den wichtigsten Instrumenten 
zählen 
- die räumliche und bei gewerblichen Quellen auch zeitliche Gliederung des 

Plangebietes entsprechend dem Grad der Schutzbedürftigkeit der einzelnen 
Nutzungen;  

- die Anordnung aktiver Schallschutzmaßnahmen, wie Lärmschutzwände und                 
-wälle oder Wall-/Wandkombination bzw. die Anordnung einer Zweckbebauung 
zum Schutz der nachgelagerten Bauflächen;  

- die Anordnung schutzbedürftiger Räume auf der lärmabgewandten 
Gebäudeseite3);  

- die Anordnung der Außenwohnbereiche in abgeschirmten Gebäudebereichen 
sowie  

- der ersatzweise passive Schallschutz an den Gebäuden durch Festsetzung von 
Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 [07].  

 
 
  

                                            
3  Anordnung von Baukörpern derart, dass dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den 

lärmabgewandten Gebäudeseiten hin orientiert werden 
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3. Verwendete Unterlagen  
 

Nr. Kurztitel  Bezeichnung  Kat.  Datum  

01 BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) 

G aktuelle Fassung 

02 16.BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 
16. BImSchV) 

V 12.06.1990 
zuletzt geändert durch 
Art.1 V vom 18.12.2014 
BGBl. I S.1036) 

03 DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau 
Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 

N 07/2002 

04 Bbl.1 zu DIN 
18005, Teil 1 

Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 
Planung 

N 05/1987 

05 TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm – TA Lärm) 

VwV 26.08.1998 

06 DIN ISO 9613-2 Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 
Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 
(ISO 9613-2:1996) 

N 10/1999 

07 DIN 4109:1989 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise N 11/1989 

08 DIN 4109-1:2018 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 
(bauafsichtlich nicht in M-V eingeführt) 

N 01/2018 

09 DIN 4109-2:2018 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen 
(bauaufsichtlich nicht in M-V eingeführt) 

N 01/2018 

10 VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern u. deren Zusatzeinrichtungen RL 08/1987 

11 VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung im Freien RL 03/1997 

12 Parkplatz-
lärmstudie 

Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 
Autohöfen und Omnibusbahnhöfen 
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz; Heft 89, 6. 
überarbeitete Auflage  

SL 08/2007 

13 RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen; Eingeführt mit 
Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 
10.04.1990 

RL 1990 

14 Schall 03  Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014, Teil 1, Nr. 61, 
Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege 
(Schall 03), Anlage 2 zur 16. BImSchV vom 18.12.14, 
ausgegeben am 23.12.14 

V 12/2014 

15 B-Plan (Vorentwurf)  Satzung der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz über den 
Bebauungsplan Nr.36 „Wohngebiet am Hafen“, 
Vorentwurfsfassung, UPEG USEDOM Projektierungsges. 
mbH 

PU 07-2018 

16 DGM5 Daten des DGM5 als ASCII (x ;y ; z) –  Teilgebiet Zinnowitz, 
Geodaten des LAiV M-V - Amt für Geoinformation, 
Vermessungs- und Katasterwesen, System: UTM, ETRS-89 

PU 18.06.2018 

17 Vermesserplan UPEG, Datei:LUH_BP Am Hafen_Zinnowitz.DXF PU 25.06.2018 

18 Vehrkehrszahlen Gutachten zum Swinetunnel, Prognosebelastungen 2030-
Planfall 1 im DTV und DTVSV [Kfz/24h] 

PU - 

19 F-Plan Neufassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Ostseebad Zinnowitz 

PU 03/2004 

20 F-Plan Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Ostseebad Zinnowitz; UPEG mbH; Vorentwurf 

PU 2017 
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LEGENDE 

G Gesetz  Rd.Erl.  Runderlaß 

V Verordnung  FGa Fremdgutachten 

N Norm  PU Projektbezogene Planunterlagen 

RL Richtlinie    

SL Sonstige Literatur (Untersuchungen, Bücher etc.)    

 
 
 

4.  Angaben zu den örtlichen Gegebenheiten und zum 
Planvorhaben  

 
Das Plangebiet befindet sich südlich der B111 und wird wie folgt begrenzt: 
 

im Norden:  Bundesstraße B111, Mischbauflächen4 
im Osten:  Kleingärten 
im Süden:  Grünfläche 
im Westen:  Mischbauflächen5 
 

Die Bundesstr. B111 verläuft an der nördlichen Seite des Plangebietes. Der Abstand 
zwischen der Straßenachse der B111 und der nächstgelegenen  Baugrenze beträgt                   
ca. 22 m. Die Straßengradiente liegt ungefähr in Höhe des angrenzenden Plangebietes. 
Das Plangebiet selbst fällt in südlicher Richtung auf einer Gesamtlänge von ca. 170m 
um 1m ab und ist somit weitestgehend eben. 
 
Die Lage des B-Plan-Geltungsbereiches wurde im nachfolgenden TOP-Karten-Aus-zug 
gekennzeichnet. 
  

                                            
4  Nördlich bzw. nordöstlich des Plangebietes befinden sich das Betriebsgrundstück einer Baufirma (Klöpfer Hausbau 

GmbH) sowie eine Tankstelle. Beide gewerblichen Nutzungen befinden sich innerhalb einer Mischbaufläche. 
Unbeschadet des Umstandes, dass innerhalb von Mischbauflächen lediglich nicht wesentlich lärmverursachende Anlagen 
zulässig sind und die Ermittlung gewerblicher Geräuschimmissionen nicht Gegenstand der Aufgabenstellung war, wurde 
im Rahmen einer Überschlagsrechnung geprüft, ob dennoch eine Überschreitung der gewerblichen Immissionsrichtwerte 
auftreten kann. Eine detaillierte schalltechnische Prüfung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung und wurde 
auch nicht beauftragt. Die durchgeführten Untersuchungen stellen lediglich Überschlagsrechnungen dar. Im Bedarfsfall ist 
eine detaillierte schalltechnische Untersuchung zu erstellen.  
Der Abstand zwischen der Grundstücksgrenze der Baufirma und der nächstgelegenen Baufeldgrenze (Parzelle 7) beträgt 
ca. 30m. Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt des Zapfsäulenbereiches der Tankstelle und der nächstgelegenen 
Baufeldgrenze (Parzelle 7) beträgt ca. 130m. 

 Die Baufirma wird ausschließlich werktags in der Zeit von 0630 bis 1600 Uhr betrieben. Nach Auskunft des 
Geschäftsführers der Klöpfer Hausbau GmbH erfolgen im Freien keine wesentlich lärmverursachenden Arbeiten. Der 
Betriebsverkehr ist mit max. 4 Kleintransporter-Fahrten tags vernachlässigbar. Eine überschlägige Rückrechnung der 
unbebauten Betriebsgeländefläche (1.207 m2) unter Annahme eines ‚worst case‘ Ansatzes mit einer Flächenschallleistung 
von 60 dB(A)/m2 ergab am nördlichsten Punkt der Parzelle 7 einen Beurteilungspegel von Lr,Tag,Baufirma < 51 dB(A). 

 Die Geräusche der Tankstelle (Zapfsäule, Shopkunden, Luftstation,  Ein-/Ausfahrt, Benzinanlieferung, Waschanlage) 
liegen mit ~47 dB(A) tags an der nächstgelegenen Baugrenze der Parzelle 7 deutlich unterhalb des Orientierungswertes 
Tag für Allgemeine Wohngebiete. Für die Tankstelle wurde im Rahmen der ‚worst case‘ Betrachtung 33 Tankkunden/h 
innerhalb der Ruhezeiten und 42 Tankkunden/h außerhalb der Ruhezeiten berücksichtigt. Der 
Schallleistungsbeurteilungspegel tags (inkl. Tonzuschlag, exkl. Ruhezeitenzuschlag) beträgt ca. 99 dB(A). Der 
Summengeräuschpegel Tag (Baufirma+Tankstelle) ist kleiner als Lr,Tag,Baufirma+Tankstelle < 52 dB(A). Für den Nachtbetrieb der 
Tankstelle wurden für die lauteste Stunde der Nacht 25 Tankkunden berücksichtigt. Der Schallleistungsbeurteilungspegel 
Nacht (ohne Tankanlieferung)  beträgt ca. LW,Nacht,Tankstelle ~ 92 dB(A). Im Bereich der nächstgelegenen Parzelle 7 werden 
damit Beurteilungspegel von ca. Lr,Nacht,P7 ~ 38 dB(A) erreicht. Der Nachtrichtwert für Allgemeine Wohngebiete von 40 
dB(A) wird nicht überschritten. 

5  Westlich des Plangebietes, innerhalb einer Mischbaufläche befindet sich das ehemalige und zum Zeitpunkt der Erstellung 
der Prognose ungenutzte Betriebsgelände eines VW Autohauses mit angeschlossener Werkstatt. Nach Auskunft des 
Planers wird das Betriebsgelände mit Ausnahme von 3 Sonderschuhverkäufen im Jahr nicht mehr gewerblich genutzt. Im 
Rahmen der vorliegenden Prognose wird davon ausgegangen, dass von dieser Fläche keine bzw. keine nennenswerten 
gewerblichen Geräuschimmissionen ausgehen. 



B-Plan Nr.36 / „Wohngebiet am Hafen“ 
der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz 

 

 Kohlen & Wendlandt 
 Applikationszentrum Akustik 

 

 

 Seite 9 GP 1237/18  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Auszug aus [15] 

 
5.  Berechnungstechnische Grundlagen 
 

Der von einer Schallquelle in ihrem unmittelbaren Einwirkungsbereich erzeugte 
Schalldruckpegel hängt von den Eigenschaften der Schallquelle, der Geometrie des 
Schallfeldes, den durch Topographie, Bewuchs und Bebauung bestimmten örtlichen 
Schallausbreitungsbedingungen und von der Witterung ab. 
Zur Berechnung der Beurteilungspegel wurde die perspektivisch zu erwartende 
Emissionssituation auf ein akustisches Prognosemodell abgebildet. Zusätzliche 
Ausbreitungsdämpfungen durch Hindernisse im Ausbreitungsweg des Schalls wurden 
durch Festlegungen nach VDI 2720 [11] berücksichtigt. Das Prognosemodell 
berücksichtigt Reflexionen 1. bis 4.Ordnung. Für die Berechnung der Beurteilungspegel 
wurde die Software SoundPlan in der aktuellen Fassung eingesetzt. 
 

 
6.  Emissionskennwerte  
 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die nachfolgenden, in Tabelle 6-1 
aufgeführten Emissionsquellen berücksichtigt.  
 
Tabelle 6-1: Übersicht Emissionsquellen 
 

Quellen codierung  Bezeichnung  Emissionsdaten  

Q1 
Straßenverkehr 

Planjahr 2030 

1 Bundesstraße B111 
siehe Pkt. 6.1 

2 Hafenstr. 
3 Planstr. A siehe Pkt. 6.2 

 
 
 

 
  

Abb.4-1: 
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6.1 Bestandsstraßen 
In der Nachbarschaft des Plangebiets befinden sich die nachfolgend dargestellten 
Verkehrswege: 
 
Q1.1  B 111 / Ahlbecker Straße 
Q1.2 Hafenstraße 

 
Der Emissionspegel als charakteristische Kenngröße zur Beschreibung der Emission 
eines Straßenabschnittes wird im Wesentlichen durch das Gesamtfahrzeugaufkommen 
(DTV-/M-Wert), den maßgebenden Lkw-Anteil (p) am Gesamtfahrzeugaufkommen, die 
fahrzeugklassenbezogene zulässige Höchstgeschwindigkeit (v) und die Straßen-
oberfläche bestimmt. Zusätzlich wirken sich Reflexionen an Gebäudewänden und 
Lärmschutzbauwerken, der Einfluss von Lichtsignalanlagen sowie die Straßenbreite 
und -steigung auf die Höhe des Beurteilungspegels an den  Immissionsorten aus. 
Im Berechnungsmodell wurden die jeweils betrachteten Straßen in homogene 
Teilstücke, d.h. Teilstücke mit identischen Berechnungsparametern unterteilt. Alle 
verwendeten Berechnungsparameter der im Ausbreitungsmodell berücksichtigten 
Straßenabschnitte können der Anlage 1 entnommen werden. 
Die Ermittlung der Emissionspegel der einzelnen Straßenabschnitte erfolgte auf der 
Grundlage der Prognose-Verkehrsstrombelegung für das Planjahr 2030.  
Für die B 111 wurden die Verkehrsmengen [18] entnommen. Für die Hafenstr. wurden 
die Verkehrsmengen durch den Gutachter grob abgeschätzt. 
 
Tab. 6-2 : Verkehrszahlen Straßenverkehr  
 

Parameter  
 

B111  
Planfall 1 in [18] 

 

Hafenstr.  
Abschätzung durch Gutachter 

 

Straßentyp  Bundesstr. Gemeindestr. 

DTV2030 [Kfz/24h] 11.900 < 500 

pTag/Nacht,2017: % 3,9 / 3,9 10 / 3 

Straßentyp : - Bundesstraße Gemeindestr. 

Straßenoberfläche : - Asphalt sonstige Pflaster 

DSTRO: [dB(A)] 0 6 

DSteigung : [dB(A)] 0 0 

Geschwindigkeit 
ortsabhängig  50/60 50 

Lichtsignalanlage - keine keine 

 
Eine detaillierte Darstellung der Emissionskennwerte ist Bestandteil der Anlage 1 dieses 
Gutachtens. 
 
 
Abschätzung des Verkehrs im Bereich der Hafenstraße 
 
Für den Bereich der Hafenstraße lagen zur Laufzeit der Gutachtenerstellung keine Verkehrszahlen vor. 
Durch den Gutachtenverfasser wurde der Verkehr auf der Hafenstraße deshalb wie folgt abgeschätzt : 
Der Verkehr im Bereich der Hafenstraße ergibt sich im Wesentlichen aus  
 
- dem Besucherverkehr des Bügeleisenmuseums und  
- dem Anliegerverkehr (Kleingartenanlage, Taxi Usedom Nord, Hafenparkplatz)  
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Der Museumsbetreiber hat auf telefonische Nachfrage des Gutachters vom 08.08.2018 eine maximale 
Besucherzahl von 200-300 Besucher für einen sehr guten „Besuchertag“ genannt. Für die 
Verkehrsschätzung wird davon ausgegangen, dass alle Besucher mit dem Auto anreisen und jedes Auto 
mit 2 Besuchern besetzt ist. Bei 2 Besuchern/Kfz ergibt sich eine Gesamtanzahl von NKfz = 300 Besucher 
/ 2 Besucher/Kfz = 150 Kfz. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass 50% der Kfz nach dem 
Verlassen des Museums das Museumsgelände Richtung Hafen verlassen. Die anderen 50% verlassen 
das Museum über die Hafenstr. in Richtung B111. 
Hinsichtlich des Anliegerverkehrs werden 43 Fahrzeugbewegungen aus der Nutzung von 9 Parkplätzen6 
vor dem westlichen Zugang zur Kleingartenanlage berücksichtigt.  
Im Bereich des Hafens befinden sich noch einmal ca. 30 Stellplätze, wodurch sich auf der Basis des 
vorgenannten Ansatzes ca. 144 Fahrzeugbewegungen ergeben. Für sonstige Fahrten werden pauschal   
50 Kfz angenommen. Damit ergeben sich die nachfolgenden, grob geschätzten Verkehrsmengen im 
Bereich der Hafenstr. 
 

Verkehrsmenge

Tag Nacht Tag Nacht

Museum -> B111 75 0 0 0

Museum->Hafen->B 111 150 0 150 0

PRK KGA ->B 111 43 4 0 0

PRK Hafen -> B111 144 14 144 14

Sonstige 50 5 50 5

Summe 462 23 344 19

Querschnitt

 
Kn.PRK Museum bis 

B111

 
Kn.PRK Museum bis 

Hafen

485 363  
 
Für den Nachtzeitraum wurden mit Ausnahme des Museumsverkehrs pauschal 10% des Tagesverkehrs 
angenommen. 
Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde damit für die Hafenstr. ein DTV von 
500 Kfz/24h berücksichtigt. Die Lkw-Anteile wurden auf der Grundlage der Tab. 3 der RLS-90 [13] mit 
pTag=10% und pNacht = 3% angenommen. Im Jahresmittel unter Berücksichtigung der urlauberschwachen 
Monate wird erwartet, dass der DTV der Hafenstraße tendenziell unterhalb der abgeschätzten Werte 
liegt.  
 
 
6.2 Planstraße 
 
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Plangebietes  wird die Planstraße A neu 
gebaut. 
Zur Prüfung der Lärmvorsorge im Zusammenhang mit dem Straßenneubau wurde in 
Ermangelung konkreter Verkehrszahlen eine konservative Gutachterannahme 
getroffen. 
Dazu wurden jeder der 12 WE jeweils 8 Fahrzeugbewegungen/d (DTV~96 Kfz/d) 
zugeordnet. Der Lkw-Anteil pT/N wurde auf der Grundlage der Tab. 3 der RLS-90 mit 
10% tags und 3% nachts angenommen. Als Fahrbahn Belag wurde eine Asphalt mit 
einem Oberflächenkorrekturwert von DSTRO=0 dB(A) berücksichtigt. Die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit beträgt im Ausbreitungsmodell 50 km/h. 
Die vorgenannten Annahmen stellen aus Sicht des Gutachters ein ‚worst case‘ Szenario 
dar. 
  

                                            
6  Berechnungsäquvalent P+R Parkplatz nach [12] ; Bewegungshäufigkeit tags: 0,3 Bewegungen / Stellplatz x Stunde 
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7.  Berechnungsergebnisse  (ohne Lärmschutzmaßnahmen) 
 

7.1 Bestandsstraßen 
 
Zur Visualisierung der Verkehrsgeräuschimmission innerhalb des Geltungsbereiches 
des B-Planes wurden flächenhafte Immissionspegelverteilungen berechnet. 
Mit den flächenhaften Immissionspegelverteilungen erfolgt eine farblich codierte, 
beurteilungszeitraumabhängige Darstellung der Beurteilungspegel. Die farbig 
dargestellten Pegelstufen umfassen jeweils einen Bereich von 5 dB(A). Die Grenzen 
der Pegelstufen sind durch Isophonen-Linien, d.h. Linien mit gleichen Pegelwerten, 
markiert. Die dargestellten Beurteilungspegel können punktuell mit den 
Orientierungswerten der DIN 18005 verglichen werden, gelten jedoch nur für die in den 
Rasterlärmkarten angegebene Berechnungshöhe. Im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung wurden die Immissionspegelverteilungen für das Szenario ohne aktive 
Lärmschutzmaßnahmen ausschließlich für das maßgebende 2.OG berechnet. 
Zur detaillierten Ermittlung der Geräuschimmissionen wurden die Beurteilungspegel 
durch Einzelpunktberechnungen bestimmt. Hierzu wurden innerhalb des Plangebietes 
im Bereich der Baugrenzen die Immissionsorte P1-P12 angeordnet. Die Lage der 
Immissionsorte ist in den Lageplänen der Anlage 2 dargestellt.  
 
Die Berechnungsergebnisse der Einzelpunktberechnungen wurden zusammen mit den 
Ergebnissen der flächenhaften Immissionsermittlung in den Lageplänen der Anlage 2 
dargestellt. Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 wurden in den 
Pegeltabellen der Lagepläne in Anlage 2 rot gekennzeichnet. 
Mit zunehmenden Abstand von der B111 nimmt die Verkehrsgeräuschimmission 
innerhalb des Plangebietes von Nord nach Süd ab. 
Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planentwurfes werden Beurteilungspegel von 
49-65 dB(A) tags und 41-58 dB(A) nachts erreicht. 
Die Orientierungswerte eines Allgemeinen Wohngebietes von Tag/Nacht 55/45 dB(A) 
werden damit tags um bis zu 10 dB(A) und nachts um bis zu 13 dB(A) überschritten.  
Die Anhaltswerte der Grenze der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 
60 dB(A) nachts werden im gesamten Plangeltungsbereich nicht überschritten. 
Senkrecht zur Straßenachse der B111 werden die Orientierungswerte der DIN 18005 
im maßgebenden 1.OG tags ab einer Entfernung von  s�A~90m und nachts ab einer 
Entfernung von s�A~130m eingehalten. Die Grenzwerte der Lärmvorsorge der 
16.BImSchV werden bezogen auf die Achse der B111 ab einer Entfernung von ~50m 
tags und ~70m nachts unterschritten. 
Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung in Anlage 2 zeigen, dass die 
Verkehrsgeräuschimmission innerhalb des Plangebietes maßgeblich durch 
Straßenverkehrsgeräusche der B111 bestimmt wird.  
 
 
7.1 Planstraße A 
 
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Plangebietes  wird die Planstraße A neu 
gebaut. Unter Annahme der unter Pkt. 6.2 dargestellten Berechnungsparameter werden 
innerhalb der nördlich der Planstraße A gelegenen Kleingärten Beurteilungspegel von 
weniger als  52 dB(A) tags und 42 dB(A) nachts erreicht. Die Grenzwerte der 
16.BImSchV für Kleingärten werden um 12 dB(A) unterschritten. 
Es besteht kein Anspruch auf Lärmvorsorge. 



B-Plan Nr.36 / „Wohngebiet am Hafen“ 
der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz 

 

 Kohlen & Wendlandt 
 Applikationszentrum Akustik 

 

 

 Seite 13 GP 1237/18  
 

8. Lärmschutzmaßnahmen 
 
8.1  Lärmschutzbauwerke (Wände, Wälle, Wall-Wand-Kombinationen, 

Gebäuderiegel) 
 
Die Errichtung von Lärmschutzwänden und -wällen kann eine effektive Maßnahme zur 
Verminderung von Verkehrsgeräuschimmissionen sein. Neben der Höhe der 
Lärmschutzanlage ist wegen der Beugung der Schallwellen an der Oberkante der Wand 
bzw. des Walles für die Wirksamkeit von Bedeutung, dass die Anlage möglichst nahe 
an der Straße oder alternativ unmittelbar vor dem Immissionsort angeordnet wird. Eine 
Anordnung "auf halben Weg" zwischen Schallquelle und Immissionsort ist hingegen 
ungünstig. Lärmschutzwände und –wälle müssen häufig eine Länge aufweisen, die 
über den eigentlich zu schützenden Bereich hinausragen, um den seitlichen 
Schalleinfall an den Enden der Lärmschutzanlage zu begrenzen.  
 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde eine Lärmschutzwand an der 
nördlichen B-Plan-Grenze untersucht. 
Da der Investor auch Eigentümer der östllich anschließenden Kleingartenanlage ist 
wurde im gutachtengegenständlichen Fall die Lärmschutzwand über den eigentlichen 
Geltungsbereich des B-Planentwurfes hinaus um 25m in östlicher Richtung verlängert. 
Im Rahmen von Ausbreitungsrechnungen wurde die pegelmindernde Wirkung der 
nachfolgend   in Abb. 8-1 dargestellten Lärmschutzwand für Bauwerkshöhen von 2m bis 
5m7 mit einer Abstufung von 0,5m untersucht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
7  Wandhöhen bezogen auf GOK 

Abb.8-1: 
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Bauwerkshöhen oberhalb von 5m wurden nicht untersucht, da diese Betrachtungen 
aufgrund städtebaulicher Unverträglichkeiten rein akademischen Wert besitzen. Selbst 
Bauwerkshöhen von 4-5m dürften nach Auffassung des Gutachters städtebaulich kaum 
umsetzbar sein. 
 
Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen wurden tabellarisch in Anlage 3 
gegenübergestellt. 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass selbst bei Wandhöhen von 5m kein 
Vollschutz innerhalb des Plangebietes erreicht wird. 
Bei Wandhöhen von 3m werden in den straßennahen Parzellen 1-3 und 7-9 (siehe LP1 
in Anlage 2) gut wahrnehmbare Pegelminderungen von 3-6 dB(A) in den ebenerdigen 
Außenwohnbereichen und der EG-Ebene und teilweise sogar im 1.OG erreicht. Eine 
signifikant  weitergehende Pegelminderung wird erst ab Wandhöhen von 4m erreicht. 
 
Aus Sicht des Gutachters stellt eine Lärmschutzwand mit einer Bauwerkshöhe von 3m 
in Kombination mit weitergehenden unter Pkt. 8.2 bis 8.5 genannten  
Schallschutzmaßnahmen eine sinnvolle Handlungsoption dar. 
 

 
8.2 Abrücken der Baugrenzen von der Lärmquelle  
 

Um die Orientierungswerte am Tag und in der Nacht ohne zusätzliche aktive 
Lärmschutzmaßnahmen (LSW) einzuhalten, müsste die nördlichste  Baugrenze 
bezogen auf die Achse der B111 einen Abstand von ca. 130m aufweisen. Damit würden 
bis zu 7 der ursprünglich 12 Parzellen entfallen. 
Aus der Sicht des Gutachters ist die Konfliktbewältigung durch das Abrücken von der 
Lärmquelle (B111) und den damit verbundenen Wohnflächenverlust wahrscheinlich 
wirtschaftlich nicht tragbar und damit praktisch nicht umsetzbar. 
Selbst unter Berücksichtigung einer 3m hohen Lärmschutzwand wären noch 5 
Parzellen von Orientierungswertüberschreitungen im maßgebenden Nachtzeitraum 
betroffen. 
Auch hier dürfte die Wirtschaftlichkeit infolge Wohnflächenverlust fraglich sein. 
 
 
8.3 Lärmrobuste städtebauliche Strukturen  
 

Bei der Planung schutzbedürftiger Nutzungen an lärmbelasteten Standorten kann durch 
eine schalltechnisch günstige Anordnung der Baukörper bzw. durch eine im 
Wesentlichen geschlossene und ggf. ausreichend hohe Bebauung entlang der 
Lärmquelle ein Ausgleich der Lärmbelastung erreicht werden. Ziel ist die Schaffung von 
lärmabgewandten Seiten für jeden Bebauungsteil/jede Wohnung und von ruhigen 
Außenwohnbereichen.  
 
Eine Riegelbebauung in der Nordgrenze war zur Laufzeit der Gutachtenerstellung 
architektonisch nicht gewünscht und wurde nicht weiter untersucht. Formal würde ein 
Gebäuderiegel an der Plangebietsnordgrenze wie ein „bewohntes Lärmschutzbauwerk“ 
wirken. Für die Straßen- und Giebelfassaden wären weitergehende Maßnahmen gem. 
Pkt. 8.4 und 8.5 erforderlich. 
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8.4 Grundrissregelung / Lärmabgewandte Raumorientierung 
 

Das Ziel der Grundrissregelung besteht darin, dass möglichst jeder Wohnung 
zumindest eine Mindestanzahl der Aufenthaltsräume zu einer lärmabgewandten 
Gebäudeseite orientiert ist. Vor der lärmabgewandten Seite sollten im besten Fall die 
Orientierungswerte tags und nachts eingehalten oder zumindest nur geringfügig 
überschritten werden. Sind auch für die "leise Seite" keine gesunden Wohnverhältnisse 
gewährleistet, ist zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.     
 
 
8.5 Passiver Schallschutz 
 

Wenn aktive und/oder städtebauliche Lärmschutzmaßnahmen nicht möglich sind oder 
wenn auch nach ihrer Berücksichtigung Überschreitungen der Orientierungswerte 
jedenfalls an einem Teil der schutzbedürftigen Nutzungen auftreten, ist zu prüfen, durch 
welche passiven Schallschutzmaßnahmen Innenpegel erreicht werden, bei denen 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind. 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden auf der Grundlage der 
bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109:1989-11 [07] die Lärmpegelbereiche zur 
Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber 
Außenlärm  bestimmt. Bei Verkehrslärm berechnet sich der Außenlärmpegel La nach   
DIN 4109:1989-11 gem. Pkt. 5.5 durch einen Zuschlag von +3 dB(A) auf den nach          
DIN 18005 berechneten Beurteilungspegel Tag.  
 
Hinweis: 
Zu beachten ist, dass nach DIN 4109:1989-11 die Lärmpegelbereiche auf Grundlage der Beurteilungs-
pegel Tag berechnet werden. Bei der Festlegung der Lärmpegelbereiche geht die DIN 4109 davon aus, 
dass im Regelfall der Beurteilungspegel Tag um ca. 10 dB(A) über dem Beurteilungspegel Nacht liegt. 
Beträgt der Unterschied der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so kann 
eine auf den Tag ausgelegte Dimensionierung der Schalldämm-Maße der Außenbauteile zu hohe 
Innenraumpegel für die Nacht zur Folge haben.  
In der DIN 4109-2:2018-01 [09] wurde zur Einbeziehung des Nachtschutzes von Schlafräumen die 
Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels modifiziert. Sofern der Beurteilungspegel nachts 
weniger als 10 dB(A) gegenüber dem Tageswert absinkt, ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel 
zum Schutz des Nachtschlafes aus dem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem 
Zuschlag von 10 dB(A).  
 
Im vorliegenden Fall ist die einfache Differenz zwischen den Beurteilungspegeln  
Tag/Nacht kleiner als 10 dB(A) (s. Einzelpunktberechnungsergebnisse in Anlage 3). 
Zum Schutz des Nachtschlafes wurde der maßgebliche Außenlärmpegel analog [09] 
aus dem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 
10 dB(A) bestimmt.  
 
In der Anlage A 2.3 sind die Lärmpegelbereiche für den Straßenverkehrslärm ohne 
Berücksichtigung aktiver Lärmschutzmaßnahmen  dargestellt. 
 
Die Anlagen A2.7 und A2.8  zeigen die Lärmpegelbereiche in der EG-Ebene und im 
1.Obergeschoss unter Berücksichtigung einer 3m hohen, versetzten 
Lärmschutzwand an der nördlichen B-Plangrenze. 
 
Für die Außenfassaden von Aufenthaltsräumen sind in den Lärmpegelbereichen II-IV 
Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm zu treffen. Die dargestellten 
Lärmpegelbereiche beziehen sich auf das lauteste Geschoss (1.OG).  
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Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile der 
Aufenthaltsräume mindestens so auszubilden, dass die Anforderungen der                           
DIN 4109:1989-11 gemäß nachfolgender Tabelle erfüllt werden.  
 
Spalte 1 2 3 4 5 

   Raumarten 

Zeile 
Lärmpegel-
bereich 

„maßgeblicher  
Außenlärmpegel“ 
in dB(A) 

Bettenräume in 
Krankenanstalten und 
Sanatorien 

Aufenthaltsräume in  
Wohnungen, 
Übernachtungs -räume in 
Beherbergungs -stätten , 
Unterrichtsräume und 
ähnliches  

Büroräume 1) und 
ähnliches 

   erforderliches R`W,res des Außenbauteils in dB 
1 I bis 55 35 30 - 
2 II 56 bis 60 35 30 30 
3 III 61 bis 65 40 35 30 
4 IV 66 bis 70 45 40 35 
5 V 71 bis 75 50 45 40 
6 VI 76 bis 80 2) 50 45 
7 VII > 80 2) 2) 50 

1 )    An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten 
        Tätigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt 
2)     Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 

 

Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf der 
maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis  
 

- bei offener Bebauung um 5 dB(A),  
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden.  
 

 
9. Vorschläge zur Festsetzung im Bebauungsplan  
 

Nachfolgend werden Vorschläge zur Festsetzung im Bebauungsplan gegeben. 
 

Aktiver Schallschutz 
 

Wird aktiver Lärmschutz in Erwägung gezogen, kann die textliche Festsetzung wie folgt 
lauten: 
 

"An der nördlichen Plangebietsgrenze ist eine durchgehende Lärmschutzwand mit einer 
Höhe der Oberkante von mindestens 3 m über der Fahrbahnoberkante der B 111 und 
einer Länge von 140 zu errichten. Die Lärmschutzwand muss eine Schalldämmung DLR 
von mindestens 25 dB aufweisen. Der östliche Teil der Lärmschutzwand und der im 
Öffnungsbereich überlappende Abschnitt der westlichen Lärmschutzwand sind 
hochabsorbierend auszuführen.“   
 
Grundrissregelung für Aufenthaltsräume in Wohnungen  
 

"Durch die Anordnung der Baukörper oder durch geeignete Grundrissgestaltung sind 
die Wohn- und  Schlafräume soweit möglich der zur Bundesstraße B111 
lärmabgewandten Gebäudeseite zuzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und 
Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, 
sind vorrangig die Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) den lärmabgewandten 
Gebäudeseiten zuzuordnen. Für Räume an den lärmzugewandten Gebäudeseiten 
muss ein ausreichender Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, 
Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Wohn- und 
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Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu 
beurteilen." 
 
Passiver Schallschutz 
 

„Die Außenfassaden der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume sind so zu auszuführen, 
dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß                 
DIN 4109:1989-11 erfüllt werden. Entsprechend den in der Planzeichnung dargestellten 
Lärmpegelbereichen müssen folgende Anforderungen erfüllt werden:  
 

Lärmpegelb
ereich  

„maßgeblicher  
Außenlärmpegel“  

in dB(A)  

erforderliches R` W,res des Außenbauteils in 
dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

I bis 55 30 
II 56 bis 60 30 
III 61 bis 65 35 
IV 66 bis 70 40 
V 71 bis 75 45 

 

Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzung und 
Raumgröße im Genehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109:1989-11 
nachzuweisen. 
Hiervon kann nach § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im 
baurechtlichen Verfahren nachgewiesen wird, dass geringere, als die hier ermittelten 
Lärmpegelbereiche an den Fassaden vorliegen. Die Anforderungen an die 
Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der              
DIN 4109:1989-11 reduziert werden".  
 
"Im gesamten Plangebiet ist in schutzbedürftigen Räumen, die zum Nachtschlaf genutzt 
werden, der notwendige hygienische Luftwechsel durch Belüftung zu sichern, und zwar: 
 

-  durch Anordnung der Fenster an einer Fassade, an der der Beurteilungspegel in der 
Nacht 45 d(B)A im besten Fall eingehalten bzw. nur geringfügig überschritten wird 
oder  

-  der Nachweis erbracht wird, dass durch besondere Fensterkonstruktionen unter 
Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen 
gleicher Wirkung an Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die 
gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in 
dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht 
überschritten wird."  

 
Ausführung der dem Wohnen zugeordneten Außenwohnbereiche  
 

"Zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen sind entlang der Bundesstraße B111 mit 
Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z.B. Terrassen, Balkone, Loggien) 
von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen 
Außenwohnbereich zur lärmabgewandten Seite ausgestattet sind, und bei denen der 
Außenlärmpegel über 59 dB(A) am Tag liegt, nur als verglaste Vorbauten oder 
verglaste Loggien zulässig.  
Auf diese Schutzmaßnahmen kann verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass in 
1,2 m Höhe über der Mitte der Bodenfläche des Außenwohnbereichs im Tagzeitraum 
(06:00 bis 22:00 Uhr) ein Beurteilungspegel von 59 dB(A) nicht überschritten wird. Der 
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Nachweis muss im Baugenehmigungsverfahren durch Berechnung nach „Richtlinien für 
den Lärmschutz an Straßen -RLS-90“ geführt werden.“ 
 
 
10. Vorschl ag für die Begründung 
 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 36 der Gemeinde Zinnowitz 
wurde durch das Akustikbüro Kohlen & Wendlandt GbR ein schalltechnisches 
Gutachten erstellt. Gegenstand der schalltechnischen Berechnungen  war die 
Ermittlung und Beurteilung der Straßenverkehrsgeräusche, hervorgerufen durch  die 
Bundesstraße B111 und die Hafenstr..  
Im Ergebnis der durchgeführten schalltechnischen Berechnungen können folgende 
Aussagen getroffen werden. 
 
Maßgeblich immissionsbestimmend für das Plangebiet sind Verkehrsgeräusche der 
nördlich des Plangebietes verlaufenden B111. 
Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planentwurfes werden 
Verkehrslärmbeurteilungspegel von 49-65 dB(A) tags und 41-58 dB(A) nachts erreicht. 
Die Orientierungswerte eines Allgemeinen Wohngebietes werden damit tags bis 10 
dB(A) und nachts bis zu 13 dB(A) überschritten.  
Die Anhaltswerte der Grenze der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 
60 dB(A) nachts werden im gesamten Plangeltungsbereich nicht überschritten. 
Bezogen auf die Straßenachse der B111 werden die Orientierungswerte der DIN 18005 
im maßgebenden 1.OG tags ab einer Entfernung von  s�A~90m und nachts ab  einer 
Entfernung von s�A~130m eingehalten. Die Grenzwerte der Lärmvorsorge der 
16.BImSchV werden bezogen auf die Achse der B111 ab einer Entfernung von ~50m 
tags und ~70m nachts eingehalten. 
 
Modellrechnungen haben gezeigt, dass durch ein Lärmschutzbauwerk mit einer 
Gesamtlänge von ~95m und einer Höhe von 3m bezogen auf GOK im Bereich der 
straßennahen Parzellen spürbare Pegelminderungen von 3-6 dB(A) erreicht werden 
können. Diese Pegelminderung ist für Betroffene insbesondere in den ebenerdigen 
Aufenthaltsbereichen im Freien sowie in der EG-Ebene gut wahrnehmbar. 
Weitergehende Modellrechnungen haben gezeigt, dass bei Wandhöhen von 4-5m zwar 
höhere Pegelminderungen, aber kein vollständiger aktiver Lärmschutz erreicht werden. 
Durch Öffnung der Lärmschutzwand im Bereich des Wendekreisels der Planstraße A 
wird das Plangebiet an den öffentlichen, parallel zur B111 verlaufenden Gehweg 
angebunden. 
 
Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plangebietes zu 
gewährleisten, kommen neben den vorstehen aktiven Lärmschutzmaßnahmen in Form 
von Lärmschutzwänden insbesondere folgende Maßnahmen in Betracht:  
 

- Grundrissregelung (Schlafräume auf der lärmabgewandten Seite) und 
- passiver Schallschutz 
 
Grundrissregelung  
 

Durch eine schalltechnisch günstige Anordnung der Baukörper und durch geeignete 
Grundrissgestaltung sind die Wohn- und  Schlafräume soweit möglich den von der 
Bundesstraße B111 lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Sofern eine 
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Anordnung aller Wohn- und Schlafräume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten 
nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) den 
lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.  
 
 
Passiver Schallschutz 
 

In der Anlage A2.4 der schalltechnischen Untersuchung des Akustikbüros                   
Kohlen & Wendlandt GbR sind die Lärmpegelbereiche (LPB) dargestellt, nach denen 
die Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm festzulegen sind. Die Festsetzung 
bezieht sich auf die lauteste Geschosshöhe. Bei der Errichtung von Gebäuden müssen 
die Außenbauteile der Aufenthaltsräume in Abhängigkeit von der jeweiligen Raumart 
mindestens den Anforderungen nach DIN 4109:1989-11 gemäß nachfolgender Tabelle 
entsprechen: 
 

Lärmpegelb
ereich  

„maßgeblicher  
Außenlärmpegel“  

in dB(A)  

erforderliches R` W,res des Außenbauteils in 
dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

I bis 55 30 
II 56 bis 60 30 
III 61 bis 65 35 
IV 66 bis 70 40 
V 71 bis 75 45 

 
 

Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf der 
maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis  
 

- bei offener Bebauung um 5 dB(A),  
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden.  
 
Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzung und 
Raumgröße im Genehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109:1989-11 
nachzuweisen.  
 
Hiervon kann nach § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im 
baurechtlichen Verfahren nachgewiesen wird, dass geringere Lärmpegelbereiche an 
den Fassaden vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile 
können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109:1989-11 reduziert werden.  
 
Im gesamten Plangebiet ist in schutzbedürftigen Räumen, die zum Nachtschlaf genutzt 
werden, der notwendige hygienische Luftwechsel durch Belüftung zu sichern, und zwar: 
 

-  durch Anordnung der Fenster an einer Fassade, an der der Beurteilungspegel in der 
Nacht 45 d(B)A im besten Fall eingehalten bzw. nur geringfügig überschritten wird 
oder  

-  der Nachweis erbracht wird, dass durch besondere Fensterkonstruktionen unter 
Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen 
gleicher Wirkung an Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die 
gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in 
dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht 
überschritten wird.  
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Schutz von Außenwohnbereichen  
 

Zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen sind entlang der Bundesstraße B111 mit 
Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z.B. Terrassen, Balkone, Loggien) 
von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen 
Außenwohnbereich zur lärmabgewandten Seite ausgestattet sind, und bei denen der 
Außenlärmpegel über 59 dB(A) am Tag liegt, nur als verglaste Vorbauten oder 
verglaste Loggien zulässig.  
Auf diese Schutzmaßnahmen kann verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass in    
1,2 m Höhe über der Mitte der Bodenfläche des Außenwohnbereichs im Tagzeitraum 
(06:00 bis 22:00 Uhr) ein Beurteilungspegel von 59 dB(A) nicht überschritten wird. Der 
Nachweis muss im Baugenehmigungsverfahren durch Berechnung nach „Richtlinien für 
den Lärmschutz an Straßen -RLS-90“ geführt werden. 
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Anlagen  
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Anlage 1  
 

Emissionskennwerte Straßenverkehr 
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Anlage 2 
 

Lagepläne 
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B-Plan Nr.36 / „Wohngebiet am Hafen“ 
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Einzelpunktberechnungsergebnisse 

ohne und mit Lärmschutzwand 
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� �, �!�#�--��� �) �� �� ���� ���� ���� ���� ���� �	�� �
�� ���� �
�� ���� ���� �
�� ���� �
�� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��	 ��
 ���
� ���, �!�#�--��� �) �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
 ���� ���� �	�� �
�� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
��
� �, �!�#�--��� �) �� �� �
�� ���� ���� �
�� ���. ���� ���. ���� ���. ���� ���� ���� ���� ���. ���/ ���� ��� ��� ��� ��� ��
 ��	 ���
� ���, �!�#�--��� �) �� �� �
�� ���	 ���� ���� ���� �
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	
� �, �!�#�--��� �) �� �� ���� ���
 ���/ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �/�� ���� �/�� ���/ �/�� ���� ��� ��� ��
 ��
 ��� ��� ���
� ���, �!�#�--��� �) �� �� ���	 �
�� ���� ���� ���. ���� ���/ ���� ���/ ���� ���/ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

� �, �!�#�--��� �) �� �� �.�� ���� ���/ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �/�� ���/ �/�� ���/ �/�� ��� ��/ ��� ��� ��� ��� ���
� ���, �!�#�--��� �) �� �� �/�. ���� �/�� ���. �.�� ���� �.�� ���/ �.�� ���/ ���/ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��/ ��� ���
� �, �!�#�--��� �) �� �� �.�� ���� ���� ���� ���� �/�/ ���� �/�� ���� �/�� ���� �/�� ���� �/�� ���� �/�� ��� ��� ��� ��� ��� ��. ��.
� ���, �!�#�--��� �) �� �� �/�� ���� �.�� ���� ���/ ���� ���� ���� ���� ���� ���� �/�/ ���� �/�� ���� �/�� ��� ��� ��� ��� ��. ��� ���
� �, �!�#�--��� �) �� �� ���. ���� ���/ �/�� ���� �/�� ���� �/�� ���� �/�� ���� �.�� ���/ �.�� ���/ �.�� ��/ ��� ��� ��� ��. ��/ ���
� ���, �!�#�--��� �) �� �� �.�� ���/ ���� ���� ���� �/�� ���. �/�� ���. �/�� ���� �/�� ���� �/�� ���� �.�/ ��. ��� ��� ��� ��. ��/ ���
� �, �!�#�--��� �) �� �� ���� ���� ���� ���� ���� �	�	 ���� ���	 ���� ���	 ���� ���� ���� ���. ���� ���/ ��� ��� ��� ��� 	��	 		�� 	��	
� ���, �!�#�--��� �) �� �� ���� �
�� ���� �
�� ���� �
�� ���� �
�� ���� �
�� ���� �	�� �
�� ���	 ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��	 ��� ���
. �, �!�#�--��. �) �� �� �
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���� ���	 ���� ���� ���� ���� ���. ���� ��� ��� ��	 ��	 ��� ��� ��

. ���, �!�#�--��. �) �� �� ���� �	�	 �
�� ���
 ���	 ���� ���� �
�� ���� �
�� ���� ���� ���� ���
 ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

/ �, �!�#�--��/ �) �� �� ���/ �
�� ���� ���
 ���� ���/ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���/ ���� ���� ���� ��. ��� ��	 ��	 ��� ��� ���
/ ���, �!�#�--��/ �) �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���� ���� ���� ���� ���. ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��/ ��/ ��
 ��� ���

�� �, �!�#�--���� �) �� �� ���. ���� ���� ���/ ���� ���� ���� ���. ���� ���. �/�� ���� �/�� ���� �/�� ���� ��� ��� ��� ��� ��	 ��� ���
�� ���, �!�#�--���� �) �� �� ���� ���	 ���� ���. ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���. ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�� �, �!�#�--���� �) �� �� ���� ���� �/�� ���� �/�� ���� �.�� ���� �.�� ���� �.�� ���. �.�� ���� �.�� ���� ��� ��� ��� ��� ��/ ��� ��	
�� ���, �!�#�--���� �) �� �� ���� ���� ���� ���� �/�. ���� �/�� ���� �/�� ���� �.�/ ���� �.�� ���� �.�� ���� ��� ��. ��� ��� ��� ��. ��/
�� �, �!�#�--������ �) �� �� �/�� ���� �.�� ���/ ���. ���� ���� ���� ���� ���� ���� �/�� ���/ �/�� ���/ �/�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�� ���, �!�#�--������ �) �� �� ���� ���� �.�/ ���� �.�� ���� �.�� ���� �.�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��/ ��/ ��� ��� ���
�� �, �!�#�--������ �) �� �� �.�� ���� ���� �/�/ ���. �/�� ���� �/�� ���� �/�� ���� �.�. ���� �.�� ���/ �.�� ��� ��� ��/ ��/ ��� ��� ���
�� ���, �!�#�--������ �) �� �� �.�� ���� ���. ���� ���� �/�/ ���� �/�� ���� �/�� ���� �/�� ���� �/�� ���� �/�� ��� ��� ��. ��. ��� ��� ���
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